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Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Mobilitätsinfrastruktur
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

FB 61/0356/WP18

öffentlich

16.03.2022
Dez. III / FB 61/200

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 992 - Roermonder Straße / 
Rütscher Straße -
hier:  
- Bericht über das Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 (1) BauGB 
- Bericht über das Ergebnis der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 
(1) BauGB 
- Aufstellungs- und Offenlagebeschluss
 Ziele:  Klimarelevanz

 nicht eindeutig

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
06.04.2022 Bezirksvertretung Aachen-Mitte Anhörung/Empfehlung
07.04.2022 Planungsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

Sie empfiehlt dem Rat, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Stellungnahmen 

der Bürger sowie der Behörden, die nicht berücksichtigt werden konnten, zurückzuweisen.

Darüber hinaus empfiehlt sie dem Planungsausschuss, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung und 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur 

Innenentwicklung nach § 13 a BauGB Nr. 992 - Roermonder Straße / Rütscher Straße - in der 

vorgelegten Fassung zu beschließen.

Der Planungsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

Er empfiehlt dem Rat, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Stellungnahmen der 

Bürger sowie der Behörden, die nicht berücksichtigt werden konnten, zurückzuweisen.

Er beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche 

Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Innenentwicklung nach § 13 a BauGB 

Nr. 992 - Roermonder Straße / Rütscher Straße - in der vorgelegten Fassung.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)
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nicht

nicht bekannt
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Erläuterungen:
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 992 - Roermonder Straße / Rütscher Straße -
hier:   Aufstellungs- und Offenlagebeschluss

Bisheriger Verlauf des Planverfahrens /Beschlusslage 
Im Bereich zwischen Roermonder Straße und Rütscher Straße soll ein vorhabenbezogener 

Bebauungsplan aufgestellt werden, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für insgesamt 139 

Wohneinheiten zu schaffen. Ziel ist die Errichtung eines Wohngebäudes an der Roermonder Straße 

mit überwiegend Studierendenappartements, vier Punkthäusern (Häuser am Park) und sechs 

Reihenhäusern im rückwärtigen Bereich sowie einer Tiefgarage zur Unterbringung der Stellplätze. 

Das Plangebiet war mit einem Gewerbebetrieb (ehemaliges Autohaus), bestehend aus einem von der 

Straße zurückgesetzten Ausstellungsgebäude und mehreren Werkstattgebäuden und Lagerhallen im 

rückwärtigen Bereich, bebaut. Die Auslagerung des Autohauses und der Abriss der Gebäude ist 

zwischenzeitlich vollzogen worden.

Entsprechend dem Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses vom 08.05.2018 findet 

der Baulandbeschluss keine Anwendung, es soll hier der Quotenbeschluss angewendet werden. Im 

Rahmen des abzuschließenden Durchführungsvertrages zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

soll der Vorhabenträger verpflichtet werden, einen Anteil von mindestens 30 % der Wohnungen, also 

43 Wohnungen, als öffentlich geförderte Wohneinheiten zu realisieren. 

Die Programmberatung erfolgte am 06.12.2018 im Planungsausschuss mit anschließender Beratung 

in der Bezirksvertretung Aachen Mitte am 09.01.2019 (siehe Vorlage FB61/1078/WP17). Die 

Verwaltung wurde einstimmig beauftragt, für das Plangebiet auf Basis des vorgestellten Entwurfes 

einen Bebauungsplan zur Innenentwicklung nach § 13a BauGB zu erarbeiten. Die Planung wurde am 

07.11.2018 erstmalig im Gestaltungsbeirat vorgestellt sowie ein weiteres Mal in Vorbereitung des 

Offenlagebeschlusses am 24.02.2021.

Der Beschluss der Offenlage im Planungsausschuss am 26.08.2021 erfolgte trotz der Empfehlung der 

Bezirksvertretung Aachen-Mitte am 25.08.2021 nicht (siehe Vorlage FB 61/0192/WP18). Der 

Planungsausschuss bat die Verwaltung, mit dem Vorhabenträger Gespräche zu führen mit dem Ziel 

einer umfassenden Überarbeitung des Entwurfs. Dabei sollte die städtebauliche und die 

architektonische Qualität ebenso wie die Grünachse und der Anschluss an den geplanten 

Radschnellweg in den Fokus genommen werden.

Der Vorhabenträger hat daraufhin noch einmal das Hochbau- und Freiraumkonzept sowie die 

Erschließung mit folgendem Ergebnis überarbeitet:

Reduzierung der Gebäudehöhe (Entfall der Staffelgeschosse)

Einheitliche, ruhige Fassadengestaltung (helle Klinkerfassade)

Kompaktere Gestaltung der Punkthäuser

Verlegung der Tiefgaragenzufahrt in den Baukörper Roermonder Straße

Neugestaltung der öffentlichen Fuß- / Radwegverbindung 
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Wenn auch im beschleunigten Verfahren auf die frühzeitige Bürgerbeteiligung verzichtet werden kann, 

hatte die Verwaltung dennoch empfohlen, die Bürger*innen in einem sehr frühen Stadium über die 

Planung zu informieren.

In der Zeit vom 11.02.2019 bis 15.03.2019 wurde daher die Planung öffentlich ausgestellt. Am 

12.02.2019 wurde zudem eine Anhörungsveranstaltung im Foyer des Verwaltungsgebäudes an der 

Lagerhausstraße durchgeführt. Die Bürger*innen hatten die Möglichkeit, sich schriftlich und mündlich 

zu der Planung zu äußern. Die Planung war und ist zusätzlich im Internet einsehbar. Die betroffenen 

Behörden wurden ebenfalls beteiligt.

Bericht über das Ergebnis der Öffentlichkeitsinformation 
Zu der Anhörungsveranstaltung am 12.02.2019 waren 11 Bürger*innen erschienen. Hauptsächlich 

wurden seitens der Anwesenden Bedenken hinsichtlich einer Lärm- und Geruchsbelastung der 

geplanten Bebauung durch vorhandene Gewerbebetriebe, der Dichte und Höhe der geplanten 

Bebauung in Verbindung mit Umweltbelangen (Durchlüftung, Baumschutz), der verkehrlichen 

Erschließung sowie hinsichtlich der Belichtungssituation durch eine ca. 9,0 m hohe Grenzmauer 

geäußert. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgten vier schriftliche Eingaben. Inhalt 

der Stellungnahmen sind im Wesentlichen die bereits genannten Themen der 

Anhörungsveranstaltung. Zusätzlich wurden Bedenken hinsichtlich der verkehrlichen Emissionen und 

hinsichtlich der Entwässerung in Bezug auf angrenzende Grundstücke vorgebracht. 

Obwohl es sich hier um eine freiwillige Bürgerinformation handelt, werden die eingegangenen 

Anregungen dennoch in die Abwägung aufgenommen. Die Niederschrift der 

Informationsveranstaltung und die Eingaben der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der 

Verwaltung hierzu sind in der Anlage (Abwägungsvorschlag Öffentlichkeitsbeteiligung) beigefügt. 

Die Eingaben aus der Öffentlichkeit führten nicht zu einer Änderung der Planung.

Bericht über das Ergebnis der Behördenbeteiligung
Parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurden 16 Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange am Verfahren beteiligt, von denen vier Anregungen zur Planung vorgebracht haben. 

Zentraler Inhalt der Stellungnahmen sind folgende Themen: Hinweise zu Bodendenkmälern und 

Kampfmitteln, Entwässerung und Hochwasserschutz sowie notwendige Mindestabstände zu 

vorhandenen Versorgungsanlagen.

Die Eingaben der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Stellungnahmen der 

Verwaltung hierzu sind ebenfalls in der Anlage (Abwägungsvorschlag Behördenbeteiligung) beigefügt.

Die Eingaben aus der Behördenbeteiligung führten nicht zu einer Änderung der Planung.

Klimanotstand
Zur Einschätzung des Vorhabens hinsichtlich der Aspekte zum Schutz des Klimas und zur Anpassung 

an die Folgen des Klimawandels wurde die Klimacheckliste für städtebauliche Entwürfe und 

Bebauungspläne angewendet. Durch die sehr zentrale Lage, die hervorragende Erschließung durch 

den öffentlichen Nahverkehr und Anschluss an das Radwegenetz ergibt sich in der Planungsphase 1 

eine sehr positive Bewertung. Auch in der Planungsphase 2, der Bewertung des städtebaulichen 

Entwurfs, schneidet das Vorhaben wegen der vorgesehenen Maßnahmen ebenfalls sehr positiv ab, 
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insbesondere durch die Versorgung über ein eigenes Blockheizkraftwerk, den Baustandard KfW 55 

EE sowie die geplanten Photovoltaikanlagen auf den Flachdächern mit guter Ausrichtungsmöglichkeit 

zur Sonne. Der reduzierte Stellplatzschlüssel für Kfz, verbunden mit der klaren Priorisierung des 

Radverkehrs und der vorhandenen ÖPNV-Infrastruktur bieten zusätzliche Faktoren zur Vermeidung 

weiterer CO2-Belastung der Atmosphäre. Die Nutzungskonversion einer bereits nahezu vollständig 

versiegelten Fläche im erschlossenen Stadtgrundriss und damit verbunden eine Teilentsiegelung 

sowie die Begrünung der Dachflächen stellen weitere Faktoren zur Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels dar.

Ein negativer Aspekt ist die mit einem Anteil vom 76,7 % nach wie vor hohe Versiegelung des 

Plangebietes. 

Eine Sicherung der vorgenannten Aspekte zum Schutz des Klimas und zur Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels erfolgt über den Durchführungsvertrag. Die Checkliste ist der Vorlage als Anlage 

beigefügt (siehe Anlage 11).

Aufstellungs- und Offenlagebeschluss
Städtebauliches Konzept

Das städtebauliche Konzept ist im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt. Es sieht eine 

straßenbegleitende Bebauung an der Roermonder Straße vor, die direkt an die Brandwand des 

Hauses Nr. 78 anschließt. In seiner Höhenentwicklung orientiert sich das sechsgeschossige Gebäude 

an der stadteinwärts anschließenden Bebauung. Geplant sind hier 43 geförderte und 30 frei 

finanzierte Wohneinheiten. Durch die Schließung der Straßenrandbebauung entsteht ein weitgehend 

ruhiger Rückbereich. Hier sind die vier fünfgeschossigen sogenannten „Häuser am Park“ mit 60 

Wohneinheiten vorgesehen sowie eine Hausgruppe mit sechs Wohneinheiten. Negative 

Auswirkungen durch die Höhenentwicklung auf die Bebauung der Rütscher Straße sind nicht zu 

erwarten, da diese topographisch deutlich oberhalb des Plangebietes liegt. Die Rütscher Straße liegt 

ca. 9,0 m höher als die Roermonder Straße und ca. 5,0 m höher als die Eingangsebene der Häuser 

am Park. Durch die Planung von Punkthäusern im rückwärtigen Bereich sollen Sichtbezüge auf die 

angrenzende Grünanlage soweit wie möglich gewahrt und die hinreichende Durchlüftung 

gewährleistet werden.

Die Gebäudeplanung einschließlich Aussagen zu Materialien und zur Wohnungsaufteilung (siehe 

Anlage 9 Hochbauplanung) wird über den Durchführungsvertrag gesichert.

Erschließung / Ruhender Verkehr

Die Erschließung des Plangebietes wurde noch einmal vollständig überarbeitet und durch den 

Verkehrsgutachter überprüft. Die Zuwegung neben der bereits bestehenden Fußweganbindung zur 

Rütscher Straße wird künftig vom Fahrverkehr freigehalten. Die Tiefgaragenzufahrt wurde Richtung 

Norden verlegt und in die Bebauung integriert, sodass das Plangebiet bis auf Rettungsfahrzeuge vom 

Autoverkehr befreit ist. Auch die Müllentsorgung wird von der Roermonder Straße aus erfolgen. Durch 

die neue Lage der Tiefgaragenzufahrt ist es erforderlich, die vorhandene Bushaltestelle zu verlegen. 

Da die stadtauswärts liegende Bushaltestelle bereits derzeit Mängel aufweist und nicht parallel zur 

Bordsteinkante angefahren werden kann, ist geplant, die zu gering dimensionierte Bushaltebucht zu 

einer Fahrbahnrandbushaltestelle umzubauen.
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Insgesamt sind in der Tiefgarage 66 Pkw-Stellplätze vorgesehen. Um das Stellplatzkonzept an die 

aktuellen Anforderungen anzupassen, wird derzeit durch einen Fachplaner ein Mobilitätskonzept 

erstellt, dessen Ergebnisse im Durchführungsvertrag verankert werden. Damit wird sichergestellt, 

dass eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen für Car-Sharing, Elektrofahrzeuge und Pedelecs 

(einschließlich Ladestationen) angeboten werden.

In den Freianlagen werden 70 Fahrradstellplätze entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenze 

untergebracht. Weitere Fahrradstellplätze werden im Vorderhaus im Erdgeschoss und im 

Kellergeschoss in Fahrradräumen angeordnet. Insgesamt werden 300 Fahrradstellplätze hergestellt.

Die vorhandene öffentliche Wegeverbindung im Südosten ist Bestandteil des Bebauungsplanes. Der 

heute vernachlässigte, ca. 3,0 m breite öffentliche Weg soll künftig als attraktive Rad- 

/Fußwegverbindung ausgebaut werden. Entsprechend der Freiraumplanung (siehe Anlage 10) wird 

der parallel geführte 2,0 m breite Fuß- / und 2,50 breite Radweg von einer begrünten Böschung mit 

Baumreihe begleitet, sodass die Einmündung in die Roermonder Straße akzentuiert wird. Gleichzeitig 

wird hierdurch der private Zugang (Zufahrt für die Feuerwehr) von der öffentlichen Wegeverbindung 

klar getrennt, sodass eine gute Orientierung gewährleistet ist.

Um eine sichere Anbindung des Radverkehrs Richtung Kühlwetterstraße (Campus West) zu 

gewährleisten, ist eine zusätzliche Signalisierung im Kreuzungsbereich erforderlich. Weitere 

Informationen hierzu können dem Verkehrsgutachten (siehe Anlage 12) entnommen werden.

Frei- / Grünflächen 

Um der Zielsetzung eines familienfreundlichen Wohnumfeldes nachzukommen, wird das Plangebiet 

von Individualverkehr freigehalten und hochwertig mit Grünelementen ausgestattet. Dominierende 

Elemente sind die höhergelegten privaten Gartenbereiche der Häuser am Park, die als „Gräsermeer“ 

gestaltet werden. Nicht überbaute Tiefgaragenflächen werden dafür mit 60 cm Erdreich bzw. 

Substratschicht überdeckt und bis auf Zuwegungen und Terrassen begrünt.

Neben der Freiraumbegrünung sind auf den Gebäuden extensive Dachbegrünungen vorgesehen. So 

wird das Mikroklima verbessert und der durchgrünte Charakter gestärkt.

Die rückwärtige Bebauung wird derart auf dem Grundstück platziert, dass der Baumbestand auf der 

nordöstlich angrenzenden Grünfläche nicht beeinträchtigt wird (siehe Anlage 13, Baumbilanz).

Aufgrund des vorhandenen, gut fußläufig erreichbaren Spielplatzes wird auf die Herstellung eines 

neuen öffentlichen Spielplatzes verzichtet. Der durch das Bauvorhaben ausgelöste zusätzliche Bedarf 

soll finanziell abgelöst werden.

Die Umsetzung der Freianlagenplanung sowie der finanzielle Beitrag zur Aufwertung des 

Kinderspielplatzes werden über den Durchführungsvertrag gesichert.

Bebauungsplan 

Die Baugebiete im Bebauungsplan sollen als „Fläche für Wohnen“ (W) festgesetzt werden. Die 

überbaubaren Grundstücksflächen richten sich nach dem städtebaulichen Konzept auf Grundlage des 

Vorhaben- und Erschließungsplanes. Entlang der Roermonder Straße einschließlich des Eckbereichs 

ist eine Baulinie festgesetzt, um die Fortsetzung der straßenbegleitenden Bebauung und die 

Raumkante zu sichern. Durch eine differenzierte Festsetzung der Gebäudehöhen wird gewährleistet, 

dass die Bebauung entsprechend der Hochbauplanung umgesetzt wird. Die Dichte im Plangebiet wird 
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durch die GRZ (Grundflächenzahl) bestimmt. Im Bereich Roermonder Straße orientiert sie sich mit 

einer GRZ von 0,6 eher an der Gebietskategorie eines Urbanen Gebietes (Grenzwert 0,8), im 

rückwertigen Bereich mit 0,4 bzw. 0,45 an einem Allgemeinen Wohngebiet (Grenzwert 0,4). Eine 

Überschreitung ist bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zulässig, da dieser von den 

Obergrenzen der BauNVO abweichen darf.

Eine erhebliche Überschreitung der maximal zulässigen Versiegelung entsteht jedoch durch die 

Tiefgaragen. Dies ist vertretbar, da die Tiefgaragen mit 60 cm Erdreich zu überdecken sind und durch 

die vollständige Unterbringung der Stellplätze in Tiefgaragen eine hohe Qualität der Freibereiche 

erzielt werden kann.

Die bestehende Fußwegverbindung wird über die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche 

gesichert. Die auf privater Fläche liegenden Wegeanteile werden nach Fertigstellung in das Eigentum 

der Stadt Aachen übergehen.

Umweltbelange

Da der Bebauungsplan auf Grundlage des § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 

aufgestellt wird, kann auf einen Umweltbericht verzichtet werden. Ebenso entfällt die Ausgleichspflicht 

für den ökologischen Eingriff. Dennoch wurden im Verfahren alle relevanten Umweltbelange 

untersucht.

Lärm

Einwirkende Hauptlärmquellen auf das Plangebiet sind der Straßenverkehrslärm der Roermonder 

Straße und der Freizeitlärm des nahegelegenen Bendplatzes. Des Weiteren befinden sich in 

unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet drei Gewerbebetriebe, welche in den 

Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm berücksichtigt wurden. Alle Immissionsquellen wurden 

gutachterlich betrachtet (Schallimmissionsgutachten, ifas Aachen, Juli 2021).

Insbesondere im Bereich der Roermonder Straße gibt es eine starke Belastung durch den 

Straßenverkehrslärm. Die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete werden weit überschritten. 

Durch die abschirmende Wirkung der vorderen Baukörper werden die Orientierungswerte für 

allgemeine Wohngebiete im Bereich der rückwärtigen Bebauung überwiegend eingehalten. In den 

Bereichen, in denen die Orientierungswerte überschritten werden, kann der Straßenlärm durch 

passive Schallschutzmaßnahmen kompensiert werden. Entsprechende Lärmschutzfestsetzungen 

werden in den schriftlichen Festsetzungen inklusive Anlagen getroffen.

Bezüglich des Freizeitlärms ist während des Tagzeitraums nur mit einer moderaten Lärmbelastung 

des Plangebietes durch die Nutzung des Bendplatzes zu rechnen. Die Richtwerte für den 

Nachtzeitraum werden jedoch in weiten Teilen des Plangebietes deutlich überschritten. Um dennoch 

die gewünschte Wohnnutzung zu ermöglichen, wäre die Festsetzung eines aktiven Lärmschutzes 

erforderlich. Aus städtebaulichen und wirtschaftlichen Gründen, aber auch aufgrund der 

Lärmausbreitung, ist eine Lärmschutzwand um den Bendplatz nicht realisierbar. Die Festsetzung von 

nicht zu öffnenden Fenstern im Bereich der betroffenen Fassaden würde die Wohnqualität erheblich 

einschränken. Das Architekturbüro hat in Zusammenarbeit mit dem Lärmgutachter konkrete 

Maßnahmen entwickelt, die über den Bebauungsplan bzw. über den Vertrag gesichert werden. Es ist 

vorgesehen, vor dem zu öffnenden Fenster in dem notwendigen Abstand von 0,5 m eine sogenannte 

Prallscheibe vorzusehen, die einen ausreichenden Lärmschutz gewährleistet (siehe Anlage 9). 
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In Bezug auf die Geräuschimmissionen aus den benachbarten Gewerbebetrieben konnte 

gutachterlich nachgewiesen werden, dass die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete nach 

TA Lärm eingehalten werden.  Es sind deshalb keine besonderen Schallschutzmaßnahmen an den 

Gebäuden im Plangebiet erforderlich.

Bodenschutz

Das Plangebiet wird im Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt Aachen unter der AS 380 geführt. 

Der Eintrag beruht auf den Nutzungen als Kfz-Reparaturwerkstatt (u.a. mit Lackierereien) seit den 

1960er Jahren und einer ehemaligen Tankstelle aus den 1950er bis 1960er Jahren. Eine 

Kennzeichnung wurde in die Schriftlichen Festsetzungen sowie in den Rechtsplan aufgenommen. Bei 

Eingriffen in den Boden bzw. im Rahmen der Bodensanierung ist eine gutachterliche Begleitung der 

Erdarbeiten erforderlich. Die erforderlichen Maßnahmen zum Bodenschutz werden vertraglich 

gesichert.  

Wasser / Entwässerung

Da der Versiegelungsgrad im Plangebiet gegenüber dem heutigen Zustand abnimmt, ist durch die 

Baumaßnahme von keiner Erhöhung des Oberflächenabflusses auszugehen. Die Entwässerung 

erfolgt über den Mischwasserkanal an der Roermonder Straße.

Bäume / Grün

Innerhalb des Plangebietes steht lediglich eine zweistämmige Birke, die nicht unter die 

Baumschutzsatzung fällt. Die Birke kann aufgrund der geplanten Baumaßnahmen nicht erhalten 

werden. Ein Ausgleich zu fällender Bäume ist somit nicht erforderlich. Im Bereich der angrenzenden 

Grünfläche befinden sich 63 teilweise großkronige Laubbäume, von denen 14 teilweise geringfügig in 

das Plangebiet ragen. Aufgrund einer bestehenden Mauer ist gewährleistet, dass das Wurzelwerk 

dieser Bäume durch die anstehenden Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt wird. Unmittelbar westlich 

des Plangebietes befindet sich auf dem Flurstück 1714 ein weiterer großkroniger Laubbaum, dessen 

Krone in das Plangebiet hineinragt. Zum Schutz des Baumes ist im Bereich der Krone künftig eine 

Grünfläche vorgesehen. 

Durchführungsvertrag

Zum Satzungsbeschluss wird mit dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag abgeschlossen, der 

im Wesentlichen Folgendes beinhalten soll:

Überprüfung der zu überbauenden Flächen auf Kampfmittel nach Abriss der Bestandsgebäude

Gestaltung der Hochbauplanung entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplanes

Umsetzung der passiven Lärmschutzmaßnahmen

Öffentliche Förderung von 30 % aller Wohnungen 

Regelung der zeitlichen Reihenfolge der Realisierung und des Bezuges (die rückwärtige Bebauung 

kann erst bezogen werden, wenn die Bebauung an der Roermonder Straße errichtet und ein 

entsprechender Lärmschutz gewährleistet ist.)

Überdeckung der nicht überbauten Tiefgarage mit 60 cm Erdreich bzw. Substrat und einer Begrünung 

der Fläche bis auf Zuwegungen und Terrassen

Anlage von Gründächern mit einer mindestens extensiven Begrünung 
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Umsetzung von Photovoltaikanlagen

Hochbaustandard (KfW Effizienzhaus 55, Energieberatung)

Umsetzung der Freiraumgestaltung entsprechend des Freianlagenplanes

Erhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Böschungsmauer

Schutz des angrenzenden Baumbestandes

Maßnahmen zur Bodensanierung

Erneuerung des öffentlichen Fuß- /Radweges an der südöstlichen Grundstücksgrenze

Umsetzung der Radweganbindung Richtung Kühlwetterstraße mit der erforderlichen Signalisierung

Verlegung der Bushaltestelle

Umsetzung der Vorgaben des Mobilitätskonzeptes (z.B. Sharingangebote und Elektromobilität)

Anpassung der öffentlichen Verkehrsfläche an der Roermonder Straße unmittelbar südwestlich des 

Geltungsbereiches an das Bauvorhaben und Herstellung entsprechend dem Standard der Stadt 

Aachen

Beschlussempfehlung
Die Verwaltung empfiehlt, für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 992 - Roermonder Straße / 

Rütscher Straße - den Aufstellungsbeschluss zu fassen und den Bebauungsplanentwurf in der 

vorliegenden Form öffentlich auszulegen

Anlage/n:
1. Übersichtsplan

2. Luftbild

3. Entwurf des Rechtsplanes

4. Vorhaben- und Erschließungsplan

5. Entwurf der Schriftlichen Festsetzungen 

6. Entwurf der Begründung

7. Abwägung Öffentlichkeit

8. Abwägung Behörden

9. Hochbauplanung

10. Freiraumplanung

11. Klimacheckliste

12. Verkehrsgutachten

13. Baumbilanz

14. Grünordnung Bestand

15. Grünordnung Planung
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GEMARKUNG

FLUR

Aachen

70

Die Oberbürgermeisterin

Im Auftrag:

Aachen, den

bei der Stadt Aachen beantragt.

habenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB)

die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens (vor-

Der Vorhabenträger hat am

Im Auftrag:

Die Oberbürgermeisterin

Aachen, den

schlossen.

§ 3 (2) BauGB die öffentliche Auslegung dieses Planes be-

gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung und gemäß

Der Planungsausschuss hat in der Sitzung am

Im Auftrag:

Die Oberbürgermeisterin

Aachen, den

öffentlich ausgelegen.

bisvom

Dieser Plan hat gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit

Dieser Plan ist gemäß § 10 (1) BauGB vom Rat

der Stadt Aachen am     als Satzung

beschlossen worden.

Aachen, den

Die Oberbürgermeisterin

In Vertretung:

Im Auftrag:

Die Oberbürgermeisterin

Aachen, den

Satzungsbeschlusses in Kraft getreten.

erfolgten Bekanntmachung des

Dieser Plan ist gemäß § 10 (3) BauGB mit der am

BEBAUUNGSPLAN NR.

992

Roermonder Str. / Rütscher Str.

Im Auftrag:

Die Oberbürgermeisterin

Aachen, den

öffentlich ausgelegen.

bisvom

Anwendung des § 3 (2) BauGB in der Zeit

Der geänderte Plan hat gemäß § 4a (3) BauGB in

ändert worden. Die Änderungen sind eingetragen.

Dieser Plan ist aufgrund von Stellungnahmen ge-

V. Unverbindliche Planung

Keine

Keine

II. Nachrichtliche Übernahmen

Durchfahrt

Wirtschaftsgebäude

197.7

96

15

Trigonometrischer Punkt

Aufnahmepunkt

Wohnhaus mit Hausnummer

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

Kreisgrenze

IV. Bestandsangaben

Kanalschacht

Oberirdische Hochspannungsleitung

Unterirdische Wasserleitung

Zaun

Hecke

Baum

Topographische Umrisslinie

Nutzungsartengrenze

Grünland

Gartenland

Böschung

Höhe in Meter über NHN (DHHN 92)

79

Wltg

40kV

Naturdenkmal

Oberbürgermeisterin

Aachen, den

Es wird bestätigt, dass der Bebauungsplan den Ratsbeschlüssen entspricht

und dass alle Verfahrensvorschriften bei dem Zustandekommen beachtet

worden sind.
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FD

GH 197,6

GRZ 0.4

ZEICHENERKLÄRUNG

I. Festsetzungen

Tiefgaragenzufahrt

Verkehrsfläche mit bes. Zweckbestimmung - Geh- und Radweg

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungs- und Höhenfestsetzungen

nur Flachdächer zulässig mit Dachneigung 0-10°

(siehe schriftliche Festsetzungen)

Gebäudehöhen als Höchstmaß in Meter über NHN (DHHN 92)

geschlossene Bauweise

nur Hausgruppen zulässig

nur Einzelhäuser zulässig

Grundflächenzahl

Fläche für Wohnen

Räumlicher Geltungsbereich

W

- Bestimmungslinie (schwarz), Begleitsignatur (schwarze Blöcke)

Wechsel Baulinie - Baugrenze - Bestimmungslinie (schwarz), Begleitlinie (rot und blau)

Baugrenze - Bestimmungslinie (schwarz), Begleitlinie (blau)

Baulinie - Bestimmungslinie (schwarz), Begleitlinie (rot)

1-7

Differenzierung der Gebäudehöhen (siehe schriftliche Festsetzungen)

Geh und Radweg

Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsunternehmen.

Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsunternehmen.

TGH 184,9 Höhe der Tiefgarage als Höchstmaß in Meter über NHN (DHHN 92)

FSt Gemeinschaftsabstellfläche für Fahrräder

EG

Rücksprung im Bereich des Erdgeschosses

H
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GRZ 0.45

W3

W 2

GRZ 0.4
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FD

W 1

GRZ 0.6

g
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Geländehöhe als Höchstmaß in Meter über NHN (DHHN 92)

(siehe schriftliche Festsetzungen)
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A-F

siehe schriftliche Festsetzungen 

HINWEIS:

Diese Genauigkeit bezieht sich nur auf die Geltungsbereichs-

grenze und die zeichnerischen Festsetzungen.

Der vorliegende Bebauungsplan hat für den Geltungsbereich

cm-Genauigkeit.

Alle zeichnerischen Festsetzungen sind aus Koordinaten

dem digitalen Plan zu entnehmen.

W1 bis W3 (siehe schriftliche Festsetzungen)

geometrisch eindeutigen Festlegung der Planung.

vorhabenbezogener Bebauungsplan nach §12 BauGB

Lageplan

Bebauungsplan Nr.

- Durchführungsvertrag

- BegründungBeigefügt ist dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan:

- Lageplan

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus:

Für die Richtigkeit der Darstellung des gegenwärtigen Zustandes

(Stand:                                          ), des städtebaulichen Entwurfs und der

Aachen, den

Die Oberbürgermeisterin

Baudezernat

In Vertretung

Fachbereich Stadtentwicklung,

-planung und Mobilitätsinfrastruktur

Öffentl. bestellte

Vermessungsingenieurin

- Vorhaben- und Erschließungsplan

Im Auftrag

Hinweis: Die in dem Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften und

sonstigen außerstaatlichen Regelwerke werden bei der Stelle, an der der Be-

bauungsplan auf Dauer ausliegt, zur Einsicht bereitgehalten.

- Schriftlichen Festsetzungen (inkl. Isophonenlärmkarten zum Schallschutz als Anlage

der schriftlichen Festsetzungen)

 März 2022

Roermonder Straße / Rütscher Straße

992

Straßenbegrenzungslinie - Bestimmungslinie (schwarz), Begleitlinie (grün)

Bei Bestimmungslinien ist die Mitte der Strichstärke maßgebend.
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Die gesamte Fläche für Wohnen wird gemäß §9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als Fläche

gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet

sind (siehe schriftliche Festsetzungen)

III. Kennzeichnung
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gemäß  § 9 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Bauordnung NRW 

(BauO NRW) jeweils in der derzeit geltenden Fassung wird festgesetzt: 

 
wird festgesetzt: 
 
1. Art der baulichen Nutzung 

 Das Baugebiet wird als Fläche für Wohnen (W) festgesetzt. Innerhalb dieser Fläche sind zulässig: 
- Wohngebäude 
- Räume für freie Berufe und Büronutzungen gem. § 13 BauNVO 
- ein Blockheizkraftwerk für das Vorhaben 
- Untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 

2.1 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche 

2.1.1 Im W1 darf die festgesetzte Grundflächenzahl durch Erschließungsflächen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO bis zu einem Wert von maximal 0,95 überschritten werden. 

2.1.2 Im W2 darf die festgesetzte Grundflächenzahl durch Erschließungsflächen, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauN-
VO und durch Flächen für Terrassen bis jeweils 16 m² je Erdgeschosswohnung, im W3 bis jeweils 13 m² je Erdge-
schosswohnung, bis zu einem Wert von maximal 0,7 überschritten werden. 

2.1.3 Im W2 ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl durch Tiefgaragen gem. 6.3 bis zu einer GRZ von 
0,95 zulässig, wenn diese unterhalb der Geländeoberfläche liegen und die Anlagen gemäß 8.1 überdeckt und be-
grünt werden. 

 
2.2 Höhe baulicher Anlagen 

2.2.1 Die Höhenlage der baulichen Anlagen wird durch Festsetzung der maximalen Gebäudehöhen (GH) und der maxima-
len Gebäudehöhe der Tiefgarage (TGH) bestimmt. Die festgesetzten Höhen beziehen sich jeweils auf Normalhöhen-
null (NHN). 

2.2.2 Unter den maximalen Gebäudehöhen ist der oberste Abschluss des Gebäudes einschließlich Attika, Dachrandabde-
ckung oder ähnlicher Bauteile zu verstehen. Die maximale Gebäudehöhe der Tiefgarage bezieht sich auf die Ober-
kante Rohdecke. 

2.2.3 Die Gebäudehöhen dürfen überschritten werden durch: 

- Nutzungsbedingte Anlagen, die zwingend der natürlichen Atmosphäre ausgesetzt sein müssen (Auslassöff-
nungen, Mündungen und Rückkühler) und Lüftungs- und Klimaanlagen, wenn diese eine Höhe von maximal 
1,5 m, eine Grundfläche von insgesamt 10 m² je Gebäude nicht überschreiten und mindestens um 3,0 m von 
der Außenkante des darunterliegenden Geschosses abrücken. 

- Solar- und Photovoltaikanlagen, wenn diese eine Höhe von max. 1,5 m nicht überschreiten und mindestens 
um 3,0 m von der Außenkante des darunter liegenden Geschosses abrücken. 

- Aufzugsüberfahrten, wenn diese eine Höhe von 1,1 m und eine Grundfläche von 8,0 m² je Anlage nicht über-
schreiten. 

2.2.4 Die Gebäudehöhe GH5 darf überschritten werden durch: 

- Absturzsicherungen, wenn diese die Höhe von 1,10 m nicht überschreiten. 
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3. Bauweise 

3.1 Die Tiefgarage ist in dem mit ‚ABCD‘ gekennzeichneten Grenzbereichen bis zu einer maximalen Gebäudehöhe von 
184,90 m über NHN grenzständig ohne eigene Abstandsflächen zu errichten. 

3.2 Die Tiefgaragenzufahrt darf in dem mit ‚EF‘ gekennzeichneten Bereich bis zu einer maximalen Gebäudehöhe von 
183,20 m über NHN die notwendigen Abstandsflächen unterschreiten. 

3.3 Für das W1 sind die Abstandsflächen mit 0,2 H zu ermitteln. H ist dabei die Gebäudehöhe. 

 
4. Überbaubare Grundstücksflächen 

4.1 Innerhalb des W1 dürfen die überbaubaren Flächen durch Balkone bis zu einer Tiefe von 2,00 m und einer Gesamt-
länge von max. einem Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand überschritten werden. Überschreitungen zur    
Roermonder Straße sind nicht zulässig. 

4.2 Innerhalb des W1 dürfen die überbaubaren Flächen durch Terrassen bis zu einer Größe von 7 m2 je Erdgeschoss-
wohnung überschritten werden. 

4.3 Innerhalb des W2 dürfen die überbaubaren Flächen durch Terrassen bis zu einer Größe von 12 m2 je Erdgeschoss-
wohnung überschritten werden. 

4.4 Innerhalb des W3 dürfen die überbaubaren Flächen durch Terrassen, Terrassenüberdachungen und Wintergärten 
bis zu einer Größe von 12 m2 je Erdgeschosserweiterung bis zu einer Höhe von 3,50 m überschritten werden. 

4.5 Innerhalb der W2 dürfen die überbaubaren Flächen durch Balkone bis zu einer Tiefe von 2,00 m und einer Gesamt-
länge von max. einem Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand überschritten werden. 

4.6 Innerhalb des W2 und W3 sind Überschreitungen der nordöstlichen Baugrenzen durch Terrassen und Balkone nicht 
zulässig.  

4.7 Innerhalb des W2 dürfen die Baugrenzen im Eingangsbereich um 2,00 m um insgesamt 4 m2 je Gebäude mit einer 
maximalen Höhe von 3,00 m überschritten werden. 

4.8 Innerhalb des W2 darf die Fläche für die Tiefgarage durch Treppenanlagen zur Erschließung der Tiefgaragen bis zu 
einer Breite von 1,70 m in einer Gesamtlänge von max. 12,00 m überschritten werden. 

4.9 Die Überschreitungen unter 4.1 – 4.8 bleiben bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht. 

 
5. Flächen für Nebenanlagen 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind auf der Tiefgarage ausgeschlossen. Davon ausgenommen sind 
Stützmauern und Lichtschächte sowie Be- und Entlüftungsanlagen für die Tiefgarage.  

 
6. Flächen für den ruhenden Verkehr 

6.1 Innerhalb der Fläche für Wohnen (W) sind nicht überdachte und überdachte Stellplätze oder einzelne Garagen aus-
geschlossen.  

6.2 Tiefgaragen sind nur in den dafür festgesetzten Flächen und innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

6.3 Innerhalb der Flächen für Tiefgaragen sind Keller- und Technikräume sowie Abfall- und Fahrradkeller zulässig. 

6.4 Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage ist nur in dem entsprechend festgesetzten Bereich zulässig. 

6.5 Überdachte und nicht überdachte Gemeinschaftsabstellplätze für Fahrräder sind nur innerhalb der dafür festgesetz-
ten Flächen und innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

 
7. Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

7.1 Schutz vor Verkehrslärm 

7.1.1 Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbau-
teilen gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ in der Fassung von Januar 2018 zu erfüllen. Das erforderliche 
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Schalldämmmaß (erf. R´w,ges nach DIN 4109-1, Gleichung 6) für Außenbauteile ist im Bauantragsverfahren nach 
der Berechnungsvorschrift der DIN 4109-1 zu ermitteln. Der entsprechende maßgebliche Außenlärmpegel (La) kann 
aus den Tabellen der maßgeblichen Außenlärmpegel an den Fassaden unter der Anlage 1 für die jeweilige Fassa-
denseite und Raumart (Tag/Nacht) abgelesen werden. 

7.1.2 Bei schutzbedürftigen Schlafräumen, die durch Beurteilungspegel von mehr als 45 dB(A) zur Nachtzeit belastet sind, 
sind zusätzlich zum Einbau von Schallschutzfenstern der Einbau von Fassadenlüfter oder mechanische Be- und Ent-
lüftungsanlagen vorzusehen. Die Beurteilungspegel zur Nachtzeit sind den Tabellen der maßgeblichen Außenlärm-
pegel an den Fassaden unter der Anlage 1 und den Karten unter der Anlage 2 - Isophonenlärmkarten - zu entneh-
men. 

7.1.3 Wenn im Baugenehmigungsverfahren gutachterlich nachgewiesen wird, dass die in den Isophonenlärmkarten darge-
stellten maßgeblichen Außenlärmpegel und Beurteilungspegel von den tatsächlich vorhandenen Pegeln in einzelnen 
Teilbereichen abweichen, können ausnahmsweise die neu ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel und Beurtei-
lungspegel als Grundlage für die Berechnung der Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
gemäß der DIN 4109-1  herangezogen werden. 

 
7.2 Schutz vor Freizeitlärm 

7.2.1 Die Aufenthaltsraumfenster für schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109 Ziffer 3.1.6 innerhalb des W1, die zur 
Roermonder Straße ausgerichtet sind, können öffenbar ausgebildet werden, wenn die Einhaltung des jeweiligen Im-
missionsrichtwertes des Freizeitlärmerlasses NRW bereits in mindestens 0,5 m Entfernung vor dem öffenbaren 
Fenster durch Prallscheiben sichergestellt wird. 

7.2.2 Die Aufenthaltsraumfenster für schutzbedürftige Räume innerhalb des W2, die innerhalb des Schallimmissionsgut-
achtens, ifas Aachen, Juli 2021, siehe Anlage 3 S. 19 - 21 gekennzeichnet sind, können öffenbar ausgebildet wer-
den, wenn die Einhaltung des jeweiligen Immissionsrichtwertes des Freizeitlärmerlasses NRW bereits in mindestens 
0,5 m Entfernung vor dem öffenbaren Fenster durch Prallscheiben oder andere im Lärmgutachten genannte Maß-
nahmen sichergestellt wird. 

7.2.3 Von den Festsetzungen unter 7.2.1 und 7.2.2 kann abgewichen werden, wenn geringere Schallschutzanforderungen 
gegenüber der Lärmquelle durch Reduzierung des Veranstaltungszeitraumes oder durch Verlagerung des Veranstal-
tungsstandortes gegeben sind. Der Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 

 
7.3 Schädliche Einwirkungen durch Tiefgaragen 

7.3.1 Die Bauausführung der Tiefgarage und deren Zufahrt sind derart herzustellen, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
für die Nachbarschaft ausgeschlossen sind. Die Tiefgarage ist mit natürlicher Be- und Entlüftung, ggf. mit mechani-
scher Unterstützung auszustatten. Der Nachweis der Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist im 
nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.  

7.3.2 Alternative Lösungen der Be- und Entlüftung können zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren 
nachgewiesen wird, dass die Grenzwerte nach der 39. BImSchV eingehalten werden. Des Weiteren ist nachzuwei-
sen, dass erhebliche Geruchsbelästigungen im unmittelbaren Nahbereich von Entlüftungsschächten und -öffnungen 
vermieden werden. 
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8. Regelungen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

8.1 Anpflanzfestsetzungen auf Tiefgaragen 

Nicht überbaute Tiefgaragen und sonstige bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche sind im Mittel in min-
destens 60 cm Höhe mit Erdreich bzw. einer Substratschicht zu überdecken und bis auf Zuwegungen und Terrassen 
zu begrünen. 

8.2 Anpflanzfestsetzungen auf Dachflächen 

Dachflächen mit mehr als 100 m² Grundfläche sind extensiv zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Die Stärke 
der Vegetationstragschicht muss im Mittel mindestens10 cm betragen. Eine Kombination mit Photovoltaik- oder So-
larthermieanlagen ist zulässig. 

  
Ausnahmen können zugelassen werden, soweit die Dachflächen für Belichtungszwecke oder technische Aufbauten 
sowie im W3 zusätzlich auch für Dachterrassen benötigt werden. 
 

9. Zulässigkeit von Vorhaben 

Gemäß § 12 (3a) BauGB i.V.m. § 9 (2) BauGB sind im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes nur 
solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger in dem Durchführungsvertrag zu diesem 
Bebauungsplan verpflichtet. 

 
10. Örtliche Bauvorschriften 

10.1 Im Plangebiet sind nur Flachdächer und flach geneigte Dächer mit maximal 10° Neigung zulässig. 

10.2 Als Schotterrasen ausgeführte Feuerwehraufstellflächen gelten als unversiegelte Flächen. 

 
 
Kennzeichnung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 
Die vorgefundenen Belastungen auf dem Grundstück Roermonder Straße 62-76 sind mit der geplanten Nutzung vereinbar, 
sofern im Rahmen der Baureifmachung Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Da der Boden eine erhebliche Belas-
tung mit umweltgefährdenden Stoffen aufweist, ist eine Kennzeichnung des gesamten Wohngebietes gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 
BauGB notwendig. 
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Anlage 1 - Tabellen der maßgeblichen Außenlärmpegel an den Fassaden 
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Lageplanskizze des Plangebietes 
 
In der folgenden Skizze ist die Lage des Plangebietes zwischen Roermonder Straße und Rütscher Straße, der geplanten 
Gebäude H1 bis H12 mit den untersuchten Immissionsorten und der Gewerbebetriebe 01 bis 03 dargestellt.  
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Anlage 2 – Isophonenlärmkarten 
 
Rasterlärmkarte Straßenverkehrslärm nachts (22 - 6 Uhr, Variante 1.1) 
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Rasterlärmkarte Straßenverkehrslärm nachts (22 - 6 Uhr) mit Vorderhaus (Variante 1.2) 
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Anlage 3 - Schallimmissionsgutachten (Auszug S. 1 - 34) 
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1. Städtebauliche und planungsrechtliche Situation 

 
1.1 Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt nordwestlich des Stadtkerns der Stadt Aachen an der Roermonder Straße unmittelbar gegenüber der 
Kühlwetterstraße und der Agentur für Arbeit. Es umfasst einen Bauabschnitt direkt an der Roermonder Straße und einen 
größeren Bereich im rückwärtigen Bereich der nördlich angrenzenden Straßenrandbebauung. Im nordöstlichen rückwärtigen 
Bereich grenzt das Plangebiet an die Parkanlage an der Rütscher Straße. An der südöstlichen Grenze des Plangebiets 
verläuft ein Fußweg, der die Roermonder Straße mit der Rütscher Straße verbindet. Die Plangebietsgröße beträgt 
insgesamt ca. 6.360 m². 
 
Das Plangebiet ist heute mit einem Gewerbebetrieb (Autohaus), bestehend aus einem von der Straße zurückgesetzten 
Ausstellungsgebäude und mehreren Werkstattgebäuden und Lagerhallen im rückwärtigen Bereich und einem 
Wohngebäude direkt an der Roermonder Straße bebaut (Flurstücke 1203 + 1979, Flur 70, Gemarkung Aachen). Die 
Gebäudestruktur ist durch eine stetige Erweiterung von den frühen 1960er Jahren an bis in die 1980er Jahre entstanden. 
Die Auslagerung des Autohauses und der Abriss der Gebäude ist zwischenzeitlich vollzogen worden. 
Die Flächen waren nahezu durch die vorhandene Tiefgarage komplett versiegelt und das Grundstück war zu ca. 70 % 
überbaut. Die Gebäude waren mit Ausnahme eines Garagengebäudes unterkellert. 
Ergänzend zu den Flächen des Autohauses ist das in den 1920er Jahren entstandene 3-geschossige Wohngebäude 
Roermonder Straße 76 (Flurstücke 436 + 439, Flur 70, Gemarkung Aachen) Bestandteil des Plangebietes. Des Weiteren 
wird der oben erwähnte Fußweg, der sogenannte Bunkerweg, entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze in das 
Plangebiet einbezogen.  
 
Die dem Plangebiet vorgelagerte Roermonder Straße führt vom historischen Ponttor des früheren zweiten Stadtmauerrings 
in den Stadtteil Laurensberg und bindet außerdem an den Außenring der Stadt Aachen an. Durch die direkte Anbindung 
sowohl an den Innenstadt- als an den Außenring und darüber an die Autobahn A4 ist das Gebiet sehr gut überörtlich 
angebunden. Die Altstadt sowie der RWTH Campus Innenstadt und der zukünftige Campus West sind fußläufig in wenigen 
Minuten zu erreichen. Die Bushaltestelle „Bendplatz“ für Busverbindungen nach Richterich und zum Bushof Aachen liegt 
unmittelbar vor dem Plangebiet bzw. auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Bahnhof Aachen-West ist südwestlich 
in ca. 500 m Entfernung fußläufig zu erreichen. 
 
Im Nord-Osten grenzt das Plangebiet unmittelbar an den Park an der Rütscher Straße mit einem ca. 1.000 m² großen 
Spielplatz an. Die Traufkanten der Bäume überlappen teilweise das Plangebiet. Die begrünte Böschung innerhalb des Parks 
bildet eine ‚Rückwand‘ für das Gebiet. Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet steht im Park eine eingeschossige nicht 
mehr genutzte Notunterkunft aus der Nachkriegszeit. Dieses Gebäude wird zeitnah abgerissen. Das Plangebiet liegt in 
300 m Entfernung zum Kurgebiet Lousberg. 
Die auf der nordöstlichen Straßenseite der Roermonder Straße weitestgehend geschlossene 4- bis 6-geschossige 
Wohnbebauung wurde bisher durch die großflächige gewerbliche Nutzung des Plangebietes unterbrochen. Auf den 
angrenzenden Grundstücken befinden sich im rückwärtigen Bereich der Straßenrandbebauung Gewerbe- und 
Büronutzungen sowie Nebengebäude. Die gegenüberliegende Straßenseite der Roermonder Straße ist geprägt durch den 
von der Straße abgerückten Gebäudekomplex der Agentur für Arbeit Aachen-Düren. 
Der Lärmeintrag der Fläche wird einerseits durch das Verkehrsaufkommen auf der Roermonder Straße und andererseits 
durch den südwestlich des Gebäudes der Agentur für Arbeit gelegenen Bendplatz verursacht. Im Bereich der dem 
Plangebiet vorgelagerten Bebauung an der Roermonder Straße befinden sich außerdem drei Gewerbebetriebe. 
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1.2 Regionalplan 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen 2003, Stand 2020 stellt das Plangebiet als 
Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. 
 
1.3 Masterplan Aachen*2030 

Der Masterplan Aachen*2030 zeigt mögliche Perspektiven und Impulse für die räumliche Entwicklung der Stadt Aachen auf. 
Er erfüllt die Funktion eines strategischen Instrumentes und bietet einen Rahmen für die künftige Entwicklung. 
Für das Handlungsfeld ‚Wohnen‘ wird die Notwendigkeit gesehen, das Wohnraumangebot insbesondere für Studierende zu 
entwickeln und zu erneuern. Bezüglich des Handlungsfeldes ‚Stadt-Bau-Kultur‘ sollte durch die Förderung neuer 
Nutzungsmischungen und dem Entgegenwirken von möglichen Entflechtungen Aachen als ‚kompakte und gemischte Stadt‘ 
bestehen bzw. entwickelt werden.  
Des Weiteren sollte es Ziel sein, einen attraktiven Entreebereich bzw. eine städtebaulich attraktive Verbindung in Richtung 
Lousberg zu schaffen, die sowohl von Fußgängern als auch Fahrradfahrern genutzt werden kann. 
 
1.4 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan Aachen*2030 stellt das Plangebiet als ‚Gemischte Bauflächen‘ dar. Zusätzlich wird als Hinweis 
ergänzt, dass der Geltungsbereich innerhalb der Abgrenzung des Schutzbereichs Stadtklima liegt. Somit besteht hier ein 
erhöhter Bedarf an Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. 
Die Darstellungen im Flächennutzungsplan stehen der vorliegenden Planung nicht entgegen. 
 
1.5 Rechtskräftige Bebauungspläne 

In unmittelbarer Nachbarschaft des geplanten Geltungsbereiches befinden sich südwestlich der Roermonder Straße die 
rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 721 - Kühlwetterstraße / Arbeitsamt - und Nr. 619 - Brüggemannstraße / Paul-Röntgen-
Straße -. 
 
1.6 Planverfahren 

Das Bebauungsplanverfahren soll aufgrund der innerstädtischen Lage des Geltungsbereiches und der 
Wiedernutzbarmachung von bereits bebauten Flächen im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt 
werden. Da die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO aufgrund der geringen Größe des Bebauungsplanes 
deutlich unterhalb der Obergrenze gemäß § 13a BauGB von maximal 20.000 m² liegt, entfallen eine formale Umweltprüfung 
und der Umweltbericht. Anhaltspunkte für eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) liegen nicht vor. 
Im beschleunigten Verfahren müssen Eingriffe in den Naturhaushalt, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, nicht ausgeglichen werden. Pauschal geht der Gesetzgeber davon aus, dass hier die Eingriffe bereits vor 
dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes bzw. im vorliegenden Fall vor Errichtung des Autohauses erfolgt sind. 
Somit entfällt die Notwendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen. Gleichwohl werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
alle umweltrelevanten Belange untersucht. 
 
 
2. Anlass der Planung 

Nach dem Ende der gewerblichen Nutzung soll das heute mindergenutzte Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Aachener 
Innenstadt einer neuen Nutzung zugeführt werden. Durch die Investitionsbereitschaft eines Vorhabenträgers besteht die 
Möglichkeit, hier eine geordnete städtebauliche Entwicklung einzuleiten.  
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3. Ziel und Zweck der Planung 

 
3.1 Allgemeine Ziele 

Entsprechend den Zielen des BauGB und des Landes NRW bezüglich des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ist 
die Stadt Aachen bestrebt, vorrangig Flächen innerhalb des bebauten Zusammenhangs zu Wohnbauflächen zu entwickeln. 
Damit soll auch mittelfristig die Auslastung der vorhandenen Infrastruktur sichergestellt werden. 
 
Im Dezember 2010 hat der Rat der Stadt Aachen auf der Grundlage einer Wohnraumbedarfsprognose des Instituts 
„Quaestio“ das Aachener Handlungskonzepts Wohnen verabschiedet. Der Betrachtungszeitraum der 2018 vorgenommenen 
Aktualisierung reicht bis zum Jahr 2034.  
 
Das politisch beschlossene Szenario der Wohnraumbedarfsprognose geht davon aus, dass die Entwicklung im Zeitraum 
2013-2016 sich auch in den Folgejahren fortsetzt. Demnach werden auch die wirtschaftlich positivere Entwicklung der 
vergangenen Jahre und deren Auswirkungen auf die Wanderungsbewegungen fortgeschrieben. Zu nennen ist hier 
insbesondere ein steigendes Wirtschaftswachstum durch die Campusentwicklung der RWTH Aachen. In der Folge ist zu 
erwarten, dass insbesondere Hochschulabsolventen und Jungakademiker neue Perspektiven für ein Leben in Aachen nach 
dem Studium erhalten und gegebenenfalls länger in der Stadt verbleiben. Durch eine dementsprechend verminderte 
Abwanderung und den zu erwartenden Zuzug neuer Arbeitskräfte aus anderen Teilen Deutschlands und darüber hinaus, 
geht das Gutachten von einer zusätzlichen Wohnungsnachfrage aus, der durch Schaffung eines entsprechenden 
Wohnraumangebots begegnet werden soll.  
 
Wenn das zur Befriedigung der Nachfrage erforderliche Bauvolumen nicht auf dem Gebiet der Stadt Aachen realisiert 
werden kann, wird in noch stärkerem Maße als bereits jetzt eine den Interessen der Stadt Aachen widersprechende 
Abwanderung in das Umland mit entsprechenden Konsequenzen für die soziale und technische Infrastruktur erfolgen. Die 
Schaffung eines ausreichenden und attraktiven Wohnraumangebots ist erforderlich, um den größtmöglichen Anteil an 
Wohnungssuchenden nicht nur an den Wirtschaftsstandort, sondern auch dauerhaft an den Wohnstandort Aachen zu 
binden und durch ein bedarfsorientiertes Wohnungsangebot die Attraktivität der Stadt Aachen als Wohn- und 
Arbeitsstandort und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Aachen zu erhöhen. 
 
Dem Gutachten zufolge müssen bis zum Jahr 2035 zur Bedarfsdeckung ca. 10.630 Wohneinheiten neu errichtet werden. 
Ca. 75 % der Wohnungen sind in Mehrfamilienhäusern vorzusehen. Das mehrjährige Wohnraumförderungsprogramm 2018 
- 2022 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW bestätigt die vorgenannte 
Wohnraumbedarfsprognose und konstatiert für die Stadt Aachen für die Bedarfsstufen Mietwohnraumförderung und 
selbstgenutztes Wohneigentum jeweils einen hohen Bedarf. 
 
3.2 Städtebauliches Konzept 

Ziel der Planung ist die Entwicklung eines Wohnquartiers für unterschiedliche Nutzergruppen mit einem 30%-igen Anteil 
öffentlich gefördertem Wohnungsbau. Es soll ein attraktiver städtischer Bereich entstehen, der durch seine architektonische 
Qualität eine große Bandbreite von Zielgruppen anspricht, die moderne Wohnformen in Aachen suchen. Die Wohneinheiten 
sind im Geschosswohnungsbau sowie in kleinem Umfang in einer Hausgruppe vorgesehen. In den an der Roermonder 
Straße geplanten Gebäuden ist studentisches und gefördertes Wohnen vorgesehen. Die Gebäude werden dabei so 
entwickelt, dass sie sich harmonisch in die Höhensituation der umgebenden Bestandsbebauung einfügen. Mit der 
zukünftigen rückwärtigen Bebauung sollen Sichtbezüge auf die nordöstlich angrenzende Grünanlage soweit wie möglich 
gewahrt und die hinreichende Durchlüftung gewährleistet werden.  
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Mit dem städtebaulichen Konzept wird die - bisher durch einen deutlichen Rücksprung unterbrochene - 
Straßenrandbebauung an der Roermonder Straße geschlossen. Das Konzept bietet so die Möglichkeit, im gegenwärtig 
durch Gewerbehallen geprägten rückwärtigen Bereich eine ruhige Wohnbebauung zu entwickeln. Die 
Straßenrandbebauung bindet an das nordwestlich angrenzende Bestandsgebäude an. Das vorgelagerte Gebäude dient so 
als Schallschutz und ermöglicht einen qualitätvollen rückwärtigen Bereich. Dort werden vier Mehrfamilienhäuser (‚Häuser 
am Park‘) sowie eine Hausgruppe vorgesehen.Das Vordergebäude hält an der südöstlichen Seite einen Abstand von 
9,50 m zum Bestandsgebäude Roermonder Straße 60 ein. Innerhalb dieses Abstandes liegt der kombinierte Fuß- und 
Radweg, der mit einer Breite von insg. 4,50 m und einer begleitenden Baumreihe eine sehr attraktive und sinnvolle 
Verbindung zwischen Roermonder Straße und Rütscher Straße herstellt. 
Für die Straßenrandbebauung ist, in Anlehnung an die angrenzenden Gebäude, eine VI-Geschossigkeit geplant. Die vier 
Häuser am Park sollen jeweils mit fünf Geschossen ausgebildet werden. Für die Hausgruppe sind drei Vollgeschosse 
inklusive einem zurückgesetzten Staffelgeschoss vorgesehen. Durch die Gestaltung der Gebäude als kompakte Baukörper 
wird der Heizwärmebedarf gering gehalten. Beim bautechnischen Standard wird eine energieeffiziente Umsetzung nach 
neuer BEG 55 EE (Bundesförderung für effiziente Gebäude mit der Effizienzhausklasse EE mit einem erneuerbaren 
Energienanteil von 55 %) angestrebt. Der entsprechende Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. 
Die Erschließung der Häuser am Park erfolgt von Nordosten, eine Wegeverbindung besteht sowohl über die südwestlich der 
Gebäude verlaufende Erschließung als auch über die entlang der nordöstlichen Geltungsbereichsgrenze verlaufende Fuß- 
und Radwegverbindung. In deren Verlängerung wird die nordwestlich der Häuser am Park angeordnete Hausgruppe von 
Nord-Osten erschlossen. Neben der stufenlosen Zuwegung im Außenbereich ist auch über die Tiefgarage die barrierefreie 
Erschließung aller Geschosse der Häuser am Park mit einem entsprechend dimensionierten Aufzug möglich. 
Im Bereich des Vorderhauses an der Roermonder Straße sind 43 geförderte und 30 frei finanzierte Wohneinheiten, im 
Bereich der Häuser am Park sind insgesamt 60 Wohneinheiten geplant. Innerhalb der Hausgruppe sind sechs 
Einfamilienhäuser vorgesehen. 
Das Energiekonzept sieht eine Gasversorgung mit Blockheizkraftwerk vor. Das Blockheizkraftwerk ist nördlich des 
Vorderhauses innerhalb der mit der Gebäudehöhe GH1 festgesetzten überbaubaren Fläche vorgesehen. Der notwendige 
Wirkungsgrad wird von einem Energieberater im weiteren Verfahren ermittelt. 
 
3.3 Freiraumkonzept 

Um der Zielsetzung eines familienfreundlichen und kindgerechten Wohnumfeldes nachzukommen, wird das Plangebiet 
weitestgehend von Individualverkehr freigehalten und hochwertig mit Grünelementen ausgestattet. Dominierende Elemente 
sind die höhergelegten privaten Gartenbereiche der Häuser am Park, die als Gräsermeer (Pflanzung aus Ziergräsern) 
gestaltet werden. Nicht überbaute Tiefgaragenflächen werden dafür mit 60 cm Erdreich bzw. Substratschicht überdeckt und 
bis auf Zuwegungen und Terrassen begrünt. Die Überdeckung ist aufgrund der unterschiedlichen Konstruktionshöhen der 
Tiefgarage im Mittel in 60 cm Höhe herzustellen. 
 
Für alle Wohneinheiten im rückwärtigen Bereich sind Terrassen oder Balkone vorgesehen, um durch den 
wohnungszugehörigen Freiraum insgesamt eine hohe Wohnqualität zu gewährleisten. Das Vorderhaus hat zur Roermonder 
Straße keine Balkone, die rückwärtigen Appartements haben im Erdgeschoss Terrassen, außerdem ist auf dem 
Blockheizkraftwerk eine Gemeinschaftsterrasse vorgesehen. Diese Fläche befindet sich oberhalb der mit GH1 festgesetzten 
überbaubaren Fläche. In den Obergeschossen sind an der straßenabgewandten Seite für den frei finanzierten nördlichen 
Gebäudeteil Balkone geplant. 
 
Durch die Einbindung, Verbreiterung und hochwertige Gestaltung der Wegeverbindung des im Süden des Geltungsbereichs 
verlaufenden Bunkerwegs wird das Fuß- und Radwegenetz gestärkt und für die Allgemeinheit in hohem Maß aufgewertet. 
Die Fahrradstellplätze der Häuser am Park werden nordöstlich der Gebäude angeordnet und gestalterisch in das 
Freiraumkonzept eingebunden. 
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Neben der Freiraumbegrünung sind auf den Gebäuden auf allen Flächen extensive Dachbegrünungen vorgesehen. So wird 
das Mikroklima verbessert und der durchgrünte Charakter gestärkt. 
Die rückwärtige Bebauung wird derart auf dem Grundstück platziert, dass der Baumbestand auf der nordöstlich 
angrenzenden Grünfläche nicht beeinträchtigt wird. Innerhalb des Baumbilanzplanes werden der komplette Baumbestand 
und die zu fällenden Bäume dargestellt. 
 
3.4 Erschließung 

Das Plangebiet ist über die Roermonder Straße an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Die Einfahrt zur 
Tiefgarage erfolgt am nordwestlichen Rand des Vorderhauses. Von hier führt eine ca. 30 m lange und ca. 6,50 m breite 
gedeckelte Zufahrt zur Tiefgarage, die im rückwärtigen Bereich unterhalb der Häuser am Park liegt. Die Lage der 
Tiefgaragenzufahrt erfordert eine geringfügige Verschiebung der hier vorhandenen Bushaltestelle Richtung Nordwesten.  
 
Der gegenwärtig sehr vernachlässigte Fußweg am südöstlichen Rand des Plangebietes soll als kombinierter Fuß- und 
Radweg erheblich einladender gestaltet werden. Dafür ist eine Verbreiterung des Weges, eine hochwertige 
Oberflächengestaltung und eine Begleitung auf ganzer Länge durch eine Baumreihe geplant. Zudem ist eine zeitgemäße 
und freundlich wirkende Beleuchtung vorgesehen. Durch den Weg soll eine qualitätsvolle Radwegeverbindung zwischen 
Rütscher Straße und Campus-West gewährleistet werden. Durch den Versatz zur Kühlwetterstraße ist im Bereich der 
Kreuzung eine Signalisierung erforderlich, die eine entsprechende Querung für Radfahrer ermöglicht. Die geplante 
Erschließungssituation und die vorgenannte Querung der Kreuzung wurde vom BSV - Büro für Stadt- und Verkehrsplanung 
Aachen, Februar 2022 begutachtet. Die für die Änderung der Signalisierung notwendigen Kosten werden von dem 
Vorhabenträger übernommen mit einer entsprechenden Absicherung über den Durchführungsvertrag. 
 
Innerhalb des Plangebietes ist im Bestand eine Höhendifferenz von insgesamt ca. 3,20 m, von Süden nach Norden 
aufsteigend, vorhanden. Im rückwärtigen Bereich ist eine ca. 1,40 m große Höhendifferenz zu überwinden. Die Rütscher 
Straße liegt weitere ca. 5 m höher als der rückwärtige Bereich des Geltungsbereichs, weshalb das Plangebiet von Nord-
Osten durch eine begrünte Böschung gefasst wird. Mit der geplanten Höhenlage der vier Häuser am Park wird eine 
durchgehende Tiefgarage für den kompletten privaten ruhenden Verkehr ermöglicht. Für die Verteilung der Stellplätze (ca. 
66) wird im weiteren Verfahren ein Mobilitätskonzept erstellt, dessen Ergebnisse im Durchführungsvertrag verankert 
werden. Damit wird sichergestellt, dass eine ausreichende Anzahl von CarSharing-Stellplätzen, von Stellplätzen für e-
Parking und für Pedelecs angeboten werden. 
Die verkehrliche Erschließung zwischen Vorderhaus und Stadtvillen dient neben der Erschließung des Flurstücks 1717 
insbesondere dem Nachweis der notwendigen Aufstellflächen für die Feuerwehr. 
 
In den Freianlagen werden 70 Fahrradstellplätze entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenze untergebracht. Weiter 
Fahrradstellplätze werden im Vorderhaus im Erdgeschoss und im Kellergeschoss in Fahrradräumen angeordnet. Insgesamt 
werden 300 Fahrradstellplätze nachgewiesen. 
 
Die Erreichbarkeit des Plangebietes durch den öffentlichen Personennahverkehr wird durch diverse Linien des Aachener 
Verkehrsverbundes gewährleistet. Die Bushaltestelle „Bendplatz“ befindet sich an der Roermonder Straße unmittelbar am 
Plangebiet. Diese wird von den Linien, die den Aachener Norden mit der Innenstadt verbinden, angefahren. Über den in ca. 
500 m Entfernung liegenden Bahnhof Aachen West besteht eine hervorragende Anbindung an das regionale und 
überregionale Schienennetz. 
 
Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität, Gas, Wasser und Telekommunikation wird über die entsprechenden 
Leitungstrassen in der Roermonder Straße sichergestellt. Im Vorderhaus ist ein Blockheizkraftwerk vorgesehen. 
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3.5 Entwässerung 

Gemäß § 44 LWG (Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen) besteht die Verpflichtung, das anfallende 
Niederschlagswasser zu versickern oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten. Da das Grundstück heute bebaut ist, wurden 
die entsprechenden Flächen kapazitätsmäßig bereits in den vorhandenen Kanalleitungen der Stadt Aachen hinreichend 
berücksichtigt. Gegenüber dem heutigen Versiegelungsgrad von ca. 98,7 % ist durch die Neubebauung eine Reduzierung 
um ca. 22,0 % anzunehmen. Daher kann das Niederschlagswasser zusammen mit den Schmutzwässern in den 
Mischwasserkanal der Roermonder Straße ohne Probleme eingeleitet werden. 
 
3.6 Belange der Kinder und Jugendlichen 

 
3.6.1 Grundsätzliche Anforderungen 

Die Bauflächen innerhalb des Plangebietes werden als ‚Fläche für Wohnen‘ (W) festgesetzt. Damit wird dem Ziel der 
Förderung des innerstädtischen Wohnens Rechnung getragen. Es ist ein breit gefächerter Wohnungsmix geplant, der auch 
auf den Zuzug von Familien ausgerichtet ist. 
Gemäß den Kriterien für einen kinder- und familienfreundlichen Städtebau sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
pro Kind 10 m² öffentliche Kinderspielfläche vorzusehen. Pro Wohnung wird pauschal von zwei Kindern ausgegangen. Es 
werden bei der Berechnung jedoch nur die Wohnungen berücksichtigt, die größer als 50 m² und somit für den dauernden 
Aufenthalt von Kindern geeignet sind. Die geforderte Spielplatzgröße kann reduziert werden, wenn in der Nachbarschaft 
bereits Spielmöglichkeiten bestehen.  
Da unmittelbar nördlich innerhalb des Grünzugs an der Rütscher Straße ein ca. 1.000 m² großer Spielplatz angrenzt, kann 
die Reduktion in Anspruch genommen werden. Es sind insgesamt 139 Wohneinheiten zu berücksichtigen. Von diesen 
Wohnungen sind 89 Wohnungen kleine Appartements unter 50 m² und somit für den dauernden Aufenthalt von Kindern 
ungeeignet. Für die verbleibenden 50 Wohnungen ergibt sich unter der Berücksichtigung einer Reduktion von 50 % 
momentan ein Spielplatzbedarf von ca. 500 m². 
Aufgrund der nicht zu Verfügung stehenden Grundstücksfläche und des unmittelbar angrenzenden Spielplatzes soll der 
durch das Bauvorhaben ausgelöste zusätzliche Bedarf finanziell abgelöst werden. Die im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisende Spielfläche für Kleinkinder soll innerhalb des Plangebietes umgesetzt 
werden. 
Weitere Spielmöglichkeiten befinden sich in ca. 370 m Entfernung im Bereich der südlich gelegenen Kruppstraße und in 550 
m Entfernung im Bereich des südöstlich gelegenen Veltmanplatzes. 
Sämtliche Wohneinheiten erhalten so weit möglich Terrassen, Loggien oder Balkone, davon ausgenommen sind die für den 
dauernden Aufenthalt von Kindern aufgrund ihrer Größe ungeeigneten Appartements im Vorderhaus. 
Die weitestgehende Verkehrsfreiheit des zukünftigen Wohnquartiers, die unmittelbare Nachbarschaft zu einem Spielplatz 
und dem Lousberg sowie die günstige Lage zum Stadtzentrum und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen in 
besonderem Maße zu einem familiengerechten Umfeld bei. 
 
3.6.2 Förderung der Sicherheit und des sozialen Zusammenlebens 

Die Schaffung eines Innenbereichs, der frei von Autoverkehr ausgebildet wird, fördert die Sicherheit und das soziale 
Zusammenleben. Der angrenzende Spielplatz kann fußläufig ohne Querung von Straßenverkehrsflächen erreicht werden.  
 
3.6.3 Förderung der eigenständigen Mobilität 

Die Grundschule am Lousberg liegt in 750 m Entfernung, die Grundschule Auf der Hörn in 1.200 m, die Grundschulen am 
Fischmarkt und Annastraße in ca. 1.300 m Entfernung Luftlinie. In einer Entfernung von 700 m befindet sich das 
Mädchengymnasium St. Ursula, in ca. 950 m Entfernung das Kaiser-Karls-Gymnasium und in 1.000 m Entfernung die 
4. Aachener Gesamtschule. 

77 von 198 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 992 Entwurf der Begründung zum Offenlagebeschluss 
- Roermonder Straße / Rütscher Straße - Fassung vom 22.02.2022 

10 

Die Bushaltestelle „Bendplatz“ befindet sich an der Roermonder Straße unmittelbar am Plangebiet. Diese wird von den 
Linien, die den Aachener Norden mit der Innenstadt verbinden, angefahren. Über den in ca. 500 m Entfernung liegenden 
Bahnhof Aachen West besteht eine hervorragende Anbindung an das regionale und überregionale Schienennetz. 
 
3.6.4 Erlebnisvielfalt im Gebiet 

Die Lage des Plangebietes bildet im rückwärtigen Bereich bereits den Übergang zum nördlich angrenzenden 
Lousbergviertel, das ein Wohnquartier mit aufgelockerter Struktur darstellt. Die direkt angrenzende Grünanlage ist ein erster 
Auftakt zu den hochwertigen Grünbereichen am Lousberg. Diese Naherholungsbereiche sind sehr gut fußläufig erreichbar. 
 
3.7 Klimaschutz und Klimaanpassung 

 
3.7.1 Stadtklimatische Aspekte 

Das Plangebiet liegt laut Gesamtstädtischem Klimagutachten Aachen, Aachen Juni 2001, im Bereich des Klimabiotops 
Innenstadtklima. Im hochverdichteten Innenstadtbereich bilden sich sehr starke Wärmeinseln. Der verringerte Luftaustausch 
führt zu bioklimatischen und lufthygienischen Belastungen. Gemäß Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes befindet 
sich das Plangebiet aufgrund der derzeitigen und zukünftigen klimatischen / lufthygienischen Betroffenheit im Aachener 
Talkessel im dort dargestellten Schutzbereich ‚Stadtklima‘. Somit besteht ein erhöhter Bedarf an Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel. 
 
Innerhalb des Aachener Talkessels werden die stadtklimatischen Effekte durch die Kessellage weiter verstärkt, denn hier ist 
die Luftzirkulation erschwert. Dadurch werden Abkühlung und Frischluftversorgung insbesondere bei ruhigen Wetterlagen 
weiter eingeschränkt. Extrem sind diese Effekte insbesondere bei Inversionswetterlagen, wenn sich die unteren 
Luftschichten stabilisieren und sich Emissionen aus Industrie, Hausbrand und Verkehr darin immer weiter anreichern. 
Gemäß der Begründung zum Flächennutzungsplan Aachen 2030 sind neben dem zu erwartenden Temperaturanstieg im 
Rahmen des Klimawandels auch klimatische und lufthygienische Effekte von baulichen, siedlungsstrukturellen und 
verkehrlichen Entwicklungen in der Stadt relevant wie durch Nachverdichtungsprozesse bestehender Stadtquartiere. Die 
stadtklimatischen Belastungen lassen sich durch Maßnahmen wie die Schaffung von Klimazonen und Durchgrünungen über 
Fassaden- und Dachbegrünungen abmindern. 
 
3.7.2 Standortwahl der Bebauung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes nimmt Flächen in Anspruch, die innerhalb des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles liegen und die bereits heute bebaut sind bzw. genutzt werden. Somit wird darauf verzichtet, für die notwendige 
Bereitstellung von Wohnraum Flächen im landschaftlich geprägten Außenbereich zu nutzen. Durch die Nähe zur Innenstadt 
wird mit der zukünftigen Wohnbebauung ein Quartier mit kurzen Wegen und im Vergleich zu dezentralen Wohnlagen mit 
einer geringeren Anzahl von Verkehrsbewegungen geschaffen. 
 
3.7.3 Städtebaulicher Entwurf 

Der nordöstlich an das Plangebiet angrenzende Lousberg ist ein Kaltluftentstehungsgebiet. Auch deswegen wird im 
Plangebiet im rückwärtigen Bereich eine Baustruktur vorgesehen, die eine geringe Barrierewirkung gegenüber den 
Luftbewegungen entfaltet. Es ist davon auszugehen, dass durch den Klimawandel die Wärmeinsel-Effekte innerhalb der 
Stadt verstärkt werden. Diesem Effekt wird durch den gegenüber der Ausgangssituation hohen Freiflächenanteil, die 
Anordnung der Gebäudekörper sowie die Aufteilung der rückwärtigen Bebauung auf vier Einzelbaukörper entgegengewirkt. 
Die Maßnahmen ermöglichen eine gute Durchlüftung des rückwärtigen Bereiches. Eine Durchlüftung des vorderen 
Bereiches der Roermonder Straße wird bereits dadurch eingeschränkt, dass nur ca. 30 % der Längsausdehnung des 
Plangebiets an der Roermonder Straße liegen. Der nordwestlich angrenzende Gebäudebestand außerhalb des 
Plangebietes zeichnet sich weitestgehend durch eine 4-5-geschossige Wohnbebauung aus. Der Abschnitt innerhalb des 
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Plangebietes entlang der Roermonder Straße kann ebenfalls nicht zur Durchlüftung beitragen, weil aus Lärmschutzgründen 
hier eine möglichst geschlossene Bauweise notwendig ist. Die unmittelbare Verbindung zum Park an der Rütscher Straße 
konzentriert sich somit auf einen ca. 10 m breiten Abschnitt am südöstlichen Rand des Plangebietes, der Richtung Park auf 
ca. 15 m aufgeweitet wird. Des Weiteren befindet sich der erheblich aufgewertete Fuß- und Radweg innerhalb dieses 
Abschnittes. Der 10 m breite Abschnitt liegt in unmittelbarer nordöstlicher Verlängerung der Kühlwetterstraße. Somit wäre 
ein effektiver Luftabfluss trotz der weitestgehend geschlossenen Bebauung an der Roermonder Straße gewährleistet. 
Generell ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Luftabfluss vom Lousberg in nicht unerheblichem Maß bereits durch die 
Bebauung des ehemaligen Bunkerstandortes an der Rütscher Straße eingeschränkt wird. Entsprechend der 
Stellplatzsatzung der Stadt Aachen und dem noch zu erstellenden Mobilitätskonzeptes werden neben den PKW-Stellplätzen 
in der Tiefgarage die notwendigen Fahrrad-Stellplätze in ausreichender Anzahl angeboten. 
 
3.7.4 Kubatur der Gebäude, Energiekonzept 

Zur Sicherstellung eines guten A/V Verhältnisses (Außenhülle A / Volumen V) der Gebäudehülle zum Gebäudevolumen 
werden unter Berücksichtigung der klimatischen Aspekte Gebäudetiefen und -breiten vorgesehen, die ein entsprechend 
gutes A/V Verhältnis erwarten lassen. 
 
Im Rahmen der weiteren Detaillierung des Hochbaus wird ein Energieberater eingeschaltet, der ein umfassendes 
energetische Konzept erstellen und die Entwicklung der thermischen Gebäudehülle gutachterlich begleiten wird. Es wird 
angestrebt, die Gebäude als KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau als zuständiger Kreditgeber) Effizienzhaus 55 zu 
entwickeln. Der entsprechende Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. Die Gebäude würden somit einen sehr hohen 
energetischen Standard aufweisen und lediglich 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus benötigen. Diese 
Effizienzhaus-Klasse soll dahingehend erweitert werden, dass erneuerbare Energien (EE) mit einem Anteil von mindestens 
55 Prozent des für die Wärme- und Kälteversorgung der Gebäude erforderlichen Energiebedarfs zum Einsatz kommen 
sollen. 
 
3.7.5 Solare Wärme- und Energiegewinnung 

Die Installation von Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung wird durch den Bebauungsplan ermöglicht. Innerhalb des 
Durchführungsvertrages verpflichtet sich der Vorhabenträger, eine noch abzustimmende Anzahl von Photovoltaikanlagen zu 
installieren. Gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan ist für das Plangebiet ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk 
vorgesehen. 
 
3.7.6 Umgang mit Freiflächen 

Der außerhalb des Plangebietes liegende Baumbestand entlang der nordöstlichen Plangebietsgrenze wird durch die 
Neubebauung nicht beeinträchtigt, weil ein entsprechender Abstand zu den Kronentraufen eingehalten wird. Des Weiteren 
ist zu berücksichtigen, dass die Bäume aufgrund der angrenzenden Böschungsmauer und Böschungskante jeweils höher 
stehen. 
Innerhalb des Plangebiets sollen insgesamt 19 Kleinbäume gepflanzt werden. Davon sind 6 Bäume entlang des Fuß- und 
Radweges vorgesehen. Gemäß städtebaulichem Entwurf werden ca. 60,6 % der Plangebietsfläche versiegelt, wenn die mit 
Erdreich überdeckten Tiefgaragenflächen nicht einbezogen werden. Diese Überdeckung mit mindestens 60 cm und die 
Begrünung dieser Überdeckung werden entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt. Des Weiteren ist entsprechend der 
Anpflanzfestsetzung eine Dachbegrünung auf Dachflächen mit mehr als 100 m2 Grundfläche vorgesehen. Durch den 
nahezu generellen Verzicht auf Dachterrassen wird die Größe der begrünten Dachflächen erheblich erhöht. Durch die 
vorgenannten Maßnahmen wird der Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses innerhalb des Plangebietes 
entgegengewirkt. 
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3.7.7 Weitere der Klimaanpassung dienende Maßnahmen 

In weiteren Verfahren wird geprüft, ob auf die größtmögliche Stellplatzanzahl verzichtet werden kann, weil der Bedarf 
aufgrund anderer Angebote nicht mehr existiert. Innerhalb der Tiefgarage sollen objektbezogene Car-Sharing Plätze und 
Ladestationen für E-FahrzeugElektrofahrzeugee angeboten werden. Die tatsächliche Anzahl wird innerhalb des 
Durchführungsvertrages verankert. Darüber hinaus verpflichtet sich der Vorhabenträger, für einen noch abzustimmenden 
Zeitraum ein Mobilitätsmanagement durchzuführen. 
 
 
4. Begründung der Festsetzungen und sonstiger Planinhalte 

 
4.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Fläche im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes wird abweichend von dem Baugebietskatalog der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) als ‚Fläche für Wohnen‘ (W) festgesetzt. Diese Festsetzung wird auf Grundlage des 
§ 12 (3) BauGB getroffen. Danach ist die Stadt im Bereich des Vorhabens- und Erschließungsplanes nicht an die 
Festsetzungen des § 9 BauGB und nach den auf der Grundlage des § 9a BauGB erlassenen Verordnungen gebunden. 
Grund für diese Festsetzung einer abweichenden Art der baulichen Nutzung ist die konkrete heutige Situation. Während im 
vorderen Bereich eine dichte urbane Bebauung in nahezu geschlossener Bauweise überwiegt, entspricht die rückwärtige 
Situation eher einem allgemeinen Wohngebiet. 
Gemäß dem Ziel des Bebauungsplanes hier ein neues Wohnquartier zu entwickeln, werden auf der Baufläche 
Wohngebäude sowie untergeordnete Nebenanlagen und ein Blockheizkraftwerk für das Vorhaben zugelassen. 
 
Die ebenfalls vorgesehene Zulässigkeit von Räumen für freie Berufe und für die Büronutzung dient u.a. der Förderung eines 
familiengerechten Wohnens und Arbeitens und einem attraktiven Wohnumfeld. 
 
4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Für die als ‚Fläche für Wohnen‘ (W) festgesetzten Baugebiete werden entsprechend der jeweiligen städtebaulichen 
Situation unterschiedliche maximale Grundflächenzahlen (GRZ) festgesetzt. Hierdurch wird sichergestellt, dass die künftige 
Bebauung dem städtebaulichen Erscheinungsbild der unmittelbaren Umgebung entspricht und das städtebauliche Konzept 
gemäß des Vorhaben- und Erschließungsplanes umgesetzt wird. 
Für das W1 unmittelbar an der Roermonder Straße wird eine GRZ von 0,6 normiert. Auch im Bereich der angrenzenden 
Parzellen an der Ausfallstraße Roermonder Straße überwiegt eine hohe Dichte. Insofern orientiert sich die Festsetzung der 
GRZ hier an der bestehenden Situation, die eher einem Urbanen Gebiet entspricht, in dem eine GRZ von maximal 0,8 
zulässig wäre. Für die rückwärtigen, weniger verdichteten Baugebiete W2 und W3, wird jeweils eine maximale 
Grundflächenzahl von 0,4 bzw. 0,45 festgesetzt. Dies entspricht der GRZ eines Allgemeinen Wohngebiets bzw. 
überschreitet diese nur geringfügig. Dies ist vertretbar, da gemäß § 12 BauGB die Stadt bei der Bestimmung der 
Zulässigkeit der Vorhaben innerhalb eines Vorhaben- und Erschließungsplanes nicht an die Höchstwerte für die 
Grundflächenzahlen gemäß § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) gebunden ist. 
 
Aufgrund des Zuschnittes des Plangebietes und der verdichteten innerstädtischen Situation ist es erforderlich, innerhalb der 
einzelnen Baugebiete unterschiedliche Überschreitungsmöglichkeiten festzusetzen. So wird innerhalb des W1 eine 
Überschreitung durch Erschließungsflächen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einem Wert von 0,95 
zugelassen. Dies ist erforderlich, da insbesondere die Zuwegung in das Plangebiet nur im rückwärtigen Bereich der 
Bebauung Roermonder Straße verlaufen kann. Innerhalb des W2 und W3 wird eine Überschreitung durch 
Erschließungsflächen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einem Wert von 0,7 zugelassen. Auch hier ist 
die Überschreitung erforderlich, da die Zuwegungen zu den Gebäuden, Fahrradabstellflächen und Platzflächen ein 
entsprechendes Maß an Versiegelung erfordern. Zusätzlich darf der Wert durch Flächen für Terrassen innerhalb des W2 um 
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16 m², innerhalb des W3 um 13 m2 überschritten werden. Innerhalb des W2 wird eine Überschreitung durch Tiefgaragen 
und sonstige bauliche Anlagen bis zu einer GRZ von 0,95 zugelassen, wenn diese unterhalb der Geländeoberfläche liegen 
und die Anlagen in mindestens 60 cm Höhe mit Erdreich bzw. einer Substratschicht überdeckt und bis auf Zuwegungen und 
Terrassen begrünt sind. 
Um einen möglichst hohen Grünflächenanteil zu erreichen dürfen die überbaubaren Flächen durch Terrassenn innerhalb 
des W1 um 7 m², innerhalb des W2 und des W3 um 12 m² je Erdgeschosswohnung überschritten werden. Weil von den 
Terrassen keine räumliche Wirkung ausgeht, ergeben sich aus der Überschreitungsmöglichkeit keine negativen Folgen für 
die Wohnqualität. 
 
Die sich aus den Überschreitungsmöglichkeiten ergebende Dichte wird durch die Aufteilung auf separate Baukörper, durch 
die weitgehende Begrünung der Dachflächen (Wohngebäude sowie Tiefgarage) und durch die unmittelbar an das 
Plangebiet anschließende Grünfläche des Grünzugs an der Rütscher Straße kompensiert. Außerdem ist zu berücksichtigen, 
dass gegenüber dem heutigen Versiegelungsgrad von ca. 98,7 % durch die Neubebauung eine Reduzierung um ca. 22,0 % 
anzunehmen ist. 
 
Durch die Überschreitungen wird die komplette Unterbringung des ruhenden Verkehrs in der Tiefgarage ermöglicht. Zum 
Ausgleich des hohen Versiegelungsgrads wird als Regelungen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen festgesetzt, dass Tiefgaragen und sonstige bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche in 
mindestens 60 cm Höhe mit Erdreich bzw. einer Substratschicht zu überdecken und bis auf Zuwegungen und Terrassen zu 
begrünen sind. Außerdem sind Dachflächen mit mehr als 100 m² Grundfläche extensiv zu begrünen und dauerhaft zu 
unterhalten. Ausnahmen können zugelassen werden, soweit die Dachflächen für Belichtungszwecke und Solaranlagen 
benötigt werden. 
 
Zur Schaffung eines homogenen Gesamtbildes werden innerhalb des Plangebietes keine maximalen Geschosszahlen 
sondern Gebäudehöhen normiert. Diese Festsetzungen ermöglichen aufeinander abgestimmte Gebäudehöhen und 
bewirken ein in sich homogenes Erscheinungsbild des zukünftigen Quartiers. Die Gebäudehöhe entlang der Roermonder 
Straße orientiert sich an der südöstlich angrenzenden Bestandsbebauung. Nordwestlich grenzen Baukörper an, die 
teilweise eine geringere Höhe aufweisen. Die innerstädtische Situation an einer stark frequentierten Ausfallstraße 
rechtfertigt diese Höhenentwicklung. 
Insgesamt orientieren sich die Höhenfestsetzungen am dem zugrunde liegenden Hochbauentwurf. Dieser sieht entlang der 
Roermonder Straße eine 6-geschossige Bebauung vor sowie im rückwärtigen Bereich die 4-geschossigen Häuser am Park 
und eine 3-geschossige Hausgruppe inklusive eines zurückgesetzten Staffelgeschosses.  
 
Die Höhenwerte beziehen sich auf Normalhöhennull (NHN). Die Werte der Gebäudehöhen GH1 – GH7 beziehen sich jeweils 
auf den obersten Abschluss der Gebäude innerhalb der jeweiligen überbaubaren Fläche einschließlich Attika, 
Dachrandabdeckung oder ähnlicher Bauteile. Die maximale Höhe der Tiefgarage bezieht sich auf die Oberkante Rohdecke. 
Negative Auswirkungen auf die Bebauung der Rütscher Straße sind durch die festgesetzten Gebäudehöhen im 
rückwärtigen Bereich nicht zu erwarten, da diese Bebauung an der Rütscher Straße topographisch deutlich oberhalb des 
Plangebietes liegt. 
 
Abweichungen von den Höhenfestsetzungen sind ausschließlich für Absturzsicherungen bzw. nutzungs- und 
technikbedingte Anlagen zulässig. Absturzsicherungen dürfen die maximale Gebäudehöhe GH5 um maximal 1,10 m 
überschreiten, um die Dachflächen für Dachterrassen und Fluchtwege nutzbar zu machen. Nutzungs- und technikbedingte 
Anlagen müssen mindestens 3,0 m von der Außenkante des darunterliegenden Geschosses abrücken. Die Aufbauten 
dürfen eine vorgegebene Grundfläche je Dachfläche nicht überschreiten. Die Gebäudehöhen dürfen des Weiteren durch 
Solar- und Photovoltaikanlagen überschritten werden, wenn diese eine Höhe von max. 1,5 m einhalten und mindestens 
3,00 m von der Außenkante des darunterliegenden Geschosses abrücken. Durch die Überschreitungen sind keine 
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negativen Auswirkungen auf die Umgebung zu erwarten, weil sie in Größe und Höhe beschränkt werden und von ihnen 
aufgrund der geringen Größe keine bedrängenden Wirkungen ausgehen. 
 
Durch die Festsetzung der maximalen Grundflächenzahlen und der maximalen Gebäudehöhen können das Maß der 
Nutzung und die zukünftige Kubatur der Gebäude hinreichend bestimmt werden. 
 
4.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Die Bauweise wird entsprechend der jeweiligen städtebaulichen Situation differenziert festgesetzt.  
An der Roermonder Straße besteht das Ziel, eine durchgehende Raumkante zu schaffen. Innerhalb des W1 wird deshalb 
eine geschlossene Bauweise festgesetzt, weil unmittelbar an den Bestand Roermonder Straße 78 angebaut und das 
zukünftige Gebäude auf zwei Grundstücke aufgeteilt wird. Innerhalb des W2 wird eine offene Bauweise mit Einzelhäusern 
festgesetzt, um damit auch für das Vorderhaus den Park an der Rütscher Straße sichtbar und erlebbar zu machen und um 
Wärmeinseln durch allseitig geschlossene Bauweisen zu vermeiden. Innerhalb des W3 wird entsprechend des Vorhaben- 
und Erschließungsplanes eine offene Bauweise mit einer Hausgruppe festgesetzt. 
 
Die Tiefgarage ist in dem mit ‚ABCD‘ gekennzeichneten Grenzbereich bis zu einer maximalen Gebäudehöhe von 184,90 m 
über NHN grenzständig zu errichten. So wird u.a. eine Anbindung an die Bestandstiefgarage auf dem angrenzenden 
Flurstück 1717 ermöglicht. Ansonsten liegt die Tiefgarage auf einer einheitlichen Höhe durchgängig unterhalb der 
rückwärtigen Häuser am Park und in einem ca. 5 m breiten Streifen vor diesen Gebäuden. Die einheitliche Höhe bewirkt, 
dass die Tiefgarage im südöstlichen Teilbereich ca. 3,00 m aus dem Gelände ragt und im nordwestlichen Abschnitt im 
Gelände verschwindet. 
 
Die Tiefgaragenzufahrt darf in dem mit ‚EF‘ gekennzeichneten Bereich die notwendige Abstandsfläche unterschreiten. 
Dabei darf eine Gebäudehöhe von 183,2 m über NHN nicht überschritten werden.  
 
Im Plangebiet werden entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplanes überbaubare Flächen festgesetzt. Die 
Baugrenzen entsprechen den geplanten Baukörpern. Aus baukonstruktiven Gründen wird jeweils ein erforderlicher 
Gestaltungsspielraum von ca. 20 cm pro Baufenster vorgesehen. 
 
Um Überschneidungen der Abstandsflächen der Tiefgarage mit der rückwärtigen Abstandsfläche des Vorderhauses zu 
vermeiden, wird für das Vorderhaus (W1) die Möglichkeit zugelassen, die Abstandsflächen mit einem Wert von 0,2 H 
anzusetzen. Dieser Wert entspricht dem Wert eines Urbanen Gebietes. Da der Gebietscharakter im Bereich der 
Roermonder Straße eher einem Urbanen Gebiet als einem Allgemeinen Wohngebiet entspricht, ist der Wert von 0,2 hier 
vertretbar. Durch diese Festsetzung entstehen keine Beeinträchtigungen in Bezug auf Belichtung und Belüftung, da in 
diesem Bereich keine Aufenthaltsräume mit notwendigen Fenstern vorgesehen sind. Zu den baulichen Anlagen oberhalb 
der Tiefgarage ergeben sich keine Überschreitungen der Abstandsflächen. Die Reduzierung der Abstandsflächen ist gemäß 
§ 9(1) Nr. 2a BauGB zulässig. 
 
Innerhalb des W1 werden die überbaubaren Flächen zur Roermonder Straße und zur zukünftigen Zufahrt hin durch 
Baulinien begrenzt. Damit soll zur Roermonder Straße hin gewährleistet werden, dass die Bebauung entsprechend des 
Bestandes als Straßenrandbebauung realisiert wird. Richtung Südosten soll durch die Baulinie sichergestellt werden, dass 
der Lärmeinfall im rückwärtigen Bereich so weit wie möglich reduziert wird. 
 
Terrassen werden explizit nicht in die Baufenster einbezogen, sondern außerhalb der überbaubaren Flächen zugelassen. 
So wird vermieden, dass in dem Bereich andere bauliche Anlagen errichtet werden könnten, die eine raumbildende Wirkung 
haben und so zu einer unerwünschten Dichte führen. Um einen möglichst hohen Grünflächenanteil zu erreichen, darf die 
überbaubare Fläche durch Terrassen innerhalb des WA 1 um 7 m2 und innerhalb des WA 2 und WA 3 um maximal 12 m2 
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überschritten werden. Innerhalb des WA 3 sind zusätzlich Terrassenüberdachungen bis zu einer Höhe von 3,50 m zulässig. 
Weil von den Terrassen keine räumliche Wirkung ausgeht, ergeben sich aus der Überschreitungsmöglichkeit keine 
negativen Folgen für die Wohnqualität. 
 
Die überbaubaren Flächen dürfen bis zu einer Tiefe von 2,0 m und einer Gesamtlänge von max. einem Drittel der Breite der 
jeweiligen Außenwand durch Balkone überschritten werden. Dadurch wird eine massiv wirkende Kubatur verhindert. Diese 
Überschreitungsmöglichkeit wird zur Roermonder Straße und zur nordöstlichen Geltungsbereichsgrenze in Richtung 
Rütscher Straße nicht zugelassen. An der Roermonder Straße sind im Bestand ebenfalls keine Balkone zur Straße hin 
realisiert und wären aufgrund des Lärmeintrages auch nicht nutzbar. Im nordöstlichen Bereich sollen durch den Ausschluss 
von Balkonen Konflikte mit den Bestandsbäumen vermieden werden. Im Bereich des W2 dürfen die überbaubaren Flächen 
zusätzlich durch die ovalförmigen Nebenanlagen im Eingangsbereich um 2,00 m und um 4 m2 je Gebäude mit einer 
maximalen Höhe von 3,00 m überschritten werden. Generell lösen die Überschreitungen der überbaubaren Flächen keine 
Abstandsflächen aus. 
 
Für die Hausgruppe im W3 wurde aufgrund der Nähe zu der südwestlich gelegenen grenzständigen Bestandsmauer durch 
das Vermessungsbüro Franken-Wüller ein Verschattungsmodell erstellt, um die Mindestbesonnungsdauer zu überprüfen. 
Die in der DIN 5034-1 empfohlene Mindestbesonnungsdauer für Wohnräume von einer Stunde am 17. Januar und von vier 
Stunden am 21. März bzw. 23. September werden eingehalten. 
 
4.4 Flächen für Nebenanlagen 

Nebenanlagen sollen zur Sicherstellung von begrünten Flächen auf den Tiefgaragen außerhalb der überbaubaren Flächen 
ausgeschlossen werden. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Stützmauern und Lichtschächte sowie Be- und 
Entlüftungsanlagen für die Tiefgarage. 
 
Um eine abgestimmte Gestaltung des Außenraums zu schaffen, sind überdachte und nicht überdachte 
Gemeinschaftsabstellplätze für Fahrräder nur innerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen und innerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig. 
 
4.5 Flächen für den ruhenden Verkehr 

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs soll grundsätzlich auf dem Privatgrundstück in der Tiefgarage erfolgen. 
Oberirdische offene Stellplätze, Carports oder einzelne Garagen sind deshalb innerhalb des Baugebietes generell 
ausgeschlossen. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt von der Roermonder Straße im Bereich des festgesetzten 9,00 m breiten 
Zufahrtsbereiches. Zwecks optimaler Grundrissgestaltung der Tiefgaragenebene sind innerhalb der festgesetzten Fläche für 
die Tiefgarage auch Keller- und Technikräume sowie Abfall- und Fahrradkeller zulässig. 
 
4.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die mit ‚a‘ gekennzeichnete Fläche soll mit einem Gehrecht und einem Fahrrecht für Radfahrer zugunsten der 
Allgemeinheit, einem Fahrrecht zugunsten der Anlieger und einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der 
Versorgungsunternehmen belastet werden. Mit dem Gehrecht für die Allgemeinheit wird eine zusätzliche Wegeverbindung 
zwischen Roermonder Straße und Rütscher Straße geschaffen. 
Die mit ‚b‘ gekennzeichnete Fläche stellt die Erschließung der einzelnen Grundstücke der Hausgruppe sicher. 
 
4.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Innerhalb der Grünfläche nordöstlich des Plangebietes befinden sich insgesamt 63 teilweise großkronige Laubbäume. Ca. 
14 dieser Bäume ragen geringfügig in das Plangebiet. Diejenigen Bäume, die am weitesten die Grenze überragen, stehen 
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oberhalb einer Mauer. Durch diese Mauer wurde eine Ausbreitung des Wurzelwerkes innerhalb des Plangebietes 
verhindert. Damit ist gewährleistet, dass diese Bäume durch Ausschachtungsarbeiten nicht beeinträchtigt werden.  
Unmittelbar westlich des Plangebietes steht auf dem Flurstück 1714 ein weiterer großkroniger Laubbaum, der den 
Grenzbereich überragt. Unterhalb dieses Baumes sind zukünftig Grünflächen vorgesehen. Im Rahmen des angrenzenden 
Abrisses sind hier entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorzusehen. Innerhalb des Plangebietes befindet sich lediglich 
eine zweistämmige Birke, die nicht unter die Baumschutzsatzung fällt. Diese Birke steht im Bereich geplanter 
Baumaßnahmen und muss deswegen beseitigt werden. 
Einzelne Sträucher und Stauden sollen insbesondere in den abgewandten Gartenbereichen entlang der 
Erdgeschossterrassen in Form von pflegeleichten Mischpflanzungen angelegt werden. 
 
Nicht überbaute Tiefgaragenflächen sollen in mindestens 60 cm Höhe mit Erdreich bzw. mit einer Substratschicht überdeckt 
werden. Die Überdeckung ist aufgrund der unterschiedlichen Konstruktionshöhen der Tiefgarage im Mittel herzustellen. Dort 
wird ein „Gräsermeer“ (Pflanzung aus Ziergräsern) zwischen den Terrassen vorgesehen. 
Gemäß der Grün- und Gestaltungssatzung der Stadt Aachen sollen Flachdächer oberhalb einer Dachflächengröße von 200 
m² zu mindestens 50 % begrünt werden. In Anlehnung an diese Satzung wird für das Plangebiet festgesetzt, dass alle 
Dachflächen mit mehr als 100 m² Grundfläche zu begrünen sind. Von dieser Begrünung sind Dachflächen für 
Belichtungszwecke oder technische Aufbauten sowie im W3 zusätzlich für Dachterrassen ausgenommen. Da Solaranlagen 
auch auf begrünten Dächern installiert werden können, ist die Kombination mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen 
zulässig. Die Dachbegrünung dient u.a. als Ausgleich zu dem hohen Versiegelungsgrad und klimatischen und 
lufthygienischen Gründen.  
Da die Feuerwehraufstellflächen nur im Falle eines Einsatzes ausnahmsweise als Stellfläche genutzten werden und nicht 
dauerhaft als solche dienen, werden diese als Schotterrasen ausgeführten Bereiche als unversiegelte Flächen gerechnet. 
 
4.8 Zulässigkeit von Vorhaben 

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger in dem vor Satzungsbeschluss abzuschließenden Durchführungsvertrag verpflichtet. 
 
4.9 Gestalterische Festsetzungen 

Grundsätzliche gestalterische Anforderungen an die Bauvorhaben innerhalb des Geltungsbereiches des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden als Festsetzung übernommen. Mit der Aufnahme der Gestaltungsvorschrift 
zur Dachform wird das Ziel verfolgt, die gestalterischen Absichten des Vorhaben- und Erschließungsplanes umzusetzen und 
eine in sich homogene Gestaltung sicherzustellen. Es wird festgesetzt, dass innerhalb des Plangebietes nur Flachdächer 
bzw. flachgeneigte Dächer mit maximal 10° Neigung zulässig sind. Feuerwehraufstellflächen sind als Schotterrasen 
auszuführen und gelten dann als unversiegelte Flächen. Darüber hinaus wird die Hochbauplanung Bestandteil des 
Durchführungsvertrages, sodass die Qualität der Gebäudeplanung gesichert wird. 
 
 
5. Umweltschützende Belange 

Das Planungsrecht des vorliegenden Bebauungsplanes soll aufgrund der innerstädtischen Lage des Geltungsbereiches und 
der Wiedernutzbarmachung von bereits bebauten Flächen im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB hergestellt 
werden. 
Somit entfällt gemäß 1.6 ‚Planverfahren‘ die formelle Umweltprüfung, insbesondere die Notwendigkeit von 
Ausgleichsmaßnahmen. Gleichwohl werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens alle umweltrelevanten Belange 
untersucht. Die wesentlichen Auswirkungen werden im Folgenden dargestellt. 
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5.1 Lärmschutz 

Gemäß § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz sind die in der Bauleitplanung für bestimmte Nutzungen vorgesehenen 
Flächen so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen untereinander vermieden werden. Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB 
sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesundes Wohnen und 
Arbeiten zu berücksichtigen. 
 
Einwirkende Hauptlärmquellen auf das Plangebiet sind der Straßenverkehrslärm der Roermonder Straße und der 
Freizeitlärm des nahegelegenen Bendplatzes. Des Weiteren befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet 
drei Gewerbebetriebe, welche in den Immissionsberechnungen zum Gewerbelärm zu berücksichtigen sind 
(Schallimmissionsgutachten, ifas Aachen, 02/2022). 
 
Insbesondere im Bereich des W1 liegt eine starke Belastung durch den Straßenverkehrslärm vor. Die Orientierungswerte für 
die städtebauliche Planung aus DIN 18005 für Mischgebiete werden weit überschritten (s. Anlagen zu den schriftlichen 
Festsetzungen). Hier sind die Außenbauteile des Vorderhauses und der Häuser am Park (W1 und W2) so auszuführen, 
dass die Anforderungen der DIN 4109 - 1:2018 an die Schalldämmung von Außenbauteilen eingehalten werden. Des 
Weiteren sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen erforderlich, die eine ausreichende Belüftung der Räume ohne 
Fensteröffnung und unter Einhalt der Schallschutzanforderungen sicherstellen. Die maßgeblichen Außenlärmpegel an den 
Fassaden sind der Anlage 1 zu den textlichen Festsetzungen zu entnehmen. 
Auch durch die in die Tiefgarage (ca. 66 Stellplätze) ein- und ausfahrenden Fahrzeuge werden Immissionen durch 
Verkehrslärm verursacht. In Anbetracht der bestehende Vorbelastung an der Roermonder Straße sowie unter 
Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen einschließlich der Maßnahmen zum Schutz vor Freizeitlärm ist davon 
auszugehen, dass die Festsetzungen im Bebauungsplan einen ausreichenden Lärmschutz gewährleisten. Im Rahmen der 
Baugenehmigung soll entsprechend der textlichen Festsetzung unter 7.3 ‚Schädliche Einwirkungen durch Tiefgaragen‘ der 
Nachweis erbracht werden, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der Nachbarschaft zur Tiefgaragenzufahrt 
gewährleistet sind. 
Mit Berücksichtigung der schallabschirmenden Wirkung der Straßenrandbebauung des W1 können im Bereich der Häuser 
am Park des W2 die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete eingehalten werden. Deshalb wird innerhalb des 
Durchführungsvertrages vereinbart, dass die rückwärtigen Gebäude erst bezogen werden dürfen, wenn die 
Straßenrandbebauung innerhalb des W1 im Rohbau fertig gestellt ist. Allerdings werden aufgrund des unvollständigen 
Lückenschlusses entlang der Roermonder Straße an dem südöstlichen Haus am Park die Orientierungswerte für allgemeine 
Wohngebiete überschritten. Im Bereich des W3 werden die schalltechnischen Orientierungswerte für allgemeine 
Wohngebiete eingehalten.  
 
Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen können zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren 
nachgewiesen wird, dass geringere Schalldämmmaße für Außenbauteile gemäß DIN 4109 - 1:2018 ausreichend sind. 
Bezüglich des Freizeitlärms ist während des Tagzeitraums nur mit einer moderaten Lärmbelastung des Plangebietes durch 
die Nutzung des Bendplatzes zu rechnen. Die Richtwerte für den Nachtzeitraum werden jedoch in weiten Teilen des 
Plangebietes deutlich überschritten. 
 
Um dennoch die gewünschte Wohnnutzung zu ermöglichen, wäre die Festsetzung eines aktiven Lärmschutzes erforderlich. 
Aus städtebaulichen und wirtschaftlichen Gründen, aber auch aufgrund der Lärmausbreitung, ist eine Lärmschutzwand um 
den Bendplatz nicht realisierbar. Die Festsetzung von nicht öffenbaren Fenstern im Bereich der betroffenen Fassaden 
würde die Wohnqualität erheblich einschränken. Deshalb wird für die betroffenen Aufenthaltsraumfenster für 
schutzbedürftige Räume innerhalb des W1 und des W2 die Festsetzung getroffen, dass diese Fenster öffenbar ausgebildet 
werden können, wenn die Einhaltung des jeweiligen Immissionsrichtwertes des Freizeitlärmerlasses NRW bereits in 
mindestens 0,5 m Entfernung vor den öffenbaren Fenstern durch entsprechende Maßnahmen gewährleistet wird. Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich innerhalb des W1 und W2 um Prallscheiben, die derart angeordnet werden, dass die 
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Richtwerte eingehalten werden können. Die konkreten Maßnahmen für die jeweils betroffenen Fenster innerhalb des W2 
sind dem Lärmgutachten zu entnehmen. 
 
Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn Maßnahmen an der Lärmquelle dazu führen, dass 
geringere Grenzwerte angesetzt werden können. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass der 
Veranstaltungszeitraum reduziert und die Veranstaltung damit zu einem seltenen Ereignis gemäß Freizeitlärmerlass wird 
oder der Veranstaltungsstandort verkleinert oder komplett verlagert wird. Die jeweiligen Nachweise sind dann im 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 
 
Geräuschimmissionen aus den benachbarten Gewerbebetrieben sind nur während der Tagzeit zwischen 7.30 Uhr und 
19.00 Uhr zu erwarten. Diese überschreiten nicht die zulässigen Grenzwerte. Somit sind hinsichtlich der Geräuschbelastung 
durch den Gewerbelärm keine besonderen Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden im Plangebiet erforderlich. 
 
5.2 Biologische Vielfalt 

Im Rahmen von Bebauungsplanverfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB gelten Eingriffe in den Naturhaushalt 
als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit ist ein Ausgleich des ökologischen Eingriffs nicht 
erforderlich. Die Auswirkungen des geplanten Eingriffs auf Boden, Natur und Landschaft sind im Rahmen der vorliegenden 
Begründung darzustellen. 
 
Der innerhalb des Plangebietes bzw. der angrenzende Baumbestand wurde vermessungstechnisch detailliert kartiert. 
Innerhalb der Grünfläche nordöstlich des Plangebietes befinden sich 63 teilweise großkronige Laubbäume, von denen 14 
teilweise geringfügig in das Plangebiet ragen. Aufgrund einer bestehenden Mauer wird gewährleistet, dass das Wurzelwerk 
dieser Bäume durch die anstehenden Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt wird. Innerhalb des Durchführungsvertrages wird 
vereinbart, dass diese Mauer erhalten und bei Bedarf instand gesetzt wird. Unmittelbar westlich des Plangebietes befindet 
sich auf dem Flurstück 1714 ein weiterer großkroniger Laubbaum, dessen Krone in das Plangebiet hineinragt. Deshalb sind 
unterhalb dieses Baumes zukünftig Grünflächen vorgesehen. Innerhalb des Plangebietes steht lediglich eine zweistämmige 
Birke, die nicht unter die Baumschutzsatzung fällt. Die Birke kann aufgrund der geplanten Baumaßnahmen nicht erhalten 
werden. Ein Ausgleich zu fällender Bäume ist somit nicht erforderlich. 
 
Gemäß dem Freianlagenplan werden zusammenhängende Grünflächen insbesondere im Bereich der Häuser am Park (W2) 
geschaffen. Die nicht überbauten Tiefgaragenflächen werden gemäß textlicher Festsetzung in 60 cm Höhe mit Erdreich 
bzw. Substratschicht überdeckt und bis auf Zuwegungen und Terrassen begrünt. Außerdem werden Dachflächen mit mehr 
als 100 m² Grundfläche extensiv begrünt und dauerhaft unterhalten. 
Die Umsetzung des Freianlagenplanes wird innerhalb des Durchführungsvertrages geregelt. 
 
5.3 Artenschutz 

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) betreffen sowohl den 
physischen Schutz von Tieren als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Tiere und Pflanzen sind als Bestandteile des 
Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. 
Da insbesondere ältere und brachliegende Bausubstanz potentiellen Lebensraum für Fledermäuse darstellt, sind die 
Artenschutzbelange entsprechend zu berücksichtigen. Grundlage für die Überprüfung einer möglichen Betroffenheit 
geschützter Tierarten ist die Artenliste des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW mit 
Bezug auf das entsprechende Messtischblatt. 
 
Für praktisch alle der 38 vom Landesumweltamt vorgegebenen planungsrelevanten Tierarten des Kartenblattes 5202/1 wird 
in der Vorprüfung der Artenschutzbelange die Erwartung begründet, dass sie im Geltungsbereich nicht vorkommen können 

86 von 198 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 992 Entwurf der Begründung zum Offenlagebeschluss 
- Roermonder Straße / Rütscher Straße - Fassung vom 22.02.2022 

19 

(Haese – Büro für Umweltplanung, Stolberg, März 2019). Dies betrifft vor allem alle Arten, die den Innenbereich meiden. 
Nester von Greifvögeln oder Saatkrähen wurden in den benachbarten Baumbeständen ebenso wenig gefunden wie 
Schwalbennester an den Gebäuden. Eine nähere Untersuchung auf Vorkommen von Fledermäusen im Gebäudebestand 
wurde im Rahmen des Abrisses durchgeführt.  
Die nordöstlich angrenzenden Baumbestände mit dichten Brombeergestrüppen kommen für eine Vielzahl von typischen 
Gartenvogelarten, die jedoch nicht als planungsrelevant gelten, als Brutplatz in Frage. Es wird davon ausgegangen, dass 
die nicht-planungsrelevanten Arten durch das Planvorhaben nicht in ihrem Erhaltungszustand gefährdet sind. 
 
Im Plangebiet befinden sich keine registrierten Biotop- bzw. Biotopverbundflächen. Ferner ist die Fläche nicht Bestandteil 
eines gemeldeten FFH- (Flora-Fauna-Habitat) oder Vogelschutzgebietes. 
 
5.4 Bodenschutz 

Der Schutz von Böden und Bodenfunktionen (§ 2 Abs. 1 und 2 BBodSchG) wird durch das Bundes-Bodenschutzgesetz 
gesetzlich geregelt. Schädliche Bodenveränderungen (§ 2 Abs. 3 BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder 
die Allgemeinheit herbeizuführen. Gem. § 4 Abs. 1 BBodSchG hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten, 
dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden.  
Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) zielt in § 1 darauf ab, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch 
verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist die Stadt Aachen verpflichtet, gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 Bauge-
setzbuch (BauGB) die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- 
und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des Bodens zu berücksichtigen. 
 
Verdachtsflächen sind i.S. des § 2 Abs. 4 BBodSchG Grundstücke, bei denen der Verdacht schädlicher 
Bodenveränderungen besteht. Altlastverdächtige Flächen sind gemäß § 2 Abs. 6 Bundes-Bodenschutzgesetz 
Altablagerungen (z.B. stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen) und Altstandorte (z.B. stillgelegte Gewerbebetriebe), bei 
denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit 
besteht. Sowohl bei Verdachtsflächen als auch bei altlastverdächtigen Flächen handelt es sich um Flächen mit einem 
Bodenbelastungsverdacht1 . Der Bauleitplan darf keine Nutzung vorsehen, die mit einer vorhandenen oder vermuteten 
Bodenbelastung auf Dauer unvereinbar und deshalb unzulässig wäre.  
 
Altlastenverdachtsfläche 
Das Plangebiet wird im Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt Aachen unter der AS 380 geführt. Der Eintrag beruht 
auf den Nutzungen als Kfz-Reparaturwerkstatt (u.a. mit Lackierereien) seit den 1960er Jahren und einer ehemaligen 
Tankstelle aus den 1950er bis 1960er Jahren.  
Folgende Gutachten liegen im Fachbereich Klima und Umwelt vor: 

 Grundstück Roermonder Straße 62-76 in Aachen (Flur 70, Flurstücke 1979, 1203, 436 und 439), Historische 
Recherche und Untersuchungskonzept für die Durchführung von Altlastenuntersuchungen (HYDR.O., 3.6.2020) 

 Grundstück Roermonder Straße 62-76 in Aachen (Flur 70, Flurstücke 1979, 1203, 436 und 439), 
Altlastenuntersuchungen (HYDR.O., 23.9.2020) 

                                                           
1 Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfah-
ren (Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport und des Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 14.3.2005) 

87 von 198 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 992 Entwurf der Begründung zum Offenlagebeschluss 
- Roermonder Straße / Rütscher Straße - Fassung vom 22.02.2022 

20 

 Grundstück Roermonder Straße 62-76 in Aachen (Flur 70, Flurstücke 1979, 1203, 436 und 439), Sanierungskonzept für 
Rückbau, Flächenentsiegelung und Erdarbeiten bei der Neubebauung (HYDR.O., 6.7.2021) 

 
Im Bereich des ehemaligen Ölkellers (unter der Werkstatthalle) und im Bereich der ehemaligen Tankstelle wurden erhöhte 
BTEX-Gehalte und Mineralölkohlenwasserstoffe-Gehalte (MKW)-Gehalte nachgewiesen. Die zum Vergleich 
herangezogenen Beurteilungswerte für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser (HLUG, 2002) werden für die BTEX-und 
MKW z.T. deutlich überschritten. In einer Messstelle im Bereich der ehemaligen Tankstelle wurde in einer Messstelle auch 
MKW- und BTEX-belastetes Schichtenwasser angetroffen. Es handelt sich hierbei um einen kleinräumigen 
Grundwasserschaden. 
Für den Parameter MKW sind in der BBodSchV keine Prüfwerte zur Beurteilung des Wirkungspfades Boden-Mensch 
aufgeführt, da es sich bei dieser Stoffgruppe um eine komplexe Mischung aus Benzinen und Mineralölen mit Hunderten von 
Einzelverbindungen handelt. Dazu wurden Prüfwertvorschläge für flüchtige MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe) zur 
Bewertung des Wirkungspfades Boden-Mensch (LABO, 2017) herangezogen. Diese Stoffe sind im Hinblick auf eine 
mögliche „Anreicherung in geschlossenen Räumen“ relevant. Im Bereich der ehemaligen Tankstelle wurden 
Prüfwertüberschreitungen für Wohngebiete nachgewiesen. 
Bei einer Umnutzung des Geländes zu Wohnzwecken und einer damit ggf. verbundenen Entsiegelung besteht eine 
Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-Mensch bzw. es ist eine Ausbreitung des Grundwasserschadens über das 
Grundstück hinaus zu befürchten.  
Da für beide Bereiche eine Unterkellerung bzw. eine Tiefgarage mit einem tiefreichenden Erdaushub vorgesehen ist, ist 
davon auszugehen, dass von einer vollständigen Sanierung der beiden belasteten Bereiche auszugehen ist. Die 
Sanierungsmaßnahme ist so auszuführen, dass für die geplante sensiblere Wohnnutzung keine Gefährdung mehr ausgeht. 
Die Sanierungsarbeiten sind unter gutachterlicher Begleitung durchzuführen. Als Sanierungszielwerte werden für die 
Aushubsohle und die -wände < 300 mg/kg MKW und 2 mg/kg BTEX vorgegeben. Nach Abschluss der 
Sanierungsmaßnahme ist dem Fachbereich Klima und Umwelt ein gutachterlicher Abschlussbericht über die Begleitung der 
gesamten Maßnahme entsprechend den vorab aufgeführten Vorgaben (u.a. Freimessungen, ordnungsgemäße Entsorgung) 
vorzulegen. Details zur Umsetzung werden innerhalb des Durchführungsvertrages geregelt.  
Das Grundstück wird dann unter der Bezeichnung AS 380 mit „nachrichtlicher“ Kennzeichnung gemäß § 8 Landesbo-
denschutzgesetz NRW im Altlastenverdachtsflächenkataster Stadt Aachen geführt. Der § 8 besagt, dass diese Daten, die 
nach der Bewertung durch die zuständige Behörde die Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz nicht 
oder nicht mehr erfüllen, mit besonderer Kennzeichnung nachrichtlich aufgenommen werden können, soweit dies für die 
Aufgabenerfüllung der in § 10 Landes-Bodenschutzgesetz (LBodSchG) genannten Behörden und öffentlichen Stellen 
erforderlich ist. Die Untere Bodenschutzbehörde dokumentiert damit nachvollziehbar, dass die Fläche saniert wurde.  
 
Schutzwürdige Böden 
Der vorsorgende Bodenschutz bildet einen Schwerpunkt des gesetzlichen Schutzauftrages, denn der Boden benötigt einen 
besonderen Schutz, um seine vielfältigen Funktionen erfüllen zu können. Grundsätzlich ist jeder Boden schützenswert. Es 
gibt jedoch Böden, die in hohem Maß besondere Funktionen im Naturhaushalt erfüllen. Werden diese Böden versiegelt, 
abgegraben oder durch Verdichtung und Erosion geschädigt, sind solche Veränderungen praktisch irreversibel. 
Es bestehen aus bodenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken im Hinblick für die geplante zukünftige Nutzung, da in dem 
Plangebiet aufgrund der Vornutzung die Böden bereits anthropogen überprägt sind und keine schutzwürdigen Böden mehr 
vorhanden sind.  
Die Wiedernutzung einer gewerblichen Brachfläche und die Schonung besonders wertvoller und schutzwürdiger Böden im 
Außenbereich wird als sehr positiv bewertet.  
Unversiegelte Böden haben als Wasserspeicher und Wasserlieferant für die Pflanze einen bedeutsamen Einfluss auf das 
Stadtklima, weil mit der Verdunstung von Wasser durch die Pflanze und von der Bodenoberfläche eine fühlbare Abkühlung 
der umgebenden Luft verbunden ist. Unversiegelte Flächen sind auch im Kontext des verstärkten Auf-tretens von 
Starkregenereignissen von großer Bedeutung. 
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5.5 Kampfmittel 

Da das Plangebiet im ehemaligen Bombenabwurf- und Kampfgebiet liegt, wird eine Untersuchung auf Kampfmittelfreiheit 
empfohlen. Der Hinweis auf diese Empfehlung wird in den Durchführungsvertrag aufgenommen. 
 
5.6 Wasserschutz 

Bezüglich des Schutzgutes Wasser stehen der Schutz der Gewässer und deren Funktion für den Menschen und den 
Naturhaushalt im Vordergrund. Abzuwägen sind die denkbar möglichen Auswirkungen auf das Grundwasser und die 
Oberflächenwässer, die sich aus der Umsetzung des Bebauungsplanes durch die Bebauung und Nutzung von Flächen und 
deren Entwässerung ergeben können. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen liefert das 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit dem Landeswassergesetz (LWG NRW). 
 
Die Wasserführung in dem Plangebiet ist durch Hangwasser des Lousberges gekennzeichnet (Kramm Ingenieure GmbH & 
Co. KG, Aachen, Juni 2018). Es wird gespeist durch über den Lousberg niedergehende Regenfälle, die zunächst in den 
Berg versickern und infolge von Durchlässigkeitsunterschieden zwischen den aus unterschiedlichen Bodenschichten 
aufgebauten Lousberg im Bereich von Schichtwechseln seitlich geländenah unterhalb der Hangoberfläche austreten 
können. Nordöstlich des Plangebiets besteht ein solcher Schichtwechsel knapp unterhalb der Rütscher Straße, wo die 
etwas besser durchlässigen „Aachener Sande“ oberhalb der „Basisschichten“ enden und mit vermehrt auch tonigen und 
schluffigen, d.h. auch wasserstauenden, Zwischenlagen in den „Basisschichten“ beginnen. 
 
Gemäß Generalentwässerungsplan der Stadt Aachen wird das Plangebiet mit einem Befestigungsgrad von 85 % angesetzt. 
Gemäß Grünordnungsplan ‚Bestand‘ liegt heute eine Versiegelung von nahezu 98,7 % vor. Gemäß städtebaulichem 
Entwurf werden ca. 76,7 % der Plangebietsfläche versiegelt, wenn die mit Erdreich überdeckten Tiefgaragenflächen 
einbezogen werden. Im Vergleich zur heutigen Versiegelung ist durch das geplante Vorhaben somit eine Reduzierung der 
Versiegelung von nahezu 22,0 % anzunehmen. Aufgrund der festgesetzten Bodenüberdeckungen der Tiefgaragen, deren 
Begrünung bis auf Zuwegungen und Terrassen und der geplanten Dachbegrünungen und dem weitestgehenden Verzicht 
auf Dachterrassen ergeben sich Aspekte, die zusätzlich den Oberflächenwasserabfluss reduzieren. 
 
Die bereits bestehende Bebauung innerhalb des Plangebietes entbindet von der Pflicht, das Niederschlagswasser gemäß 
§ 44 Landeswassergesetz ortsnah zu versickern oder einem Gewässer zuzuführen. Unabhängig davon wäre aufgrund der 
Bodendurchlässigkeit eine gezielte Versickerung von nicht verunreinigtem Niederschlagswasser grundsätzlich an keiner 
Stelle im Plangebiet möglich. Daher ist eine Ableitung der Niederschlagswässer zusammen mit den Schmutzwässern in den 
Mischwasserkanal der Roermonder Straße vorgesehen. 
 
Die Roermonder Straße gehört zum Einzugsgebiet der Abwasserreinigungsanlage Aachen Soers, die an die Wurm 
angeschlossen ist. Am Unterlauf der Wurm besteht eine akute Hochwassergefahr nach Starkregenereignissen, sodass bei 
neuen Baumaßnahmen, die eine zusätzliche Flächenversiegelung mit sich bringen können, gemäß dem Verursacherprinzip 
örtliche, dezentrale Maßnahmen zum Hochwasserschutz bezogen auf das 100-jährliche Ereignis ergriffen werden müssen, 
um die bestehende, bereits kritische Situation nicht weiter zu verschärfen. Da das Grundstück gegenüber dem heutigen 
Zustand entsiegelt wird, ist durch die Baumaßnahme von keiner Erhöhung des Oberflächenabflusses auszugehen. 
Im Rahmen der Entwässerungsplanung wird im Baugenehmigungsverfahren der rechnerische Nachweis erbracht, dass 
keine zusätzliche abflusswirksame Versiegelung gegenüber dem heutigen Zustand erfolgt.  
Sollte Grundwasser aufgegraben werden, sind ggf. Maßnahmen, z.B. eine druckwasserdichte Abdichtung der 
erdberührenden Bauwerke zum Schutz vor hohem Grundwasser, erforderlich. 
 
Durch das Plangebiet sind keine Thermalquellenzüge und ist kein Wasserschutzgebiet betroffen. 
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5.7 Stadtklima / Lufthygiene / Klimaschutz / Besonnung 

Das Plangebiet liegt im Bereich des klimatisch stark belasteten innerstädtischen Lastraumes. Aufgrund der derzeitigen und 
zukünftigen klimatischen/lufthygienischen Betroffenheit im Aachener Talkessel befindet sich das Plangebiet gemäß 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes im dargestellten Schutzbereich ‚Stadtklima‘. Somit besteht ein erhöhter Bedarf 
an Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.  
Der angrenzende Lousberg ist ein Kaltluftentstehungsgebiet. Auch aufgrund dieser Situation wird im Plangebiet im 
rückwärtigen Bereich durch die Aufteilung auf vier Einzelkörper eine Baustruktur vorgesehen, die eine geringe 
Barrierewirkung gegenüber den Luftbewegungen entfaltet und Wärmeinseln vermeidet. Die Roermonder Straße ist 
lufthygienisch stark belastet, die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid werden hier teilweise deutlich überschritten. Bei der 
Planung der Tiefgarage ist eine zusätzliche Schadstoffbelastung der Wohnräume durch entsprechende Lage der 
Ablufteinrichtungen zu verhindern.  
 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist zu prüfen, ob umgebende immissionssensible Nutzungen (Terrassen, 
Balkone, Wohnfenster, Kinderspielflächen, etc.) durch die abgasbeladene Garagenabluft vor Geruchsbelästigung oder 
emissionsbelasteter Abluft aus der Belüftung (Abluftkanäle / -öffnungen) der Tiefgarage in unzulänglicher Weise betroffen 
sind. Die Tiefgarage soll mit einer natürlichen Be- und Entlüftung ggf. mit mechanischer Unterstützung ausgestattet werden. 
Im weiteren Umfeld befinden sich Gewerbebetriebe, deren Emissionen zu Geruchsbelastungen führen können. In ca. 300 m 
Entfernung befindet sich westlich des Plangebiets der Betrieb Lindt. Die hier entstehenden Emissionen aus der 
Schokoladenproduktion liegen im Geltungsbereich deutlich unterhalb der Grenzwerte, weil sich das Plangebiet nicht in der 
Hauptwindrichtung befindet. 
 
In der Prognose der Geruchsimmissionssituation bezüglich des Bebauungsplanes einer Lackiererei an der Roermonder 
Straße in Aachen (ANECO, Februar 2020, Mönchengladbach) wird mithilfe getroffener Annahmen und einer geschätzten 
Vorbelastung gezeigt, dass der Immissionswert der GIRL (Geruchsimmissions-Richtlinie) für Wohn-/ Mischgebiete innerhalb 
des Plangebietes eingehalten wird. 
 
Auch aus klimatischen und lufthygienischen Gründen wird festgesetzt, dass Tiefgaragen bis auf Zuwegungen und 
Terrassen sowie Dachflächen mit mehr als 100 m² Grundfläche bis auf Flächen für Belichtungszwecke, Solaranlagen oder 
Dachterrassen innerhalb des W3 zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten sind.  
Durch die Nähe der zukünftigen Wohnbebauung zum Einzelhandel, zu Dienstleistungsbetrieben und Arbeitsstätten werden 
darüber hinaus die Verkehrsbewegungen reduziert. 
 
Für die Hausgruppe im W3 wurde aufgrund der Nähe zu der südwestlich gelegenen grenzständigen Bestandsmauer durch 
das Vermessungsbüro Franken-Wüller ein Verschattungsmodell erstellt, um die Mindestbesonnungsdauer zu überprüfen. 
Die in der DIN 5034-1 empfohlene Mindestbesonnungsdauer für Wohnräume von einer Stunde am 17. Januar und von vier 
Stunden am 21. März bzw. 23. September werden eingehalten. 
 
5.8 Energie 

Das Energiekonzept sieht eine Gasversorgung mit Blockheizkraftwerk vor. Das Blockheizkraftwerk ist nördlich des 
Vorderhauses innerhalb der mit der Gebäudehöhe GH1 festgesetzten überbaubaren Fläche vorgesehen. Der notwendige 
Wirkungsgrad wird von einem beauftragten Energieberater im weiteren Verfahren ermittelt. Für die Stadt Aachen stellt die 
KWK-Technik (Kraft-Wärme-Kopplung) eine wichtige Säule dar, um die Klimaschutzziele vor Ort zu erreichen. Die 
Gebäudeausrichtung ermöglicht eine gute passive Nutzung der Sonnenenergie. 
Im Rahmen der weiteren Detaillierung des Hochbaus wird ein Energieberater eingeschaltet, der ein umfassendes 
energetische Konzept erstellen und die Entwicklung der thermischen Gebäudehülle gutachterlich begleiten wird. Es wird 
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angestrebt, die Gebäude als KfW Effizienzhaus 55 zu entwickeln. Die Gebäude würden somit einen sehr hohen 
energetischen Standard aufweisen und lediglich 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus benötigen. Diese 
Effizienzhaus-Klasse soll dahingehend erweitert werden, dass erneuerbare Energien (EE) mit einem Anteil von mindestens 
55 Prozent des für die Wärme- und Kälteversorgung der Gebäude erforderlichen Energiebedarfs zum Einsatz kommen 
sollen. 
 
5.9 Schutz der Kulturgüter 

Gemäß dem derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass mit der Realisierung der Planung keine 
Beeinträchtigung bodendenkmalpflegerischer Belange verbunden ist. Eine Aufklärung des Sachverhaltes ist aufgrund der 
Bestandsbebauung innerhalb des Plangebietes erst nach deren Abriss möglich. Bei zukünftigen Bodenbewegungen 
auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Stadt als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt 
(Landschaftsverband Rheinland) unverzüglich zu melden. Der Hinweis auf diese Empfehlung wird in den 
Durchführungsvertrag aufgenommen.  
 
 
6. Auswirkungen der Planung 

Durch die Bebauung heute minder genutzter Flächen im Bereich zwischen der Roermonder Straße und der Rütscher Straße 
soll nach Aufgabe eines Gewerbebetriebes eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung sichergestellt 
werden. Durch die Realisierung gemäß des Vorhaben- und Erschließungsplanes soll dringend benötigter Wohnraum in 
innenstadtnaher Lage geschaffen werden. Zudem entsteht eine Aufwertung und Öffnung des heute für die Bevölkerung 
unzugänglichen Areals. Mit der Öffnung wird die Erreichbarkeit des nordöstlich gelegenen Kinderspielplatzes verbessert. 
Des Weiteren wird durch die Aufwertung des heutigen Bunkerweges die Wegeverbindung zwischen Rütscher Straße und 
Roermonder Straße erheblich verbessert. Der Weg bildet in der geplanten Form ein wichtiges und zukünftig attraktiv 
gestaltetes Bindeglied zwischen Lousberg und Campus-West. Durch die innenstadtnahe Lage des Plangebietes wird die 
vorhandene Infrastruktur besser ausgelastet. Durch das geplante Vorhaben können insgesamt 139 Wohnungen realisiert 
werden. Damit wird ein hoher Beitrag zur Verbesserung der angespannten Wohnungssituation, insbesondere bezogen auf 
Studentenwohnen, geleistet. 
 
Um innenstadtnah zusätzlichen Wohnraum schaffen zu können, sind aufgrund der Nähe zum Bendplatz und der Lage an 
der Roermonder Straße erhebliche Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Im Bereich der rückwärtigen Bebauung wird eine 
geringfügige Überschreitung der Immissionswerte der Freizeitlärmrichtlinie aufgrund der zeitlichen Beschränkung in Kauf 
genommen. 
 
Die festgesetzten Gebäudehöhen entlang der Roermonder Straße orientieren sich an der südöstlich angrenzenden 
Bestandsbebauung. Diese Höhen sind neben der Anpassung an den Bestand auch aufgrund der innerstädtischen Lage und 
des hohen Wohnraumbedarfs gerechtfertigt. Zusätzlich übernimmt die Bebauung entlang der Roermonder Straße 
Schallschutzfunktionen für den rückwärtigen Bereich. 
 
Die Gebäudehöhen der rückwärtigen Bebauung dienen insbesondere der Raumbildung entlang des Parks an der Rütscher 
Straße und berücksichtigen die topographisch vorgegebenen Höhenunterschiede zwischen Roermonder und Rütscher 
Straße. 
 
Von der Planung gehen unter Berücksichtigung nachfolgender Maßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen aus. 
 
Folgende Maßnahmen sind u.a. erforderlich: 

 Überprüfung der zu überbauenden Flächen auf Kampfmittel nach Abriss der Bestandsgebäude 
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 Gestaltung der Hochbauplanung entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

 Umsetzung der passiven Lärmschutzmaßnahmen 

 Öffentliche Förderung von 30 % aller Wohnungen  

 Regelung der zeitlichen Reihenfolge der Realisierung und des Bezuges (die rückwärtige Bebauung kann erst bezogen 
werden, wenn die Bebauung an der Roermonder Straße errichtet und ein entsprechender Lärmschutz gewährleistet 
ist.) 

 Überdeckung der nicht überbauten Tiefgarage mit 60 cm Erdreich bzw. Substrat und einer Begrünung der Fläche bis 
auf Zuwegungen und Terrassen 

 Anlage von Gründächern mit einer mindestens extensiven Begrünung  

 Umsetzung von Photovoltaikanlagen 

 Hochbaustandard (KfW Effizienzhaus 55, Energieberatung) 

 Umsetzung der Freiraumgestaltung entsprechend des Freianlagenplanes 

 Erhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Böschungsmauer 

 Schutz des angrenzenden Baumbestandes 

 Maßnahmen zur Bodensanierung 

 Erneuerung des öffentlichen Fuß- /Radweges an der südöstlichen Grundstücksgrenze 

 Umsetzung der Radweganbindung Richtung Kühlwetterstraße mit der erforderlichen Signalisierung 

 Verlegung der Bushaltestelle 

 Umsetzung der Vorgaben des Mobilitätskonzeptes (z.B. Sharingangebote und Elektromobilität) 

 Anpassung der öffentlichen Verkehrsfläche an der Roermonder Straße unmittelbar südwestlich des Geltungsbereiches 
an das Bauvorhaben und Herstellung entsprechend dem Standard der Stadt Aachen 

 
 
7. Kosten 

Für die Erarbeitung der städtebaulichen Planung und der Fachgutachten entstehen der Stadt keine Kosten, da diese von 
dem Vorhabenträger übernommen werden. Die Kosten für die Freilegung des Plangebietes werden, wie die Kosten für die 
Aufwertung der Spielplatzfläche, vom Vorhabenträger übernommen. Entschädigungskosten gemäß § 39 ff. BauGB sind 
nicht zu erwarten, da keine Maßnahmen getroffen werden, die sich nachteilig auf persönliche Lebensumstände auswirken 
könnten. 
 
 
8. Durchführungsvertrag 

Zur Sicherung der Realisierung und der Umsetzung der Planung wird zum Satzungsbeschluss zwischen der Stadt Aachen 
und dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag abgeschlossen. Dieser Vertrag stellt alle Voraussetzungen und 
Bedingungen für die Realisierung der Maßnahmen sicher. 
 
Die unter 6. ‚Auswirkungen der Planung‘ aufgeführten Maßnahmen sind insgesamt für die Umsetzung des Vorhabens 
entsprechend der Planung erforderlich und werden wesentlicher Inhalt der Regelungen des Durchführungsvertrages.  
 
 
9. Plandaten 

Plangebiet  100,0 %  6.361 m² 
Allgemeines Wohngebiet 96,2 %  6.118 m² 
Öffentliche Verkehrsfläche   3,8 %    243 m2 
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1. Niederschrift der Anhörung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (20.02.2019) 
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Stellungnahme zur Niederschrift 

 
Verkehr 

Eine unmittelbare Verbindung zwischen Lousbergstraße und Roermonder Straße würde aufgrund des bestehen-
den Höhenunterschiedes von ca. 7 m eine Straße mit einer Neigung von ca. 10 % erfordern. Würde man die 
Straße schräg in das Gebiet planen mit einer moderaten Straßenneigung, wären die restlichen Flächen nicht 
mehr nutzbar. Zudem könnte der Baumbestand nordöstlich des Plangebietes nicht erhalten und die bestehende 
Grünfläche an der Rütscher Straße müsste gequert werden.  
 
Die geplante Erschließungssituation wurde aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der Roermonder 
Straße entsprechend begutachtet. Gemäß des Gutachtens erhöhen sich die Quell- und Zielverkehre im Planfall 
im Vergleich zum Bestand nur geringfügig. Die Tiefgaragenzufahrt wird in den nördlichen Abschnitt des Vorder-
hauses verlagert. Dadurch ist eine geringfügige Verschiebung der bestehenden Bushaltestelle Richtung Norden 
erforderlich. Der bestehende Bunkerweg soll als kombinierter Fuß- und Radweg erheblich aufgewertet werden 
und die Verbindung zwischen Lousberg und Campus-West verbessern. Aufgrund des Versatzes zur Kühlwetter-
straße ist für den Fahrradverkehr eine gesonderte Signalschaltung erforderlich. 
 
Umwelt 

Das Plangebiet liegt im Bereich des klimatisch stark belasteten innerstädtischen Lastraums. Aufgrund der klimati-
schen Betroffenheit im Aachener Talkessel befindet sich das Plangebiet gemäß Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes im Schutzbereich ‚Stadtklima‘. Somit besteht ein erhöhter Bedarf an Maßnahmen zur Anpassung an 
den Klimawandel. 
 
Zur Vermeidung einer barriereartigen Bebauung wurde der rückwärtige Bereich des Plangebietes deshalb auf 
insgesamt vier Häuser am Park und eine Hausgruppe aufgeteilt. Ein Abfluss der Kaltluft des Lousbergs wurde 
bereits durch die Neubebauung zwischen Försterstraße und Rütscher Straße unterbunden. 
 
Im Rahmen eines Lärmgutachtens wurden die Auswirkungen von drei Gewerbebetrieben auf das Plangebiet un-
tersucht. Gemäß Lärmgutachten sind aus den Gewerbebetrieben nur während der Tagzeit zwischen 7.30 und 
19.00 Uhr Geräuschimmissionen zu erwarten. In allen Bereichen des Plangebietes werden dadurch die schall-
technischen Orientierungswerte aus DIN 18005 Beiblatt 1 für allgemeine Wohngebiete nicht überschritten. Somit 
sind hinsichtlich der Geräuschbelastung durch den Gewerbelärm keine besonderen Schallschutzmaßnahmen an 
den Gebäuden erforderlich. 
Gemäß Geruchsgutachten, das aufgrund der angrenzenden Lackiererei beauftragt wurde, ergibt sich eine maxi-
male Geruchsstundenhäufigkeit auf der Fläche des Plangebietes von 5 % der Jahresstunden. Mithilfe der ge-
troffenen Annahmen und der geschätzten Vorbelastung kann somit gezeigt werden, dass der Immissionswert der 
Geruchsimmissionsrichtline (GIRL) für Wohn- und Mischgebiete eingehalten wird. 
 
Im rückwärtigen Bereich des Plangebietes sind keine weiteren Stellplätze vorgesehen. Der ruhende Verkehr wird 
komplett innerhalb der Tiefgarage untergebracht. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist nachzuwei-
sen, dass durch die Bauausführung der Tiefgarage und deren Zufahrt keine schädlichen Umweltauswirkungen für 
die Nachbarschaft entstehen. 
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Städtebauliches Konzept 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, dessen 
Verfahren auf Antrag eines Vorhabenträgers eingeleitet wurde. Weil der Vorhabenträger die Verfügbarkeit der 
Grundstücke nachweisen konnte und aufgrund des akuten Wohnungsmangels in der Stadt Aachen wurde das 
Bebauungsplanverfahren entsprechend des Antrages eingeleitet. 
Die Aufweitung des Geltungsbereiches hätte langwierige Grundstücksverhandlungen erfordert und würde einer 
kurzfristigen Umsetzung der Planungsabsicht entgegenstehen. 
 
Aufgrund der Hochlage der Rütscher Straße ist eine höhere Geschosszahl im Bereich der rückwärtigen Bebau-
ung des Plangebietes unproblematisch. Im Gegenzug wurde die Grundfläche der Häuser am Park reduziert und 
damit die Durchlüftung verbessert. Deswegen wurde die Variante 2 nach Vorstellung im Gestaltungsbeirat favori-
siert. 
Um die Auswirkungen der Grenzmauer südwestlich des W3 zu beurteilen, wurde eine Verschattungsstudie ange-
fertigt, um die Mindestbesonnungsdauer zu überprüfen. Die in der DIN 5034.1 empfohlene Mindestbesonnungs-
dauer für Wohnräume von einer Stunde am 17. Januar und von vier Stunden am 21. März bzw. 23. September 
wurde hinreichend eingehalten. Somit sind gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. 
 
Die Höhe der Bebauung an der Roermonder Straße orientiert sich an der angrenzenden Bebauung. Die Reduzie-
rung der Geschossigkeit auf vier würde einer möglichst homogenen Gebäudehöhe entlang der Roermonder 
Straße widersprechen und zudem den Lärmeintrag durch den Bendplatz im rückwärtigen Bereich erhöhen. 
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2. Eingabe Nr.1 vom 08.03.2019   
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 1: 
 
Im Rahmen eines Lärmgutachtens wurden die Auswirkungen von drei Gewerbebetrieben auf das Plangebiet un-
tersucht. Gemäß Lärmgutachten sind aus den Gewerbebetrieben nur während der Tagzeit zwischen 7.30 und 
19.00 Uhr Geräuschimmissionen zu erwarten. In allen Bereichen des Plangebietes werden dadurch die schall-
technischen Orientierungswerte aus DIN 18005 Beiblatt 1 für allgemeine Wohngebiete nicht überschritten. Somit 
sind hinsichtlich der Geräuschbelastung durch den Gewerbelärm keine besonderen Schallschutzmaßnahmen an 
den Gebäuden erforderlich. 
Gemäß Geruchsgutachten, das aufgrund der angrenzenden Lackiererei beauftragt wurde, ergibt sich eine maxi-
male Geruchsstundenhäufigkeit auf der Fläche des Plangebietes von 5 % der Jahresstunden. Mithilfe der ge-
troffenen Annahmen und der geschätzten Vorbelastung kann somit gezeigt werden, dass der Immissionswert der 
Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) für Wohn- und Mischgebiete eingehalten wird. 
 
Um die Auswirkungen der Grenzmauer südwestlich des W3 zu beurteilen, wurde eine Verschattungsstudie ange-
fertigt, um die Mindestbesonnungsdauer zu überprüfen. Die in der DIN 5034.1 empfohlene Mindestbesonnungs-
dauer für Wohnräume von einer Stunde am 17. Januar und von vier Stunden am 21. März bzw. 23. September 
wurde hinreichend eingehalten. Somit sind gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. 
Damit kann die Mauer in ihrer heutigen Form und Lage erhalten bleiben. Ohnehin muss sie aus statischen Grün-
den am heutigen Standort gesichert werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.   
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3. Eingabe Nr. 2 vom 13.03.2019    
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 2. 
 
Die Anforderungen an den Grundwasser- und den Hochwasserschutz und bezüglich der Entwässerung werden 
hinreichend innerhalb der Begründung unter 5.5 ‚Wasserschutz‘ beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass 
Maßnahmen zum Schutz vor hohem Grundwasser oder Umleitungen des Grundwasserstroms erforderlich wer-
den, wenn Grundwasser aufgegraben wird. 
 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich eine verringerte Versiegelung sich positiv auf verschiedene Umwelt-
faktoren auswirkt.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
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4. Eingabe Nr. 3 vom 18.03.2019    
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3: 
 
Der Flächennutzungsplan wurde zwischenzeitlich beschlossen. Der bisherige Flächennutzungsplan aus dem 
Jahr 1980 stellt das Plangebiet als ‚Gemischte Bauflächen‘ dar, für den Bereich zwischen Roermonder Straße 
und Rütscher Straße ist die Darstellung in der Neuaufstellung identisch. Zusätzlich wird als Hinweis ergänzt, dass 
der Geltungsbereich innerhalb der Abgrenzung des Schutzbereichs Stadtklima liegt. Die Darstellungen in der 
Neuaufstellung stehen der vorliegenden Planung nicht entgegen. Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden alle relevanten Aspekte geprüft und in der Begründung zum Be-
bauungsplan dargestellt. 
 
Die städtebaulichen Ziele werden innerhalb der Begründung unter 3. ‚Ziel und Zweck der Planung‘ hinreichend 
beschrieben. Es wird sowohl die Notwendigkeit der Schaffung von zentral gelegenem Wohnraum als auch das 
Gebäudekonzept und die Erschließung erläutert.  
Außerdem wird festgesetzt, dass 30 % aller Wohnungen öffentlich gefördert werden sollen. 
 
Die Nutzung einer vorher bereits bebauten zentralen Fläche bietet eine gute Möglichkeit, ressourcenschonend 
Wohnraum zu schaffen und im Gegenzug ökologisch wertvolle Flächen am Ortsrand zu erhalten. Durch einen 
sparsamen Flächenverbrauch und eine gute Durchgrünung werden die Durchlüftung des Planbereiches und der 
angrenzenden Gebiete gewährleistet. 
 
Die Lärm- und Abgas-Immissionen werden innerhalb der Begründung unter 5.1 ‚Lärmschutz‘ und unter 5.6 ‚Stadt-
klima / Lufthygiene / Klimaschutz ‘ hinreichend beschrieben. Aufgrund der Belastung durch den Verkehrslärm auf 
der Roermonder Straße sind passive Schallschutzmaßnahmen zwingend notwendig. Auch aus klimatischen und 
lufthygienischen Gründen wird festgesetzt, dass Tiefgaragen und Flachdächer zu überdecken bzw. zu begrünen 
sind. 
 
Innerhalb des Baumbilanzplanes wird der komplette Baumbestand dargestellt. Der Umgang mit dem Baumbe-
stand wird innerhalb der Begründung unter 5.2. ‚Biologische Vielfalt‘ hinreichend beschrieben.  
 
Der Hochbau soll entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplanes umgesetzt werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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Eingabe Nr. 4 vom 14.03.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 4: 
 
Das Bebauungsplanverfahren soll aufgrund der innerstädtischen Lage des Geltungsbereiches und der Wie-
dernutzbarmachung von bereits bebauten Flächen im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchge-
führt werden. Da die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO aufgrund der geringen Größe des Be-
bauungsplanes deutlich unterhalb der Obergrenze gemäß § 13a BauGB von maximal 20.000 m² liegt, entfallen 
eine formale Umweltprüfung und der Umweltbericht. Anhaltspunkte für eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) liegen nicht vor. 
Im beschleunigten Verfahren müssen Eingriffe in den Naturhaushalt, die aufgrund der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes zu erwarten sind, nicht ausgeglichen werden. Pauschal geht der Gesetzgeber davon aus, dass hier 
die Eingriffe bereits vor dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes bzw. im vorliegenden Fall vor Errich-
tung des Autohauses erfolgt sind. Somit entfällt die Notwendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen. Gleichwohl wer-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens alle umweltrelevanten Belange untersucht. 
 
Das Plangebiet ist über die Roermonder Straße an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Die 
Zufahrt zur Tiefgarage ist von der Roermonder Straße aus im nördlichen Abschnitt des Vorderhauses vorgese-
hen. Damit besteht die Möglichkeit, den bestehenden Bunkerweg als kombinierten Fuß- und Radweg erheblich 
aufzuwerten und zu verbreitern. Eine zweite Fußweganbindung an den Grünzug Rütscher Straße zwischen den 
Häusern am Park und der Hausgruppe ermöglicht eine zusätzliche Verknüpfung in unmittelbarer Nähe zum Spiel-
platz im angrenzenden Park, eine verkehrliche Erschließung über die Rütscher Straße ist nicht vorgesehen. 
 
Zur Schaffung eines homogenen Gesamtbildes werden innerhalb des Plangebietes keine maximalen Geschoss-
zahlen, sondern Gebäudehöhen normiert. Diese Festsetzungen ermöglichen aufeinander abgestimmte Gebäude-
höhen und bewirken ein in sich homogenes Erscheinungsbild des zukünftigen Quartiers. Die Gebäudehöhe ent-
lang der Roermonder Straße orientiert sich an der südöstlich angrenzenden Bestandsbebauung. Die innerstädti-
sche Situation an einer stark frequentierten Ausfallstraße rechtfertigt die geplante Höhenentwicklung. 
Der nordöstlich an das Plangebiet angrenzende Lousberg ist ein Kaltluftentstehungsgebiet. Auch deswegen wird 
im Plangebiet im rückwärtigen Bereich eine Baustruktur vorgesehen, die eine geringe Barrierewirkung gegenüber 
den Luftbewegungen entfaltet. Es ist davon auszugehen, dass durch den Klimawandel die Wärmeinsel-Effekte 
innerhalb der Stadt verstärkt werden. Diesem Effekt wird durch den gegenüber der Ausgangssituation hohen 
Freiflächenanteil, die Anordnung der Gebäudekörper sowie die Aufteilung der rückwärtigen Bebauung auf vier 
Einzelbaukörper entgegengewirkt. Die Maßnahmen ermöglichen eine gute Durchlüftung des rückwärtigen Berei-
ches. 
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Die Zahlung eines Ablösebetrages entspricht Regeln des Ratsbeschlusses. Im Durchführungsvertrag wird sicher-
gestellt, dass der bestehende Spielplatz nordöstlich des Plangebietes aufgewertet wird.  
 
Die rückwärtige Bebauung wird derart auf dem Grundstück platziert, dass der Baumbestand auf der nordöstlich 
angrenzenden Grünfläche nicht beeinträchtigt wird. Innerhalb des Baumbilanzplanes wird der komplette Baumbe-
stand dargestellt. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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Fachbereich Stadtentwicklung, Stadtpla-
nung und Mobilitätsinfrastruktur 

Die Oberbürgermeisterin 

 
 
 
 

Klimaschutz und Klimaanpassung in Aachen – 
Checkliste für städtebauliche Entwürfe und Bebauungspläne  
 
- Bebauungsplan Nr. 992 – Roermonder Straße / Rütscher Straße –  

 

(Stand: Februar 2022) 
Hinweis: 

Die Systematik und Inhalte dieser Checkliste wurden zum Teil von der Checkliste „Klima-Check in der Bauleitplanung“ der 
RWTH Aachen im Rahmen des Projekts BESTKLIMA – Umsetzung und Qualitätssicherung des Klimaanpassungskonzeptes 
im Bergischen Städtedreieck – übernommen. 

Die Checkliste dient der Überprüfung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsbelangen im Rahmen von städtebaulichen Ent-
würfen und Bebauungsplänen und wird fortlaufend aktualisiert.
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Klimaschutz Klimaanpassung Klimaschutz und Klimaanpassung 

 
 
Planungsphase 1: Generelle Einschätzung der Fläche aus Sicht des Klimaschutzes und der Klimaanpassung / Planungsvo-
raussetzungen 
 

Kriterium Klassifizierung 
 

Anmerkungen / Erläuterung 

Stadtklimatische Verhält-
nisse  

 

☐  Lage außerhalb beider Signaturen (+) 

☒  Lage innerhalb der Signatur Schutzbe-

reich Stadtklima (-) 

☐  Lage innerhalb der Signatur Belüftungs-

bahn Stadtklima (-) 

☐  Lage innerhalb beider Signaturen 

(Schutzbereich Stadtklima und Belüf-
tungsbahn Stadtklima) (--) 

☐  Erstellung eines lokalen Klimagutachtens 

(+) 

 
 

Das Plangebiet liegt im Aachener Tal-
kessel innerhalb des Schutzbereiches 
‚Stadtklima‘. Somit besteht ein erhöh-
ter Bedarf an Maßnahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel. Die bishe-
rige Bebauung und Nutzung lag bei ei-
nem Versiegelungsgrad von 98,7 %. 

Lage im Stadtgebiet / 
Vornutzung der Fläche 

    
 
  

☐  Rückbau von versiegelten Siedlungs- 

und Verkehrsflächen im Bereich 
„Schutzbereich Stadtklima“ (++) 

☐  Rückbau von versiegelten Siedlungs- 

und Verkehrsflächen mit der Klimafunk-
tion Schutzbereich Belüftungsbahn (++)  

☐  Rückbau von versiegelten Siedlungs- 

und Verkehrsflächen außerhalb von Flä-
chensignaturen (+)  

☐  Nutzung von Bestandsgebäuden, sofern 

energetisch sinnvoll (+) 

☒  Flächenrecycling / Fläche bereits versie-

gelt (+) 

☒  Innenentwicklung (0) 

☐  Bauliche Außenentwicklung (-) 

☐  Bauliche Inanspruchnahme von Freiflä-

chen mit Klimafunktion (--) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Plangebiet liegt innerhalb des be-
bauten Ortsteiles und umfasst vorran-
gig Flächen eines ehemaligen Auto-
hauses. Das Autohaus ist zwischen-
zeitlich in die Henricistraße in ein dort 
bereits bestehendes Gebäude umge-
siedelt. Die Flächen des Plangebietes 
wiesen einen Versiegelungsgrad von 
98,7 % auf. 
 

Für die Innenentwicklung werden 
keine erheblichen zusätzlichen öffent-
lichen Verkehrsflächen und Erschlie-
ßungsmaßnahmen erforderlich, weil 
die Tiefgarage unmittelbar an die  
Roermonder Straße angebunden 
wird. 

Gefährdung gegenüber 
Starkregen 

 
 

☒  Keine Hanglage, Geländemulde oder -

senke, Rinne (nicht topografisch expo-
niert) (+) 

☐  Hanglage, Geländemulde oder -senke o-

der Rinne (topografisch exponiert) (-) 

☐  Bekannte, vergangene Schadensereig-

nisse in der Lage (-) 

 

 

Innerhalb des Bestandes steigen die 
Flächen von Südosten nach Nordwes-
ten um ca. 3,20 m an. Der rückwärtige 
Bereich liegt heute ca. 1,40 m über 
dem Niveau der Roermonder Straße. 
Die Rütscher Straße befindet sich ca. 
5,00 m oberhalb des rückwärtigen Be-
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reiches. Die rückwärtigen Höhenun-
terschiede werden teilweise durch die 
Tiefgarage egalisiert. Somit liegt in-
nerhalb des Plangebietes keine Ge-
ländetopographie vor, die eine beson-
dere Gefährdung gegenüber Starkre-
gen verursacht. 

Eignung für Solarenergie-
nutzung 

 

☒  Keine Verschattung vorhanden (+) 

☒  Lage lässt günstige solare Ausrichtung 

erwarten:  Süd +/- 45° möglich (+) 

☐  Verschattung der Fläche (-) 

☐  Lage lässt günstige solare Ausrichtung 

nicht erwarten: Süd +/- 45° nicht möglich 
(-) 

 

 

 

Die Fläche wird durch die topographi-
schen Gegebenheiten oder andere 
Gebäude nicht verschattet. Die ge-
ringe Tiefe des Plangebietes bewirkt 
für den südöstlichen Teilbereich, dass 
die rückwärtige Bebauung in den 
Abendstunden durch das Vorderhaus 
geringfügig verschattet wird. Das Vor-
derhaus hat eine Südausrichtung von 
48°, die rückwärtigen Gebäude eine 
Ausrichtung von 58°. Es sind durchge-
hend Flachdächer vorgesehen, so 
dass für Solaranlagen die Ausrichtung 
frei wählbar ist. 

Lage 
(bezogen auf Freiraum) 

     
 

☒  Entfernung zu öffentlich zugänglichem 

Freiraum (Mindestgröße 500 m², Min-
destbreite: 15 m), Premiumfußweg oder 
Wanderweg < 500 m (+) 

☐  Entfernung zu öffentlich zugänglichem 

Freiraum (Mindestgröße 500 m², Min-
destbreite: 15 m), Premiumfußweg oder 
Wanderweg > 500 m (-) 

 

Unmittelbar nordöstlich des Plange-
bietes schließt sich der Park an der 
Rütscher Straße an, in dem sich ein 
1.000 m2 großer Spielplatz befindet. 
Der Park wird über zwei Wege an das 
Plangebiet angebunden. 

Anschluss an das Rad-
wegenetz 

 

☒  Entfernung zu einer Radhauptverbindung 

≤ 200 m (+) 

☐  Entfernung zu einer Radhauptverbindung 

> 200 m (-) 

 

Am südöstlichen Rand des Plangebie-
tes ist ein kombinierter Fuß- und Rad-
weg vorgesehen, der über die Kühl-
wetterstraße eine Verbindung zwi-
schen Lousberg und Campus-West 
herstellen soll. Der heutige Weg soll 
verbreitert und in der Gestaltung er-
heblich aufgewertet werden. 

Lage 
(bezogen auf Infrastruk-
tur)  

 

☒  Entfernung zu Haltestellen des Bus- oder 

Schienennetzes der Qualitätsstufe 1 
gem. Nahverkehrsplan (+) 

☐  Entfernung zu Haltestellen des Bus- oder 

Schienennetzes nach Mindeststandard 
gem. Nahverkehrsplan (0) 

☐  Entfernung zu Haltestellen des Bus- oder 

Schienennetzes unter Mindeststandard 
gem. Nahverkehrsplan (-) 

☒  Entfernung zu Nahversorgung Radius ≤ 

700 m (+) 

 

 
 
 

 

Der Bahnhof Aachen-West liegt ca. 
500 m südwestlich des Plangebietes. 
Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt 
durch die Haltestelle ‚‚Bendplatz‘, die 
unmittelbar vor dem Plangebiet liegt. 
Der nächstgelegene Lebensmittel-
markt befindet sich in 500 m Entfer-
nung. 

Die Grundschule am Lousberg liegt in 
einer Entfernung von 750 m, die 
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☐  Entfernung zu Nahversorgung Radius > 

700 m (-) 

☒  Entfernung zu Kita ≤ 1.000 m (+) 

☐  Entfernung zu Kita > 1.000 m (-) 

☒  Entfernung zu Grundschule ≤ 1.000 m 

(+) 

☐  Entfernung zu Grundschule > 1.000 m (-) 

 
 

nächstgelegene Kita in einer Entfer-
nung von 600 m zum Plangebiet.  
(Heilig Kreuz Kita) 

Besitzverhältnisse  

    
 
 

☐  Baugebiet überwiegend im städtischen 

Besitz (++) 

☒  Baugebiet in der Hand eines Investors / 

Eigentümers (+) 

☐  Viele Einzeleigentümer (o) 

 

Die Flächen des Plangebietes sind im 
Besitz des Vorhabenträgers. 

Art des Bebauungspla-
nes     

 
 

☒  Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit 

Durchführungsvertrag (++) 

☐  Angebotsbebauungsplan auf städtischen 

Flächen (++) 

☐  Bebauungsplan mit städtebaulichem Ver-

trag (+) 

☐  Angebotsbebauungsplan (o) 

 

Im Durchführungsvertrag wird die Um-
setzung der Gebäude, deren Gestal-
tung und des Freiraums entsprechend 
des Vorhaben- und Erschließungspla-
nes sichergestellt. 

 

Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 1 

Plus (Anzahl) 

12 

Minus (Anzahl) 

1 

Erläuterungen / verbal-argumentative Zusatzbewertung 

Das Plangebiet zeichnet sich dadurch positiv aus, dass es sich um 
eine hochgradig versiegelte und bebaute Fläche handelt, die im 
Sinne des Flächenrecyclings wiederverwertet wird. Darüber hin-
aus ist positiv zu bewerten, dass der Zuschnitt des Plangebietes 
und die Lage am Park insbesondere für die rückwärtigen Gebäude 
eine sehr hohe Wohn- und Lebensqualität ermöglicht. Die zentrale 
Lage des Plangebietes birgt die Möglichkeit für eine umwelt-
freundliche Mobilität zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV. Wei-
terhin werden der Stadt durch die Aufstellung eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes mit zugehörigen Durchführungsver-
trag hinreichende Einflussmöglichkeiten im Hinblick auf eine kli-
mafreundliche Planung gegeben. 

Die Lage des Plangebietes innerhalb der Signatur ‚Schutzbereich 
Stadtklima‘ ist zunächst negativ zu bewerten, eine entsprechende 
Gliederung der Gebäudekubatur kann jedoch zur Verbesserung 
beitragen. 

Was ist in der nächsten Planungsphase zu beachten? 

Die Praxis zur Erstellung einer Klimacheckliste wurde erst in laufenden Bebauungsplanverfahren etabliert. Die Klimacheckliste 
für den Bebauungsplan Nr. 992 wird erstmals zur Offenlage der Planunterlagen ausgefüllt. Entsprechend entfällt an dieser Stelle 
die Bewertung der nächsten Planungsphase.  
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Planungsphase 2: Klimaschutz und Klimaanpassung im Städtebaulichen Vorentwurf / Entwurf 

Kriterium Klassifizierung 
 

Anmerkungen / Erläuterung 

Qualitätssicherndes Ver-
fahren  

    
 
 

☐  Wettbewerb, Klimaschutz- und Klimaan-

passungsbelange in Auslobung integriert 
(++)  

☐  Werkstattverfahren, Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsbelange in Auslobung 
integriert (++) 

☐  Mehrfachbeauftragung, Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsbelange in Auslobung 
integriert (++) 

☒  Kein qualitätssicherndes Verfahren (-) 

 
 

Der Vorhabenträger ist mit einem 
städtebaulichen Konzept an die Stadt 
herangetreten und hat seine Investiti-
onsbereitschaft für das vorliegende 
Plangebiet signalisiert. Ein Wettbe-
werb hat nicht stattgefunden. Klima-
schutz- und Klimaanpassungsbelange 
können jedoch im zugehörigen Durch-
führungsvertrag geregelt werden. 

Städtebauliche Dichte / 
Kompaktheit der Ge-
bäude hinsichtlich Ener-
giebedarf 

 

Wohnungsbau überwiegend: 

☒  kompakte mehrgeschossige Wohnan-

lage (++) 

☒  Reihenhäuser (+) 

☐  Doppelhäuser (0) 

☐  freistehende Einfamilienhäuser, zweige-

schossig (-) 

☐  freistehende Einfamilienhäuser, einge-

schossig (--) 

 
 

Im Plangebiet soll eine Wohnanlage 
mit zwei Vorderhäusern und vier rück-
wärtigen Gebäuden als Mehrfamilien-
häuser und eine Hausgruppe mit 6 
Reihenhäusern realisiert werden. 
(Insg. 139 Wohneinheiten)  

Energetischer  
Baustandard 

  
 

☐  Null- oder Plusenergiehaus (++) 

☐  Passivhausstandard (++) 

☒  Verbesserter energetischer Standard in 

öffentlichen Förderprogrammen (+) 

☐  Cradle2Cradle (+) 

☐  Gesetzlicher Standard (o) 

 
 

Die Wohnbebauung soll im KfW55 EE-
Standard entwickelt werden. Der ent-
sprechende Bewilligungsbescheid 
liegt bereits vor. Zur Realisierung die-
ses Standards wurde ein Energiebera-
ter eingeschaltet. 

Energieversorgung 

 
 

☐  Nutzung erneuerbarer Energien deutlich 

über dem gesetzlichen Standard (++) 

☐  Bauweise, die minimale Wärmeversor-

gung ermöglicht (++) 

☐  Fernwärmeanschluss (+) 

☒  Lokales Wärmenetz mit Kraft-Wärme-

Kopplung (+) 

☒  Energieversorgungskonzept vorhanden 

(+)  

☐  Kein Energieversorgungskonzept vor-

handen (-)  

 
 

Die Wohnanlage soll über ein eigenes 
Blockheizkraftwerk versorgt werden, 
das nördlich des Vorderhauses vorge-
sehen ist. Im weiteren Verfahren wird 
vom Energieberater ein Energiever-
sorgungskonzept erstellt. 
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Dachform, -neigung und     
-ausrichtung hinsichtlich 
aktiver Solarenergienut-
zung  

 

☐  Solarenergetische Optimierung mithilfe 

eines Simulationsprogrammes (++) 

☒  Keine maßgebliche Verschattung der 

Dächer durch andere Baukörper oder 
Bäume (+) 

☐  Dachneigung 40 (-60) Grad (+) 

☐  Ausrichtung Süd (++) 

☒  Ausrichtung SO / SW (+) 

☐  Ausrichtung O / W / NO / NW (-) 

☐  Ausrichtung Nord (--) 

 
 

Das städtebauliche Konzept sieht 
durchgehend Flachdächer vor, so 
dass Solaranlagen frei wählbar bezüg-
lich Richtung und Neigung ausgerich-
tet werden können. 

Versiegelung (Siedlungs- 
und Verkehrsflächen)  

 
 

☐  Mehrfachnutzung von versiegelten Flä-

chen, z. B. gemeinsame Parkflächennut-
zung (tagsüber Geschäfte, abends Woh-
nen) oder Parkdeck mit weiterer Nut-
zung (z.B. Wohnen oder Grün-/Solar-
dach) (++) 

☐  Anteil der versiegelten Flächen insge-

samt unter 40 % (++) 

☐  Anteil der versiegelten Flächen insge-

samt 40 bis 60 % (+) 

☒  Anteil der versiegelten Flächen insge-

samt 60 bis 80% (-) 

☐  Anteil der versiegelten Flächen insge-

samt über 80 % (--) 

☐  Mehr als 50 % der nicht überbauten Flä-

chen sind mit einer Tiefgarage unterbaut 
(-) 

 
 

Der ruhende Verkehr soll komplett in 
einer Tiefgarage untergebracht wer-
den, deren nicht überbaubaren Berei-
che mit im Mittel 60 cm Erdreich über-
deckt werden sollen. Die bisherige 
Versiegelung lag bei 98,7 %. Die Ver-
siegelung gemäß Vorhaben- und Er-
schließungsplan bedingt eine Versie-
gelung von 76,7 %. Ca. 39,6 % der 
nicht überbaubaren Fläche des Wohn-
gebietes sind mit der Tiefgarage unter-
baut.  

Stellung der Baukörper 
hinsichtlich der Lage in 
Kaltluftbahnen  

 

☐  Erstellung eines Gutachtens / einer Si-

mulation (+) 

☐  Lenkung des Kaltluftstroms zur Versor-

gung weiterer Gebiete durch Stellung 
der Baukörper oder Pflanzungen mög-
lich (++) 

☐  Keine Beeinflussung der Kaltluftströ-

mungsrichtung durch Baukörper oder 
andere Hindernisse (++) 

☒  Ausrichtung der Baukörper mit möglichst 

geringem Widerstand in der Kaltluftbahn 
(+) 

☐  Ausrichtung der Baukörper quer zur Kalt-

luftströmungsrichtung (-) 

 
 

Der angrenzende Lousberg ist ein 
Kaltluftentstehungsgebiet. Deswegen 
wird im Plangebiet im rückwärtigen 
Bereich eine Baustruktur vorgesehen, 
die eine geringe Barrierewirkung ge-
genüber den Luftbewegungen entfal-
tet. Dem Entstehen von Wärmeinseln 
wird durch die Aufteilung auf vier Ein-
zelbaukörper im rückwärtigen Bereich 
entgegengewirkt. Die bisherige Hal-
lenstruktur hat eine Luftzirkulation 
gänzlich ausgeschlossen. 

Stellung und Kubatur der 
Baukörper hinsichtlich 
der Durchlüftung 

☐  Lenkung des Frischluftstroms zur Versor-

gung weiterer Gebiete durch Stellung  Die Gliederung der rückwärtigen Be-
bauung lässt eine gute Durchlüftung 
erwarten. 
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der Baukörper oder Pflanzungen mög-
lich (++) 

☐  Keine Beeinflussung der Frischluftströ-

mungsrichtung durch Baukörper oder 
andere Hindernisse (++) 

☒  Ausrichtung der Baukörper mit möglichst 

geringem Widerstand in der Frischluft-
bahn (+) 

☐  Ausrichtung der Baukörper quer zur 

Frischluftströmungsrichtung (-) 

 
 
 
 

 
 

Eine Durchlüftung des vorderen Berei-
ches der Roermonder Straße wird be-
reits dadurch eingeschränkt, dass nur 
ca. 30 % der Längsausdehnung des 
Plangebiets an der Roermonder 
Straße liegen. Der nordwestlich an-
grenzende Gebäudebestand außer-
halb des Plangebietes zeichnet sich 
weitestgehend durch eine 4-5ge-
schossige Wohnbebauung aus. Der 
Abschnitt innerhalb des Plangebietes 
entlang der Roermonder Straße kann 
ebenfalls nicht zur Durchlüftung bei-
tragen, weil aus Lärmschutzgründen 
hier eine möglichst geschlossene 
Bauweise notwendig ist. Die unmittel-
bare Verbindung zum Park an der Rüt-
scher Straße konzentriert sich somit 
auf einen ca. 10 m breiten Abschnitt 
am südöstlichen Rand des Plangebie-
tes, der Richtung Park auf ca. 15 m 
aufgeweitet wird. 

Generell ist jedoch zu berücksichti-
gen, dass der Luftabfluss vom Lous-
berg in nicht unerheblichem Maß be-
reits durch die Bebauung des ehema-
ligen Bunkerstandortes an der Rüt-
scher Straße eingeschränkt wird. 

 
Grünkonzept  

    
 
 

☐  Grünkonzept/Grünordnungsplan vorhan-

den, der/das Klimabelange einschließ-
lich von Verschattungsaspekten (z.B. 
hinsichtlich aktiver und passiver Solar-
energienutzung) berücksichtigt (++) 

☐  Vollständiger Erhalt des Straßenbegleit-

grüns (++) 

☒  Signifikante Erhöhung des Grünanteils 

innerhalb des Plangebietes und / oder 
des näheren Umfeldes (++) 

☒  Grünkonzept/Grünordnungsplan vorhan-

den (+) 

☒  Vollständiger Erhalt des gem. Baum-

schutzsatzung geschützten Baumbe-
standes (++) 

☒  Erhalt und/oder Schaffung von vernetz-

ten Grünstrukturen (+) 

 
 
 

Das Plangebiet wird weitgehend von 
Individualverkehr freigehalten. Da die 
Freiflächen bis auf einzelne Terras-
senbereiche nicht privatisiert werden, 
wird durch einen Landschaftsplaner 
ein zusammenhängendes vernetztes 
Grünkonzept für die gesamte Wohn-
anlage erstellt. Am nordöstlichen 
Rand des Plangebietes befindet sich 
der erhaltenswerte Baumbestand der 
Parkanlage an der Rütscher Straße. 
Die Gebäude werden so platziert, 
dass die Bäume nicht beeinträchtigt 
werden und aus der Wohnanlage er-
lebbar sind. Durch das Grünkonzept 
wird das Plangebiet optisch mit der 
Parkanlage verknüpft. Der ehemalige 
Bunkerweg wird durch die Verbreite-
rung und durch die Gestaltung erheb-
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☒  Anpflanzung von Bäumen über die For-

derung der Baumschutzsatzung hinaus 
(+) 

☐  Verwendung von trockenresistenten 

Baumarten (+) 

☒  Dachbegrünung mindestens lt. Anlage 6 

FNP AACHEN*2030 (+) 

☐  Fassadenbegrünung (+) 

☐  Grünkonzept/Grünordnungsplan nicht 

vorhanden (-) 

☐  Keine Dach- o. Fassadenbegrünung (-) 

☐  Entfernung von Baumbestand (-) 

☐  Entfernung von Baumbestand, der gem. 

Baumschutzsatzung geschützt ist (--) 

lich aufgewertet und durch eine beglei-
tende Baumreihe ebenfalls von der 
Roermonder Straße aus mit der Park-
anlage an der Rütscher Straße ver-
bunden. 

Innerhalb des Plangebietes sollen ins-
gesamt 19 Bäume und weitere Ge-
hölze gemäß Grünkonzept gepflanzt 
werden. 

Die Bebauung ist generell in Flach-
dachbauweise vorgesehen. Die Dä-
cher sollen entsprechend der Satzung 
der Stadt Aachen begrünt werden. 
Diesem Ziel kommt zusätzlich der vor-
wiegende Verzicht auf Dachterrassen 
entgegen.  

Maßnahmen der Hitzebe-
wältigung 

 
 

☒  Verwendung von hellen und/oder reflek-

tierenden Materialien für Fassaden, Dä-
cher, Hofflächen, Stellplätze, Zuwegun-
gen etc. (+)  

☒  Bauliche Verschattung, z.B. durch Bal-

kone oder Dachüberstände (+) 

☐  Offene Wasserflächen (+) 

☐  Errichtung eines Trinkwasserbrunnens 

(+) 

☐  Errichtung von verschatteten Sitzplätzen 

(+) 

☒  Verschattete Wegeverbindungen (+) 

 
 

Die Fassaden sollen in hellen Farben-
ausgeführt werden. Für alle Wohnein-
heiten im rückwärtigen Bereich sind 
Terrassen, Balkone oder Loggien vor-
gesehen, die gleichzeitig der Ver-
schattung dienen. Der Hauptzugang 
zu den rückwärtigen Häusern am Park 
erfolgt über einen Weg entlang des 
Parks und somit im Schatten der Ge-
bäude.  

Wassersensible Stadtent-
wicklung/ Überflutungs-
schutz  

 
 

☒  Reduzierung (+) oder Zunahme (-) von 

Flächenversiegelung 

☒  Nutzung von Dachbegrünung, Straßen-

begleitgrün und Pflanzen von Bäumen 
(+) 

☐  offene begrünte Entwässerungsmulden 

zur langsamen RW-Ableitung (+) 

☐  ortsnahe Retention und/oder Versicke-

rung (+) 

☐  Fluträume für gezielte Rückhaltung (Tief-

garagen, Unterführungen etc.) 

☐  Regenwassernutzung durch Bürger (+) 

☐  Überflutungsschutz am Gebäude (+)  

 
 
 

Das Plangebiet war im Bestand zu 
98,7 % versiegelt. Dieser Wert wird 
durch die Neubebauung um ca. 22 % 
auf 76,7 % reduziert. 

Innerhalb der Freiflächen sollen 19 
Bäume und weitere Gehölze entspre-
chend des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes gepflanzt werden. 

Aufgrund der festgesetzten Boden-
überdeckung der Tiefgarage und der 
geplanten Dachbegrünungen kann 
von einer weiteren Reduzierung des 
abzuleitenden Niederschlagswassers 
ausgegangen werden. 

Mobilität / Verkehr 

 
 

☒  Flächen für Car-Sharing vorgesehen (+) 

☐  Flächen für Pedelec-Verleihstation vor-

gesehen (+) 
 

 

Unmittelbar vor Einfahrt in die Tiefga-
rage sind Car-Sharing Plätze vorgese-
hen. Die Fahrradabstellplätze werden 
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☐  Fahrradabstellflächen sind über die not-

wendige Anzahl hinaus vorgesehen (+) 

☒  Mind. 20 % der notwendigen Fahrrad-ab-

stellflächen sind für Lastenfahrräder ge-
eignet (mind. 2,80 m x 1,0 m) (+) 

Mobilitätskonzept wird bis zum Satzungsbe-
schluss erstellt. 

☐  … Fußverkehr (+) 

☐  … Radverkehr (+) 

☐  … ÖPNV (+) 

☐  … geteilter Mobilität (+) 

☐  … intelligenter Parkraumbewirtschaftung 

(+) 

☒  Verkehrsflächenanteil für den motorisier-

ten Verkehr max. 10 % der Plangebiets-
fläche (+) 

☒  Ausbau der Straßen als Mischverkehrs-

fläche, kein Durchgangsverkehr (+) 

☒  E-Mobilität / Ladeinfrastruktur mit Nach-

weis über die Netzkapazität (+) 

☒  Verbesserung der fußläufigen Durchwe-

gung für die Öffentlichkeit im Quartier (+) 

☐  Keine Flächen für Sharing-Angebote vor-

handen (-) 

☐  Kein Mobilitätskonzept vorhanden (-) 

☐  Verschlechterung der fußläufigen Durch-

wegung für die Öffentlichkeit im Quartier 
(-) 

entsprechend der Stellplatzsatzung 
der Stadt Aachen angeboten. 

Der Individualverkehr soll insgesamt 
aus dem Plangebiet herausgehalten 
werden. Die Zufahrt zur Tiefgarage er-
folgt unmittelbar von der Roermonder 
Straße aus. Somit ist das Plangebiet 
nur im Notfall oder in Ausnahmefällen 
anfahrbar. Innerhalb der Tiefgarage 
soll eine hohe Ladeinfrastruktur bereit-
gestellt werden. Im weiteren Verfah-
ren wird bis zum Satzungsbeschluss 
ein Mobilitätskonzept erstellt. Ein ent-
sprechendes Büro wurde bereits be-
auftragt. 

Die Durchwegung soll durch die Ver-
breiterung und Attraktivierung des 
ehemaligen Bunkerweges erheblich 
verbessert werden. Zusätzlich ist zwi-
schen der Hausgruppe und dem vier-
ten Haus am Park ein weiterer Zugang 
zum Park vorgesehen. Damit wird eine 
unmittelbare Wegeverbindung zwi-
schen Wohnanlage und Spielplatz er-
möglicht. 

 
Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 2 

Plus (Anzahl) 

29 

Minus (Anzahl) 

2 

Erläuterungen / verbal-argumentative Zusatzbewertung 

Das städtebauliche Konzept zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass für Kalt-
luftabflüsse vom Lousberg eine gegenüber dem Ist-Zustand bessere Durchlässig-
keit geschaffen wird und dadurch die Durchlüftung der angrenzenden Bebauung 
verbessert wird. Der Wärmeinselentwicklung wird dadurch entgegengewirkt. Die 
Flachdachbebauung ermöglicht eine gute Nutzbarkeit der aktiven Solarenergie. Der 
angrenzende Baumbestand kann komplett erhalten werden. 

Die gesamte Wohnanlage kann verkehrsfrei ausgebildet werden. Das Vorhaben soll 
komplett über eine Tiefgarage erschlossen werden, so dass die Freiflächen kom-
plett den Fußgängern bzw. Fahrradfahrern vorbehalten sind. Durch die Aufwertung 
des Bunkerweges wird die Verbindung zwischen Lousberg und Campus-West für 
Fahrradfahrer erheblich aufgewertet. 

Die geplanten Car-Sharing Möglichkeiten sowie die Bereitstellung der Ladeinfra-
struktur für E-Ladestationen leisten einen weiteren Beitrag zur Mobilitätswende und 
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zum Klimaschutz. Bis zum Satzungsbeschluss soll zudem ein Mobilitätskonzept er-
stellt werden. 

Was ist in der nächsten Planungsphase zu beachten? 

Die Praxis zur Erstellung einer Klimacheckliste wurde erst in laufenden Bebauungsplanverfahren etabliert. Die Klimacheckliste für 
den Bebauungsplan Nr. 992 wird erstmals zur Offenlage der Planunterlagen ausgefüllt. Entsprechend entfällt an dieser Stelle die 
Bewertung der nächsten Planungsphase.  

 
 
Planungsphase 3: Umsetzung  

a) Klimaschutz und Klimaanpassung im Bebauungsplan  
 

Festsetzung Gesetzliche Grundlage  Ziel, Festsetzungsmöglich-
keit, Maßnahme 

Geplante Festsetzung und 
deren Begründung 

Festsetzungen zu Art (WA, 
WR, GE etc.) und Maß 
(GRZ, GFZ, etc.) der bauli-
chen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; 
§§ 16 ff. BauNVO 

 

Steuerung baulicher Dichte, 
Erhalt bzw. Schaffung von 
Freiflächen, Versiegelung 
beschränken 

☒  ja ☐  nein 

 

Festlegung der überbauba-
ren Grundstücksflächen und 
damit auch des Verhältnis-
ses zwischen bebauten und 
unbebauten Flächen / Grün-
flächenanteil 

☒  ja ☐  nein 

Festsetzen der Bauweise, 
der überbaubaren und der 
nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen (in Form von 
Baulinien und Baugrenzen) 
sowie der Stellung der 
baulichen Anlagen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2-3 
BauGB, konkretisiert 
durch §§ 22 und 23 
BauNVO 

 

Gebäude so ausrichten, 
dass Frischluftkorridore er-
halten bleiben 

☒  ja ☐  nein 

Gliederung der rückwärtigen 
Bebauung in vier einzelne 
Baukörper, um Frischluftkorri-
dore zu erhalten bzw. zu 
schaffen. 

 

Optimierte Ausrichtung zur 
optimalen Nutzung der Son-
nenenergie und geringe ge-
genseitige Verschattung, 
Kompaktheit 

☒  ja ☐  nein 

 

Festsetzen von Flächen, 
die von der Bebauung frei-
zuhalten sind und ihre Nut-
zung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 
BauGB 

 

Erhalt bzw. Schaffung von 
Freiflächen,  
Berücksichtigung von Luft-
leit- und Abflussbahnen; 
Versiegelung beschränken 

☒  ja ☐  nein 

 

 

Vermeidung von Verschat-
tungen 

☒  ja ☐  nein 

Festsetzungen von Flä-
chen für die Energieversor-
gung und für CO2-spa-
rende Energieversor-
gungskonzepte 

§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 13 
und 21 BauGB 

 

Bereitstellung ausreichen-
der Flächen für klimaver-
trägliche Energieversorgung 
Beispiel: BHKW-Standort 
für Nahwärmenetz 

☒  ja ☐  nein 

Festsetzung einer überbauba-
ren Fläche, die für ein BHKW 
vorgesehen ist. 
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Flächen für die Rückhal-
tung und Versickerung von 
Niederschlagswasser 

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 
BauGB 

 

Schaffung von Nieder-
schlagszwischenspeichern 
(z.B. Mulden, Rigolen, Zis-
ternen) und Notwasserwe-
gen für Starkregenereig-
nisse 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen von öffentli-
chen und privaten Grünflä-
chen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 
BauGB 

 

Erhalt bzw. Schaffung von 
Grünflächen, „Durchgrü-
nung“ von Siedlungen 
positive Beeinflussung des 
Stadtklimas  

☐  ja ☒  nein 

Innerhalb des Plangebietes 
werden keine privaten Grün-
flächen festgesetzt. Wohl aber 
ist entsprechend des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes 
ein umfassendes und mit der 
Parkanlage vernetztes Grün-
konzept umzusetzen. 

Festsetzen von Flächen o-
der Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB 

 

Festsetzen von dezentralen 
System, z.B. der Mulden- o-
der Grabenentwässerung 
(in Kombination mit Festset-
zungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 
14 – 15); schriftliche Fest-
setzungen zur wasser-
durchlässigen Gestaltung 
(z.B.: von Zufahrten, Ter-
rassen oder Stellplätzen) 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzungen zum Ein-
satz erneuerbarer Ener-
gien 

§ 9 Abs. 1 Nr. 23b 
BauGB 

 

Einsatz erneuerbarer Ener-
gien zur Begrenzung von 
CO2-Emissionen 
Strom: z.B. Solarenergie 
Wärme: z.B. Solarenergie, 
Geothermie, Biomasse 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen von Schutzflä-
chen die von Bebauung 
freizuhalten sind und ihre 
Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB 

 

Maßnahmen zum Schutz 
vor Auswirkungen des Kli-
mawandels wie z.B. Schutz-
streifen zum Schutz vor 
Überflutungen bei Starkre-
genereignissen 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen von Bindungen 
für Bepflanzungen und die 
Erhaltung von Bäumen etc. 
für einzelne Flächen oder 
Teile baulicher Anlagen  

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB 

 

Festsetzen von Dach- und 
Fassadenbegrünungen,  
Erhalt und Neuanpflanzung 
von Bäumen,  
Verbesserung des Kleinkli-
mas zur Entlastung hitzeex-
ponierter Bereiche 

☒  ja ☐  nein 

Die Dachflächen sind entspre-
chend der Satzung der Stadt 
Aachen zu begrünen. Die 
rückwärtigen Gebäude wer-
den so angeordnet, dass der 
Baumbestand innerhalb der 
angrenzenden Parkanlage er-
halten werden kann. 

118 von 198 in Zusammenstellung



12 
 

Festsetzen, dass Stell-
plätze und Garagen außer-
halb der überbaubaren 
Grundstücksfläche nur un-
ter der Geländeoberfläche 
hergestellt oder dass sie 
auf den nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen 
nicht hergestellt werden 
dürfen  

§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. 
m. § 12 Abs. 4 BauNVO 
oder § 23 Abs. 5 
BauNVO 

 

Versiegelung beschränken ☒  ja ☐  nein 

Der ruhende Verkehr ist kom-
plett innerhalb der Tiefgarage 
unterzubringen, die von der 
Roermonder Straße aus anzu-
fahren ist. Dadurch sind die 
Freiflächen insgesamt ver-
kehrsfrei. 

Festsetzungen zu Dach-
form, Dachneigung etc. 

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. 
mit § 89 BauO NRW 

 

Nutzung der Dachflächen 
für Solarenergie und/oder 
Dachbegrünung optimieren 

☒  ja ☐  nein 

Da die Dachflächen flach aus-
zuführen sind, können Anla-
gen zur Solarenergienutzung 
in jeglicher Ausrichtung und 
Neigung platziert werden.  

Zulässige Anlagen für er-
neuerbare Energien erge-
ben sich aus den Bauge-
bietsvorschriften der 
BauNVO. Eventuell sind 
Ausnahmen zuzulassen 
(oder Zulassung als Ne-
benanlage) 

§§ 1-11 und § 14 
BauNVO 

 

Einsatz erneuerbarer Ener-
gien ermöglichen 

☐  ja ☒  nein 

 
Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 3 a) 

Erläuterungen 

– 

Was ist in der nächsten Planungsphase zu beachten? 

Die Einhaltung der Vereinbarungen aus dem Durchführungsvertrag ist zu kontrollieren. 

 
 
 
b) Klimaschutz und Klimaanpassung in vertraglichen Regelungen 
 

Ziel Vereinbarungen (Beispiele) Erläuterung 
Realisierung energetischer 
Baustandards 

 

☒  Energetische Baustandards über gesetzlichen 

Standard hinaus 

☐  Cradle2Cradle (+) 

 

Effiziente Energieversorgung 

 

☒  Vorgabe bestimmter Heizungsanlagen (z.B. 

Brennwerttechnik bei bestehender Gasversor-
gung) 

☐  Anschluss- und Benutzungsverpflichtungen für 

Fern- oder Nahwärmeeinrichtungen 
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☒  Sicherung von Versorgungsflächen und -leitun-

gen 

☒  Festlegung zentrale/dezentrale Wärmeversor-

gung 

☒  Festlegung Wahl des Energieträgers 

☒  Effiziente Speicherung und Verteilung der 

Wärme 

☐  Festlegung eines regenerativen Anteils der Ener-

gieversorgung 

Nutzung erneuerbarer Energien 
zur Strom- und Wärmeerzeu-
gung 

 

☒  Verpflichtung zu aktiver Solarenergienutzung o-

der andere erneuerbare Energien 

 

Durchlüftung 

 

☐  Nachweise zum Einfluss der Planung auf lokale 

Durchlüftungssituationen, Auswirkungen auf die 
Kalt-/Frischluftversorgung 

 

Frei-/Grünflächengestaltung 

    
 

☒  Erhaltung/Entwicklung/Gestaltung von Grünflä-

chen 

☒  Überdeckung der Tiefgarage mit Erdreich 

☒  Dachbegrünungen  

☒  Baumpflanzungen 

☐  Vorschreiben wasserdurchlässiger Bodenbeläge 

(Entsiegelung) 

☐  Bewirtschaftung des Regenwassers 

 

Umsetzung / Sicherung 

    
 

☒  Bindung an die Ziele eines Mobilitätskonzeptes  

☒  Bindung an die Ziele eines Energiekonzeptes  

☐  Bindung an ein Verfahren zur Überprüfung der 

Standards (Qualitätssicherung) 

☒  Teilnahme an Förderprogrammen 

☐  Vertragsstrafen bei Abweichungen 

 

 

Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 3 b) 

Erläuterungen 
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Hochbauplanungen 
zum Vorhaben- und Erschließungsplan
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.992
- Roermonder Straße / Rütscher Straße -

Herr Heckmann

Frau Zartmann

Herr Schnuis

Herr Fenner 

Herr Engelen 

Herr Heuer 

Bonava

Bonava

Raumplan

studio grüngrau

Architekturbüro Engelen

HeuerFaust Architekten

01
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Fotos Modell 

02
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Freiraumkonzept Spielbereich

03
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Ansichten Vorderhäuser Roermonderstrasse Süd-West

04
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Ansicht Haus 5 Vorderhaus + Ansicht Haus am Park 2 

05

Süd-Ostansicht Haus am Park 4
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06

Ansichten Haus 5 + 6 Nord-Ost (Rückseite)
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Ansichten Häuser am Park Süd-West

07
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Ansichten Häuser am Park Nord-Ost

08
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Parkansichten Sommer / Winter

09
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Fassadenschnitte mit Materialangaben

10
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Grundrisse Vorderhäuser (EG) und Häuser am Park (Tiefgarage)

11
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Grundrisse Vorderhäuser (1.OG) und Häuser am Park (EG)

12
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Grundrisse Vorderhäuser (2.OG) und Häuser am Park (1.OG)

13
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Grundrisse Vorderhäuser (3.OG) und Häuser am Park (2.OG)

14
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Grundrisse Vorderhäuser ( 4.OG) und Häuser am Park  (3. OG) 

15

135 von 198 in Zusammenstellung



Grundrisse Vorderhäuser ( 5.OG) und Häuser am Park  (4. OG) 

16
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

1 Ausgangslage und Planungsentwurf 

Die BONAVA Deutschland GmbH plant eine Wohnbebauung auf 
einer bislang gewerblich genutzten Fläche an der Roermonder 
Straße in Aachen zu entwickeln. Dazu ist bereits mit dem Abriss 
der bisher auf dem Plangebiet genutzten Gebäude (Autohändler 
und Werkstatt) begonnen worden. 

Das Plangebiet liegt im Nordwesten der Innenstadt zwischen der 
Roermonder Straße und Rütscher Straße (Bild 1). 

 
Bild 1: Lage und Umfang des Plangebiets (Karte: OpenStreetMap) 

Das Nutzungskonzept sieht für das Plangebiet verschiedene Arten 
der Wohnbebauung vor. Zur Roermonder Straße hin ist eine Stra-
ßenrandbebauung mit vorwiegend Studentenappartements und 
geförderten Wohneinheiten vorgesehen. Im hinteren Bereich des 
Plangebiets sollen mehrgeschossige „Häuser am Park“ mit unter-
schiedlichen Wohnungstypen und eine Gruppe mit Reihenhäusern 
entstehen. In Summe sind 139 Wohneinheiten geplant für das ein 
Verkehrsaufkommen im Ziel- und Quellverkehr berechnet und so-
wohl zeitlich über den Tagesverlauf als auch räumlich auf die un-
terschiedlichen Richtungen verteilt werden muss. 

Die für die Wohnnutzung erforderlichen Pkw-Stellplätze werden in 
einer Tiefgarage realisiert, deren Ein- und Ausfahrt sich im Erdge-
schoss der Straßenrandbebauung ganz im Nord-Westen der Lie-
genschaft befindet. Die fußläufige Erschließung der Häuser am 
Park und Reihenhäuser in der zweiten Baureihe erfolgt über eine 
Wegeverbindung im Süden des Plangebietes, die sich neben dem 
Bunkerweg, einer bestehenden Verbindung zwischen der Rütscher 
Straße und Roermonder Straße, befindet. Hierbei handelt es sich 
um eine abgepollerte und somit für den Kfz-Verkehr nicht zugelas-
sene Zuwegung, die gleichzeitig als Feuerwehrzufahrt dient. 
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Bild 2 zeigt einen Planungsentwurfs der Außenanlagen der Land-
schaftsarchitekten mit den unterschiedlichen Bauvorhaben an der 
Straße und in der zweiten Reihe, den geplanten Grünanlagen so-
wie den fußläufigen Wegeverbindungen zwischen Rütscher Straße 
und Roermonder Straße. 

 
Bild 2:  Entwurf Außenanlagen (Quelle: grün grau Landschaftsarchitektur) 

Im Rahmen des aufzustellenden vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans sind in einer Verkehrsuntersuchung die Auswirkungen der 
durch das Plangebiet neu erzeugten Kfz-Verkehre auf die angren-
zenden Verkehrsabläufe zu ermitteln und zu bewerten. Hierzu ist 
auf Grundlage einer Verkehrszählung an dem angrenzenden Kno-
tenpunkt Roermonder Straße / Kühlwetterstraße und einer Be-
rechnung der Verkehrserzeugung die Nachweise der Verkehrs-
qualität für den Knotenpunkt in den beiden Spitzenstunden nach 
dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
(HBS 2015) in der Prognose durchzuführen. 

Neben einer Bewertung der Verkehrsabläufe an dem angrenzen-
den Knotenpunkt für den Bestand und Planfall ist im Rahmen der 
Untersuchung zudem die Erschließung des Grundstücks konzepti-
onell zu planen und mit dem zuständigen Fachbereich für Stadt-
entwicklung und Verkehrsanlagen der Stadt Aachen (FB 61/000) 
abzustimmen. Hierbei ist insbesondere die Lage an dem Knoten-
punkt, die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Signalisie-
rung sowie die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer (auch Fußgän-
ger und Radfahrer) zu berücksichtigen und zu bewerten. 
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2 Analyse der Bestandssituation 

Zur Analyse und Bewertung der verkehrlichen Bestandssituation 
wurde am Donnerstag, den 7. Juni 2018 eine Bestandsaufnahme 
der Örtlichkeit sowie eine Verkehrszählung an dem signalisierten 
Knotenpunkt Roermonder Straße / Kühlwetterstraße in den Zeit-
räumen zwischen 6-10 Uhr und 15-19 Uhr durchgeführt. Die Er-
gebnisse der Bestandsaufnahmen, der Verkehrszählungen sowie 
die Bewertung der Verkehrsabläufe in den beiden Verkehrsspitzen 
nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrs-
analgen (HBS) werden im Folgenden dargestellt und erläutert. 

2.1 Bestandsaufnahme des Straßen-/Seitenraums 

Die vorhandene somit und auch die geplante Erschließung des 
Grundstücks befindet sich direkt an dem Knotenpunkt Roermonder 
Straße / Kühlwetterstraße. Hierbei handelt es sich um die Einmün-
dung einer kommunalen Straße in eine radiale Hauptverkehrs- 
bzw. Landesstraße (L 232), die im Norden zur Autobahn A4 führt. 

Die Fotos in Bild 3 zeigen die Knotenpunktzufahrten der Kühlwet-
terstraße (oben) sowie die Zufahrten auf der vier streifigen Roer-
monder Straße in jeweils beiden Fahrtrichtungen im bisherigen 
Bestand zum Zeitpunkt der Verkehrserhebung. 

 
Bild 3: Bilder der Knotenpunktzufahrten an der signalisierten Einmündung Roermonder Straße / Kühlwetterstraße 
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Aufgrund der geplanten Erschließung wurde im Rahmen der Orts-
begehung insbesondere der an das Plangebiet angrenzende Sei-
tenraum begutachtet. Wie die beiden oberen und das Foto unten 
links in Bild 4 zeigen, handelt es sich hierbei um einen breiten Sei-
tenraum entlang der ca. 40 m langen „Baulücke“, wo sich bisher 
das Autohaus mit der davor liegenden Außenfläche zur Präsenta-
tion der Neu-/Gebrauchtwagen befand. Die Gehwegbreite von 
rund 4,50 m resultiert daraus, dass die Längsstellplätze entlang 
der Roermonder Straße in dem Knotenpunkt nicht fortgeführt bzw. 
ausgesetzt worden sind. 

 
Bild 4: Bestandszufahrt und an das Plangebiet angrenzender Seitenraum an bzw. entlang der Roermonder Straße 

Neben dem Seitenraum entlang der Roermonder Straße zeigen 
die Fotos oben links und unten rechts zudem die bisherige anstei-
gende Zufahrt zu dem Bereich der Werkstatthallen, der sich hinter 
dem Autohaus befand. Diese ehemals vorhandene Bestandsituati-
on 1 kann dem nachfolgenden Luftbild (Bild 5) entnommen werden. 

 
1 Der Abriss der Gebäude hat zum Teil bereits begonnen, sodass die dargestell-
ten Bilder und Luftbilder gegenwärtig nicht mehr dem Bestand entsprechen. 
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Bild 5: Luftbild des Plangebiets – vor dem Abriss der Bestandsgebäude (Luftbild: TimOnline) 

2.2 Ergebnisse der Verkehrszählungen 

Zur Bewertung der Verkehrsabläufe und Leistungsfähigkeit an der 
signalisierten Einmündung Roermonder Straße / Kühlwetterstraße 
ist am 7. Juni 2018 in der vormittäglichen und nachmittäglichen 
Spitzenstundengruppe zwischen 6-10 und 15-19 Uhr eine Knoten-
stromzählung durchgeführt worden. Dabei erfolgte eine differen-
zierte Erfassung nach Leicht- (Pkw, Lfz, Krad) und Schwerverkehr 
(Lkw, Lz, Busse). Zusätzlich wurden auch der Ziel- und Quellver-
kehr auf/von dem Grundstück des Autohauses erfasst. 

In diesem Kontext wird darauf hingewiesen, dass der Zielverkehr 
im Bestand nur aus Fahrtrichtung der Innenstadt als Rechtsabbie-
ger zugelassen ist (siehe Fahrbahnmarkierungen im Luftbild). Un-
abhängig davon sind im Rahmen der Knotenpunktzählung auch 
einige wenige Zielverkehre auf das Grundstück aus den Richtun-
gen Laurensberg und Bendplatz erfasst worden. 

Auf Basis der erhobenen Daten wurde eine Aufbereitung der er-
fassten Kfz-Belastungen in Stunden-Intervallen und eine Identifi-
zierung der Spitzenstunden „vormittags“ und „nachmittags“ durch-
geführt. Die Spitzenstunden befanden sich am Tag der Erhebung 
vormittags zwischen 7:30 und 8:30 Uhr und nachmittags zwischen 
17:30 und 18:30 Uhr. 
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Im Folgenden werden die Knotenstrombelastungen für die beiden 
Spitzenstunden im Bestand bzw. von Juni 2018 dargestellt. 

 
Bild 6: Kfz-Spitzenstundenbelastungen an dem Knotenpunkt Roermonder Straße / Kühlwetterstraße in der vormittäglichen 

und nachmittäglichen Spitzenstunde im Bestand vom 7. Juni 2018 (Luftbild: TimOnline) 

2.3 Qualitäten des Verkehrsablaufs im Bestand 

Zur Bewertung des Verkehrsablaufs an dem Knotenpunkt auf Ba-
sis der Spitzenstundenbelastungen wurden Qualitäts- und Leis-
tungsfähigkeitsnachweise nach dem Handbuch für die Bemessung 
von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015) durchgeführt. Hierbei 
wurden die Berechnungs- und Bewertungsverfahren für signalisier-
te Knotenpunkte angewendet. 

Die Qualität des Verkehrsablaufs für Knotenpunkte mit Lichtsig-
nalanlagen wird nach dem HBS 2015 in sechs Qualitätsstufen von 
A bis F unterteilt. Als maßgebendes Bewertungskriterium wird da-
zu die mittlere Wartezeit tW [s] herangezogen, die auf Basis der 
Spitzenstundenbelastungen berechnet wird. 

Tabelle 1 zeigt die Grenzwerte der einzelnen Qualitätsstufen für 
den Kfz-Verkehr (linke Spalte) sowie für weitere Verkehrsarten. 
Eine textliche Beschreibung der Qualitätsstufen (QSV) nach dem 
HBS kann dem Anhang entnommen werden. 

 

Tabelle 1: Grenzwerte der Qualitätsstufen für Knotenpunkte mit Lichtsignal-  
anlagen für verschiedene Verkehrsarten nach dem HBS 
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Im Folgenden werden die Ergebnisse der HBS-Nachweise mit den 
berechneten Verkehrsqualitätsstufen für den Knotenpunkt an der 
Roermonder Straße getrennt für die beiden Spitzenstunden darge-
stellt und erläutert (Bild 7). 

Morgenspitze „Bestand“ Nachmittagsspitze „Bestand“ 

  

Bild 7: Qualitäten des Verkehrsablaufs am Knotenpunkt Roermonder Straße /   
Kühlwetterstraße nach dem HBS für den Bestand (Luftbild: TimOnline) 

In der vormittäglichen Spitzenstunden („Morgenspitze“) besitzen 
bis auf den Linksabbieger auf der Roermonder Straße aus Fahrt-
richtung Innenstadt in die Kühlwetterstraße alle Kfz-Ströme eine 
gute Verkehrsqualität (QSV B). Die Qualitätsstufe des Linksabbie-
gers beträgt C und ist somit auch „befriedigend“. 

In der nachmittäglichen Spitzenstunden ist die Gesamtverkehrs-
qualität des Knotenpunktes noch besser. Auch hier sind bis auf 
den Geradeausstrom in Richtung Laurensberg alle Verkehrsquali-
täten gut (QSV B). Die Qualität der beiden Verkehrsströme auf der 
Roermonder Straße stadtauswärts ist sogar sehr gut (QSV A). 

In Summe ist die bisherige Gesamtverkehrssituation an dem Kno-
tenpunkt in den Spitzenstunden somit als gut zu bewerten. 
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3 Äußere Erschließungsplanung 

3.1 Bisherige Bestandssituation 

Die bisherige äußere Erschließung des Grundstücks mit dem Au-
tohaus im vorderen Bereich besteht aus zwei Ein- und Ausfahrten 
(Bild 8). Während die Ein-/Ausfahrt im Süden mit einer 15 m lan-
gen Bordsteinabsenkung (s.u. rechts) nur für den Kfz-Verkehr ge-
dacht ist bzw. war, ist der Bord weiter nördlich auch wegen der 
dort signalisierten Fußgängerfurt abgesenkt (s.u. links). 

Bild 8 zeigt die bisherige Bestandssituation. 

 

Bild 8: Bisherige äußere Erschließung des Grundstücks und des ehemaligen Autohauses 

3.2 Erschließung der Tiefgarage 

Zur Erschließung der Tiefgarage wurden unterschiedliche Varian-
ten geprüft, bewertet und mit der Stadt Aachen besprochen und 
abgestimmt. Unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte und 
Anforderungen seitens der Stadt wurde im Ergebnis mit allen Be-
teiligten die Entscheidung getroffen, die Tiefgarage durch eine 
Öffnung im Erdgeschoss der Straßenrandbebauung am Grund-
stücksrand zu planen. Dies erforderte eine Umplanung der bishe-
rigen Hochbauplanung und schaffte die Grundlage einer neuen 
Freianlagenplanung für den innenliegenden Wohnpark. 

Aufgrund der baulichen Trennung der beiden Richtungsfahrbah-
nen auf Höhe der geplanten Tiefgaragenerschließung bedeutet 
dies auch, dass die Zufahrt in die Tiefgarage nur durch ein Rechts-
abbiegen möglich ist und man bei der Ausfahrt ebenfalls nur nach 
rechts in Richtung Laurensberg unter „Vorfahrt achten“ auf die 
Roermonder Straße einbiegen darf. 
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In Bild 9 wird die Lage der geplanten Tiefgaragenerschließung 
sowie eine Visualisierung der Straßenrandbebauung an der Roer-
monder Straße dargestellt. In der Visualisierung ist zudem der 
neue Haupteingang zu dem Wohnpark für die Fußgänger und 
Radfahrer im Süden sowie die damit verbundene neu ausgebaute 
und gestaltete Verbindung zur Rütscher Straße zu erkennen. 

 

Bild 9: Lage und Visualisierung der Tiefgaragenzufahrt und des neuen Haupteingangs (Entrée) zu dem Wohnpark 
(Quelle: Freianlagenplan: grüngrau  /  Visualisierung Fassadenansicht: Heuer Faust Architekten) 

Die Hauptgründe für die Lage und Erschließung der Tiefgara-
generschließung nach dem Prinzip „rechts rein – rechts raus“ kön-
nen wie folgt zusammengefasst werden. 

• Das Grundstück befindet sich unmittelbar an einem stärker 
belasteten Knotenpunkt (Einmündung) zur Erschließung eines 
Bauvorhabens aus verkehrlicher Sicht an einer ungünstigen 
Stelle. Die bisher ungeregelten und ungesicherten Zu- und 
Abflüsse von Kfz-Verkehren (z. B. durch Besucher des Auto-
hauses) sind bei einer neuen Planung nicht zulässig und mög-
lich. Auch deshalb, weil durch die Nutzung und Größe des 
Bauvorhabens in Zukunft mit einem höheren Ziel- und Quell-
verkehrsaufkommen gerechnet werden muss. 

Haupteingang (Entrée)

Erschließung für Fußgänger

und Radfahrer und zudem

Feuerwehrzufahrt

Erschließung Tiefgarage

147 von 198 in Zusammenstellung



 11 

 
Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

• Durch das Erschließungsprinzip „rechts rein – rechts raus“ 
werden Rückstaus oder Verkehrsstörungen auf der Roermon-
der Straße vermieden. Zudem werden durch die baulich nicht 
möglichen Linksabb-/einbieger Verkehrskonflikte und potenzi-
elle Unfälle auf der Roermonder Straße minimiert. 

• Die Tiefgargenzufahrt „durch das Gebäude“ schafft die Vo-
raussetzung zur Gestaltung einer neuen und attraktiven Ver-
bindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen der Rütscher 
Straße und der Roermonder Straße. Aufgrund des geplanten 
Euregio Radschnellweges entlang der Rütscher Straße sowie 
dem geplanten Campus West zwischen der Süsterfeldstraße 
und den Bahngleisen wird diese (Quer-)Verbindung in Zukunft 
eine wichtige verkehrliche Bedeutung erhalten. 

Neben den dargestellten Gründen und Vorteilen für die Lage und 
Erschließung der Tiefgarage wird abschließend auf zwei Aspekte 
hingewiesen, die als eher nachteilig zu bewerten sind bzw. Aus-
wirkungen auf weitere Planungen haben. 

Erreichbarkeit der Tiefgarage 

Ein Nachteil der Erschließung nach dem Grundsatz „rechts rein – 
rechts raus“ ist es, dass die Erreichbarkeit der Tiefgarage aus Nut-
zersicht stark eingeschränkt wird. Bewohner aus der Tiefgarage, 
die in Richtung Aachen-Zentrum fahren wollen, müssen so stets in 
die entgegengesetzte Richtung (stadtauswärts) fahren und einen 
Umweg und zusätzliche Fahrzeiten in Kauf nehmen. Der kürzeste 
Umweg (750 m) besteht dabei durch ein dreimaliges direktes 
Linksabbiegen in die Kavenstraße, Henricistraße und Kühlwetter-
straße und einem daran anschließenden Rechtseinbiegen auf die 
Roermonder Straße Richtung Ponttor. Eine daraus resultierende 
erhöhte Gefahr von nicht zugelassenen U-Turn-Manövern auf der 
Roermonder Straße auf Höhe der Kavenstraße kann auch durch 
Beschilderungsmaßnahmen bzw. verkehrsrechtliche Verbote nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. 

Bushaltestelle 

Bild 10 zeigt die vorhandene Bushaltestelle „Bendplatz“ Richtung 
Laurensberg inkl. der Länge und Breite, welche sich zu Beginn auf 
Höhe der geplanten Tiefgarageneinfahrt befindet. 

 
Bild 10: Lage und Dimensionierung der Bushaltestelle „Bendplatz“ im Bestand 

L 37m

B 2m
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Aus der Darstellung geht hervor, dass die geplante Erschließung 
des Wohnbauvorhabens direkte Auswirkungen auf die Bushalte-
stelle „Bendplatz“ und somit auf den öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) an dieser Stelle hat. Darüber hinaus gibt es einen 
weiteren Bindungspunkt am nördlichen (Kopf-)Ende der Bushalte-
bucht aufgrund einer privaten Hofeinfahrt. 

Bild 11 zeigt den ca. 30 m langen Abstand zwischen der geplanten 
Tiefgaragenerschließung und vorhandenen Toreinfahrt sowie die 
Schleppkurve für einen Gelenkbus zur Anfahrt bzw. Anhalten an 
der Bushaltestelle im Bestand 2. 

 

Bild 11: Auswirkungen der geplanten Tiefgaragenein-/ausfahrt auf die vorhandene Bushaltestelle „Bendplatz“ 

Da die stadtauswärts liegende Bushaltestelle bereits derzeit große 
Mängel aufweist und nicht parallel zur Bordsteinkante angefahren 
werden kann, wird seitens der Stadt Aachen geplant, die zu gering 
dimensionierte Bushaltebucht (vgl. Bild 10) zu einer Fahrbahn-
randbushaltestelle umzubauen. Weitere Gründe für den geplanten 
Umbau und die Neuorganisation des Anhaltevorgangs zur Auf-
nahme der Busfahrgäste sind die fehlende Barrierefreiheit im Be-
stand, das häufige Falschparken durch Pkw auf der Busbucht so-
wie die punktuell geringe Breite des Gehwegs aufgrund von Trep-
peneingängen zu Lasten des Wartebereichs. Aufgrund dessen 
besitzt der Haltestelle zudem keinen Fahrgastunterstand. 

  

 
2 Die Schleppkurve zeigt, dass die Anfahrt der Bushaltstelle im Bestand mit einem 
Gelenkbus nur unter Mitbenutzung der zukünftig geplanten Tiefgaragenein-/aus-
fahrt möglich ist. Zudem kann man der Darstellung entnehmen, dass der Bus 
aufgrund der geringen Breite der Busbucht von nur 2 m zum Teil noch auf der 
Fahrbahn stehen muss, was sich bereits im Bestand nachteilig auf den Ablauf 
des Kfz-Verkehrs auswirkt. 

30m
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Der nachfolgende Planausschnitt zeigt eine Konzeptskizze für die 
geplante Fahrbahnrandhaltestelle vom Fachbereich Stadtentwick-
lung und Verkehrsanlagen (FB 61/300) der Stadt Aachen für die 
Haltestelle Bendplatz. Wie dargestellt ist für die Haltestelle am 
Rand der Fahrbahn eine Länge von 25 m erforderlich. 

 

Bild 12: Geplante Fahrbahnrandhaltestelle für den Haltepunkt „Bendplatz“ in Richtung Laurensberg 

Auch wenn sich die Fahrbahnrandhaltestelle verkehrlich deutlich 
besser mit der geplanten Tiefgaragenerschließung des Bauvorha-
bens kombinieren lässt als mit der vorhandenen Busbucht, besteht 
hinsichtlich der konkreten Lage (Beginn und Ende) weiterer Pla-
nungs- und Abstimmungsbedarf mit der Stadt Aachen. 

So ist z. B. die im März 2020 angedachte Lage der Fahrbahnrand-
haltestelle (siehe oben) bei der geplanten Tiefgaragenerschlie-
ßung ganz im Nord-Westen des Plangebiets in der dargestellten 
Form nicht möglich, da sich die Haltestelle sonst noch vor der Ein- 
und Ausfahrt der Tiefgarage befinden würde. Durch eine Ver-
schiebung der Haltestelle stadtauswärts ist jedoch eine planeri-
sche Lösung möglich. Weiterer Abstimmungsbedarf mit der Stadt 
Aachen besteht in diesem Falle dennoch, da für diese neu gewon-
nen Fläche Anlehnbügel für Fahrräder (siehe „P“) angedacht sind. 
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4 Neue Rad- und Fußverkehrsverbindung „Bunkerweg“ 

4.1 Ausgangslage und Anforderungen 

Im Zuge der äußeren Erschließungsplanung wurde auf Wunsch 
der Stadt Aachen neben einer geschlossenen Tiefgaragener-
schließung im Erdgeschoss des Bauvorhabens eine neue attrakti-
ve Verbindung für den Rad- und Fußverkehr entlang des Bunker-
wegs im Süd-Osten des Plangebietes in verschiedenen Varianten 
geplant und mit der Stadt Aachen abgestimmt. 

Hintergrund dieser zusätzlichen Vorgabe seitens der Stadt ist der 
Bau des geplanten Euregio Radschnellwegs entlang der Rütscher 
Straße sowie die geplante Entwicklung des Campus West mit per-
spektivisch über 4.000 neuen Arbeitsplätzen und zahlreichen Be-
suchern in den geplanten Forschungseinrichtungen. Aufgrund die-
ser zukünftigen Entwicklungen der Verkehrsinfrastruktur und des 
Städtebaus in unmittelbarer Nähe zu dem Plangebiet soll im Rah-
men des Bauvorhabens durch den Ausbau und die Neugestaltung 
des Bunkerwegs eine neue attraktive und großzügige Verbindung 
für Radfahrer und Fußgänger geschaffen werden. 

Dies erfordert im Süden eine sichere und klar geregelte Führung 
der Radfahrer und Fußgänger über die Roermonder Straße bzw. 
über den Knotenpunkt zu/von der Kühlwetterstraße. 

Bild 13 zeigt die geplante Linienführung des Euregio-Radschnell-
weges, die Lages des Campus West sowie die vorhandene Tras-
sierung des Bunkerweges an der Grenze des Plangebiets. 

 

Bild 13: Geplante Linienführung des Euregio-Radschnellwegs und Verbindung zum Campus West  
(Quelle: OpenStreetMap  /  www.radschnellweg-euregio.de) 

Radschnellweg

Euregio

Bunkerweg
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Aufgrund der dargestellten Ausgangslage und damit verbundenen 
Aufgabenstellung für eine neue Radverkehrsverbindung zwischen 
der Rütscher Straße und dem Campus West resultieren folgende 
Anforderungen an eine erste konzeptionelle Planung der Radver-
kehrsführung über den Knotenpunkt. 

• Sichere Führung und klare Regelung des Radverkehrs über 
den Knotenpunkt unter Berücksichtigung aller Fahrbeziehun-
gen, insbesondere zur Querung der Roermonder Straße im 
Verlauf der geplanten Verbindung 

• Anpassung der vorhandenen Signalsteuerung an dem Kno-
tenpunkt unter Berücksichtigung der zu erwartenden neuen 
Rad- und Fußgängerströme 

• Ermittlung der notwendigen signaltechnischen Anlagen sowie 
baulichen Anpassungsmaßnahmen des Knotenpunktes 

• Analyse und Bewertung der Auswirkungen auf den fließenden 
Kfz-Verkehr in den Spitzenstunden nach dem standardisierten 
Bewertungsverfahren des HBS 

4.2 Rad- und Fußgängerführung am Knotenpunkt 

Zur Gewährleistung einer sicheren Führung des Radverkehrs über 
den Knotenpunkt ist eine Anpassung des Signalprogramm durch 
Ergänzung einer dritten Signalphase erforderlich. 

Der Grund dafür wird anhand der nachfolgenden Skizze (Bild 14) 
durch eine Darstellung der Kfz-Ströme, bestehenden Signalpha-
sen und geplanten Radverkehrsverbindung erläutert: 

 

Bild 14: Skizze der Signalphasen und potenzieller Konfliktpunkt mit Radfahrern 
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Dargestellt wird der Verkehrszustand bei einer Rotphase auf der 
Roermonder Straße und Freigabe der Kfz-Ströme auf der Kühlwet-
terstraße gemeinsam mit der Fußgängerfurt im Norden aus/in 
Richtung Arbeitsamt. Wie zu erkennen ist, können in dieser Sign-
alphase die Radfahrer vom Bunkerweg zur Kühlwetter Straße nicht 
sicher über den Knotenpunkt geführt werden, da sich diese mit 
den gleichzeitig frei abfließenden Linkseinbiegern aus der Kühl-
wetterstraße kreuzen. Eine sichere Führung des Radverkehrs über 
den Knotenpunkt ist daher nur möglich, wenn diese signalisiert in 
einer eigenen Phase erfolgt. Zudem wird empfohlen in der südli-
chen Knotenpunktzufahrt eine neue, bisher nicht vorhandene Fuß-
gängerfurt einzurichten. Somit können in Zukunft nicht nur Radfah-
rer, sondern auch Fußgänger gleichzeitig in einer Signalphase an 
dieser Stelle über den Knotenpunkt geführt werden. 

Hinweis des Gutachters 

Eine Beibehaltung der Verkehrssteuerung an dem Knotenpunkt 
mit zwei Signalphasen wäre nur dann (theoretisch) denkbar, wenn 
die Radfahrer, die von der Rütscher Straße über den Bunkerweg 
auf die Kühlwetter Straße fahren wollen, dies über die bereits vor-
handene Furt im Nord-Westen des Knotenpunktes auf der Seite 
der Arbeitsagentur machen würden. Mit der Anlage einer neuer 
Fußgängerfurt auf der südlichen Seite der ARAL-Tankstelle ist 
dies jedoch unrealistisch, weil davon ausgegangen werden muss, 
dass viele Radfahrer direkt am Ende des Bunkerwegs auf die 
Freigabe der neuen Fußgängerfurt warten würden, um dann die 
Roermonder Straße auf dem kürzesten Wege zu queren. 

Aus dem Grund wird die Radverkehrsführung an dem Knotenpunkt 
über eine neue Radverkehrsfurt parallel zu der Bestandsfurt auf 
der Seite der Arbeitsagentur in einer zweiten Variante in dem Gut-
achten nur in Kombination mit einer Dreiphasigkeit des Signal-
steuerung dargestellt und erläutert. 

 

Die nachfolgenden beiden Varianten wurden im Rahmen des Gut-
achtens erarbeitet und mit dem Amt Verkehrsplanung und Mobilität 
der Stadt Aachen abgestimmt und bewertet. Aus verkehrsgut-
achterlicher Sicht wurde dabei darauf hingewiesen, dass bei einer 
Planung der Radverkehrsführung an dem Knotenpunkt auch die 
weitere Radverkehrsführung auf der Kühlwetter Straße mitberück-
sichtigt werden sollte. Da diese jedoch in den Hoheitsbereich der 
Stadt fällt und sich außerhalb des Planungsgebietes befindet wur-
de als Grundlage für die Verkehrsuntersuchung des Bauvorhabens 
zunächst vom Bestand ausgegangen. 

Dies führt dazu, dass eine zusätzlich markierte Radverkehrsfüh-
rung auf der Fahrbahn in der Knotenpunktzufahrt Kühlwetterstraße 
(z. B. durch einen 1,50 m breiten Schutzstreifen) nicht in Frage 
kommt, weil dies unter Einhaltung der Mindestmaße für alle ande-
ren Kfz-Ströme bzw. Fahrstreifenmarkierungen mit der vorhande-
nen Breite zwischen den Hochborden nicht möglich ist. 
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4.2.1 Variante 1 

Die dargestellte Ausgangslage führte dazu, dass in Abstimmung 
mit der Stadt zunächst die in die Bild 15 dargestellte Rad- und 
Fußgängerführung an dem Knotenpunkt konzeptionell geplant und 
erläutert wurde. 

 

Bild 15: Planungskonzept „Variante 1“ zur neuen Fußgänger- und Radverkehrsführung an dem Knotenpunkt Roermonder 
Straße / Kühlwetterstraße 

Die Planung sieht folgende Hauptelemente für eine neuen Rad- 
und Fußgängerführung an dem Knotenpunkt vor: 

Radverkehrsführung 

• Einrichtung von zwei jeweils 2,00 m breiten markierten Rad-
verkehrsfurten über den Knotenpunkt zur Führung der Rad-
fahrer entlang der neuen Verbindung in beide Richtungen 

• Signalisierung des Radverkehrs von der Rütscher Straße in 
Fahrtrichtung Kühlwetterstraße (Campus West) durch Einrich-
tung eines Signalgebers für Radfahrer auf der nördlichen Sei-
te der Roermonder Straße 

• Markierung einer Haltelinie an dem abzusenkenden Bord auf 
der nördlichen Seite sowie Umsetzung von zusätzlichen noch 
abzustimmenden Maßnahmen zur Erhöhung der Aufmerk-
samkeit für die Fußgänger und Radfahrer (z. B. Fahrradpikto-
gramm auf dem Gehweg). 

  

Blickrichtung Bunkerweg / Rütscher Straße

Blickrichtung Kühlwetterstraße
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• In der Knotenpunktzufahrt Kühlwetterstraße in Fahrtrichtung 
Norden Freigabe des Radverkehrs auf dem Gehweg durch 
Aufstellen des Zusatzzeichen 1022-10 („Radfahrer frei“) und 
Führung des Radverkehrs von der Fahrbahn auf den rund 3 m 
breiten Gehwegs bis zur neuen gemeinsamen Furt an der 
Ecke des Knotenpunktes. Die Führung sollte durch Markie-
rungen und Richtungspfeile für die Radfahrer erkennbar sein. 

Hinweis: Unter Beibehaltung des Bestandes ist eine solche 
Führung grundsätzlich machbar. Im weiteren Planungsverlauf 
müssen jedoch weitere Details wie z. B. die erkennbare Auf-
teilung des Seitenraums sowie eine möglichst verständliche 
Führung aller Radverkehrsströme in der Knotenpunktzufahrt 
des Kühlwetter Straße geplant und mit der Stadt abgestimmt 
werden. Auch der barrierefreie Übergang in den Seitenraum 
ist nochmals zu prüfen. (Reicht die vorhandenen Bordabsen-
kung am Ende der Tankstelleneinfahrt aus?) 

• Signalisierung der Radfahrer in Fahrtrichtung Bunkerweg ge-
meinsam und parallel mit den Fußgängern auf einer neuen 
Furt in der Knotenpunktzufahrt Ost der Roermonder Straße. 

Fußgängerführung 

• Einrichtung einer neuen signalisierten 3,00 m breiten Fußgän-
gerfurt für die Fußgängerquerung in beide Richtungen 

Hinweis: Der Plan in Bild 15 zeigt, dass die vorhandene Ein-
fahrt zu der ARAL-Tankstelle im südlichen Quadranten des 
Knotenpunktes einen wichtigen Bindungspunkt für die Pla-
nung einer neuen Fuß- und Radverkehrsfurt darstellt. Auch 
diesbzgl. muss im Rahmen einer konkreten Detailplanung ge-
prüft werden, ob die Ergänzung einer Furt unter Beibehaltung 
des Bestandes möglich oder ob dazu auch eine Anpassung 
der Tankstellenzufahrt erforderlich ist. Hierbei ist insbesonde-
re die Bordabsenkung für die Zufahrt zu der Tankstelle von 
Relevanz, die im Bestand mit über 10 m (auch für Tankfahr-
zeuge) sehr großzügig bemessen ist. 

Signalisierung des Knotenpunktes 

• Ergänzung einer dritten Signalphase in dem bestehenden 
Signalprogramm in dem der Rad- und Fußverkehr auf den 
neuen Furten gemeinsam und sicher geführt wird. 

Hinweis: In der neuen Signalphase werden nicht alle Fußgän-
gerströme gleichzeitig an dem Knotenpunkt freigeben (kein 
„Rund-Um-Grün“), da dies einen größeren Zeitbedarf zu Las-
ten des Kfz-Verkehrs auf der Roermonder Straße erzeugen 
würde. Zur Reduzierung der negativen Auswirkungen auf den 
Verkehrsfluss werden Mindestfreigabe- und Räumzeiten für 
die neuen Fußgänger und Radfahrer angesetzt. 

• Einrichtung, Bau und (Energie-)Versorgung der neuen erfor-
derlichen signaltechnischen Anlagen 

Hinweis: Auch dieser Punkt bedarf einer weiteren Detailpla-
nung unter Berücksichtigung der vorhandenen Signalmaste im 
Bestand und ggf. Nutzung dieser für zusätzliche Signalgeber 
für den Rad- und Fußgängerquerverkehr. 
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• Nachweis der Verkehrsqualitäten für den Kfz-Verkehr in den 
Spitzenstunden vormittags und nachmittags unter Berücksich-
tigung eines neuen Signalprogramms mit drei Phasen. 

Hinweis: Die prognostizierten zusätzlichen Ziel- und Quellver-
kehre durch die Bewohner und Besucher müssen in den bei-
den Spitzenstunden unter Berücksichtigung der geplanten Er-
schließung auf das angrenzende Straßennetz und den Kno-
tenpunkt Roermonder Straße / Kühlwetterstraße umgelegt 
werden. Auf dieser Grundlage sind dann verkehrstechnische 
Nachweise nach dem Berechnungsverfahren des HBS zur 
Bewertung der Verkehrsqualität durchzuführen. 

4.2.2 Variante 2 

Neben der Variante 1 wurde eine zweite Variante zur Führung des 
Radverkehrs über den Knotenpunkt mit der Stadt Aachen abge-
stimmt, die anhand der Skizze in Bild 16 erläutert wird. 

 

Bild 16: Planungskonzept „Variante 2“ zur neuen Fußgänger- und Radverkehrsführung an dem Knotenpunkt Roermonder 
Straße / Kühlwetterstraße 

  

Radverkehrsführung am KP

Blickrichtung Bunkerweg / Rütscher Straße

Blickrichtung Kühlwetterstraße

Blickrichtung zukünftiges Bauvorhaben (von der ARAL-Tankstelle aus)
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Der wesentliche Unterschied in der Variante 2 besteht in einer 
anderen Führung des Radverkehrs von der Rütscher Straße bzw. 
dem zukünftigen Euregio Radschnellweg über den Bunkerweg auf 
die Kühlwetter Straße in Richtung des Campus West der RWTH, 
welcher in Zukunft zwischen der Süsterfeldstraße und den Bahn-
gleisen entwickelt wird. Im Gegensatz zu Variante 1 soll der Rad-
verkehr nicht direkt an der Stelle über den Knotenpunkt geführt 
werden, wo er vom Bunkerweg aus ankommt, sondern parallel zu 
der bereits vorhandenen Fußgängerfurt weiter nördlich auf der 
Seite der Arbeitsagentur. 

Grundsätzlicher Vorteil dieser Variante wäre eine schnellere und 
unkompliziertere Umsetzung unter Verzicht der eher unkonventio-
nellen Markierung einer Radverkehrsfurt diagonal über den Kno-
tenpunkt für Radfahrer in Fahrtrichtung Süden wie Variante 1. Zu-
dem könnte die in Bild 15 dargestellte (Sonder-)Situation mit einer 
Haltelinie auf dem Gehweg und einem zusätzlich erforderlichen 
dreifeldrigen Signalgeber für den Radverkehr entfallen. 

Stattdessen müssten jedoch die Radfahrer, die den Bunkerweg 
hinunter fahren vor der Roermonder Straße frühzeitig darauf auf-
merksam gemacht werden, zunächst ca. 25 m auf dem Gehweg 
nach rechts zu fahren, um dann dort parallel mit den Fußgängern 
über eine neue Furt auf die Kühlwetter Straße fahren zu können. 
(siehe Bild 16, Foto oben links) Analog zu der Situation im Süden 
auf der Kühlwetter Straße in Fahrtrichtung Nord müsste dazu der 
Gehweg für den Radverkehr für den erforderlichen Abschnitt frei-
gegeben werden. 

Wie bereits in dem Hinweis auf Seite 16 erläutert, sollte diese Va-
riante aus Gründen der Verkehrssicherheit nur dann in Erwägung 
gezogen werden und umgesetzt werden, wenn der Radverkehr in 
einer eigenen Signalphase über den Knotenpunkt geführt wird. 

4.2.3 (Zwischen-)Fazit 

In einem (Zwischen-)Fazit zur Fußgänger- und Radverkehrsfüh-
rung an dem Knotenpunkt Roermonder Straße / Kühlwetterstraße 
kann bilanziert werden, dass es grundsätzlich gute und umsetzba-
re Lösungen gibt, eine möglichst komfortable und sichere Radver-
kehrsverbindungen zwischen dem zukünftigen Radschnellweg und 
Campus West zu realisieren. 

Die konkrete Entwurfsplanung sowie die baulichen und verkehrs-
technischen erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung einer neu-
en Signalisierung müssen jedoch im weiteren Verlauf des Pla-
nungsprozesses noch im Detail geplant und gemeinsam mit dem 
Fachbereich 61 der Stadt Aachen abgestimmt werden. 
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5 Bewertung des Planfalls 

Im Folgenden wird für den Planfall das zukünftig, zu erwartende 
Verkehrsaufkommen ermittelt und der Anteil in beiden Spitzen-
stunden auf das angrenzende Verkehrsnetz zeitlich über den Ta-
gesverlauf verteilt und räumlich auf das angrenzende Straßennetz 
umgelegt. Auf dieser Grundlage wird die zukünftige Belastung am 
Knotenpunkt Roermonder Straße berechnet und neu bewertet. 

5.1 Verkehrsaufkommen durch die Wohnnutzung 

Zur Ermittlung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens wurde fol-
gende Planung für die Wohnbebauung herangezogen. 

Wohnbebauungstyp Wohneinheiten 

Reihenhäuser 6 WE 

Häuser am Park (unterschiedl. Wohnungen) 60 WE 

Randbebauung Roermonder Straße   
(63 Studentenappartements 3) 

73 WE 

SUMME 139 WE 

Tabelle 2: Übersicht der geplanten Wohneinheiten 

Im Folgenden wird der prognostizierte Tagesverkehr auf Basis der 
Planung, der Fachliteratur 4 sowie spezifischen Mobilitätskenngrö-
ßen für die Stadt Aachen 5 für die geplante Nutzung 6 ermittelt. 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Kenngrößen: 

•  Anzahl der Bewohner je Wohneinheit 

 6 Reihenhäuser    3 Bewohner 

 60 Wohnungen („Häuser Am Park“)  2,5 Bewohner 

 10 größere Appartements   2 Bewohner 

 63 Studentenappartements   1 Bewohner 

• Anzahl der Wege / Bewohner   3,5 

• %-Anteil aller Wege „außerhalb“  10% 

• %-Anteil Besucherverkehr   5% 

• MIV-Anteil 

 Bewohner Reihenhäuser/Häuser am Park 47% 

 Bewohner Studentenappartements  25% 

•  Pkw-Besetzungsgrad    1,2 

• %-Anteil Wirtschafts-/Lieferverkehr  10% 

 
3 Mehr als die Hälfte der Studentenappartements werden gefördert. 

4 Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen; For-
schungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV). 

5 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Mobilität in Deutsch-
land MID 2017 | Regionalbericht für die Stadt Aachen 

6 Die Planung von 139 Wohneinheiten entspricht dem aktuellen Stand. Das Ver-

kehrsaufkommen wurde jedoch bereits im Juni 2020 mit 142 Wohneinheiten 
berechnet. Da dies einen Worst-Case „auf der sicheren Seite“ darstellt, wurden 
die Ergebnisse der Verkehrserzeugung für die verkehrstechnischen Nachweise 
beibehalten. 
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Hinweis zur Quelle des MIV-Anteils für Studenten 

Nach den Detailauswertungen der Mobilitätserhebung für die Stadt 
Aachen im Rahmen der MID 2017 beträgt der Anteil der Autofah-
rer für die Altersgruppe „18 bis 29 Jahre“ bei der üblichen Ver-
kehrsmittelnutzung im Wochenverlauf 22% (Tabelle P19.11). 

Darüber hinaus werden in dem Regionalbericht der MID 2017 für 
die Stadt Aachen in Kapitel 5.2 („Übliche Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs“) und Kapitel 5.3 („Übliche Nutzung des 
Fahrrads“) die in Bild 17 dargestellten Aussagen getroffen. 

 

Bild 17: Auszüge (Screenshots) aus dem Regionalbericht der MID 2017 für die Stadt Aachen  

Auf Grundlage der Angaben zu den geplanten Wohneinheiten und 
den dargestellten Verkehrs- und Mobilitätskenngrößen wurde für 
die Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Summe ein Ver-
kehrsaufkommen von 150 Kfz-Fahrten im Zielverkehr und 150 Kfz-
Fahrten im Quellverkehr berechnet. Von diesen 300 Kfz-Fahrten 

wird der größte Anteil ( 80%) durch die Wohnungen in den Häu-
sern am Park und die Reihenhäuser ausgelöst. 

5.2 Verkehrsverteilung und -umlegung 

Die Verteilung des Verkehrsaufkommens über den Tagesverlauf 
erfolgt durch eine Überlagerung von nutzungsspezifischen Gangli-
nien für die Bewohner und Besucher der Wohneinheiten sowie für 
die vereinzelten Wirtschaftsverkehre 7. Mit Hilfe dieser Tagesgang-
linien werden die Spitzenstundenbelastungen des durch die Pro-
jektentwicklung induzierten Verkehrs ermittelt. Dabei ergibt sich an 
einem Normalwerktag durch die geplante Wohnbebauung die 
höchste stündliche Verkehrsbelastung morgens zwischen 7-8 Uhr 
mit 21 Kfz-Fahrten/h im Quellverkehr und 4 Kfz-Fahrten/h im Ziel-
verkehr und nachmittags zwischen 17-18 Uhr mit 19 Kfz-Fahrten/h 
im Zielverkehr und 11 Kfz-Fahrten/h im Quellverkehr. 

Auch wenn die Spitzenstunden im Bestand mit den Spitzenstun-
den für die prognostizierten Ziel- und Quellverkehren nicht 100 % 
übereinstimmen 8 wird durch eine Überlagerung der Verkehrs-
mengen pro Stunde ein „Worst-Case“ abgebildet. Somit stellen die 
Nachweise für die Qualitäten der Verkehrsabläufe an dem Kno-
tenpunkt eine Bewertung „auf der sicheren Seite“ dar. 

 
7 Da die Wirtschaftsverkehre (z.B. Paketdienste, Reinigungsdienste, Anlieferun-
gen) nicht in die Tiefgarage fahren können, stellt eine Berücksichtigung dieser Kfz 
im Ziel- und Quellverkehr ebenfalls einen Ansatz auf der sicheren Seite dar. 

8 Die nutzungsspezifischen Ganglinien für unterschiedliche Verkehrsarten liegen 
in der Fachliteratur für den Tagesverlauf nur in ganzen Stundenintervallen vor. 
Eine exakte zeitliche Überlagerung der Bestandsituation (vgl. Bild 6) mit den 
prognostizierten Verkehrsmengen in den Spitzenstunden ist daher nur in selten 
Fällen möglich. 
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Bild 18 zeigt die Verteilung der 150 Kfz-Fahrten im Ziel- sowie im 
Quellverkehr für die geplante Wohnbebauung über den Tag mit 
den Spitzenstundenbelastungen vor- und nachmittags. 

 
Bild 18: Tagesganglinie des Ziel- und Quellverkehrs (Kfz/h) für die geplante  

Projektentwicklung an einem Normalwerktag 

Nach der zeitlichen Verteilung der Ziel- und Quellverkehre über 
den Tagesverlauf erfolgte die (räumliche) Umlegung der Spitzen-
stundenbelastungen auf das angrenzende Straßennetz. Hierzu 
wurden auf Basis einer Standortanalyse der nachfolgend darge-
stellte Verteilungsansatz für die Quell- und Zielverkehre aus/in die 
unterschiedlichen Richtungen gewählt (Bild 19). 

 
Bild 19: Räumlicher Verteilungsansatz des Verkehrsaufkommens durch die Wohnbebauung auf die angrenzenden 

Straßen (Karte: TimOnline) 
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Auf Basis des räumlichen Verteilungsansatzes ergeben sich unter 
Berücksichtigung der geplanten Tiefgaragenerschließung an dem 
Knotenpunkt die nachfolgenden Anteile der zusätzlichen Ziel- und 
Quellverkehrsfahrten in der vormittäglichen und nachmittäglichen 
Spitzenstunde (Bild 20). 

 
Bild 20: Umlegung der Ziel- und Quellverkehre in den Spitzenstunden zu/von dem Plangebiet (Karte: TimOnline) 

Die Umlegungsanteile in Bild 20 zeigen, dass die Erschließung der 
Tiefgarage (rechts rein – rechts raus) insbesondere in der Mor-
genspitze mit überwiegend Quellverkehren dazu führt, dass der 
Knotenpunkt Roermonder Straße / Kühlwetterstraße nur zum Teil 
durch das Bauvorhaben stärker belastet wird. 

5.3 Verkehrsbelastung im Planfall 

Die zukünftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen an dem Kno-
tenpunkt für die vormittägliche und nachmittägliche Spitzenstunde 
im Planfall mit Wohnbebauung ergeben sich aus der Überlagerung 
der Analysebelastung mit der aus der Projektentwicklung zusätz-
lich erzeugten Verkehrsmenge.  
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Mit den Kfz-Belastungen im Bestand (vgl. Bild 6), den zusätzlichen 
Spitzenstundenbelastungen im Ziel- und Quellverkehr durch das 
Bauvorhaben (vgl. Bild 18) und den Ansätzen zur Verteilung bzw. 
Umlegung auf das Straßennetz (vgl. Bild 20) ergeben sich die 
nachfolgend dargestellten Knotenstrombelastungen im Planfall. 

 
Bild 21: Kfz-Spitzenstundenbelastungen an dem Knotenpunkt Roermonder Straße / Kühlwetterstraße in der vormittäglichen 

nachmittäglichen Spitzenstunde im Planfall „mit Wohnbebauung“ (Luftbild: TimOnline) 

5.4 Qualitäten des Verkehrsablaufs im Planfall 

Analog zur Analyse der Bestandssituation wurden die Qualitäten 
der Verkehrsabläufe (QSV) an dem Knotenpunkt an der Roermon-
der Straße auch für den Planfall nach dem HBS berechnet und 
bewertet. Unter Berücksichtigung der in Kapitel 4.2 dargestellten 
neuen Rad- und Fußgängerführung an dem Knotenpunkt wurde 
dazu jeweils ein neues Signalprogramm für die beiden Spitzen-
stunden mit einer dritten Signalphase erstellt. 

Die Auswirkungen auf den Kfz-Verkehr können den nachfolgenden 
Ergebnissen der HBS-Nachweise entnommen werden. 

Morgenspitze „Planfall“ Nachmittagsspitze „Bestand“ 

  

Bild 22: Qualitäten des Verkehrsablaufs am Knotenpunkt Roermonder Straße /   
Kühlwetterstraße nach dem HBS für den Bestand (Luftbild: TimOnline) 

Morgenspitze (7:30 bis 8:30 Uhr) Nachmittagsspitze (17:30 bis 18:30 Uhr)
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durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Bewertung der Morgenspitze 

Im Vergleich zum Bestand verschlechtern sich die Qualitätsstufen 
des Verkehrsablaufes für die meisten Kfz-Ströme um jeweils eine 
Stufe. Nur der Hauptstrom auf der Roermonder Straße stadtaus-
wärts besitzt weiterhin eine gute Qualität (QSV B). Dennoch wei-
sen auch der Hauptstrom Richtung Zentrum, sowie die einbiegen-
den Kfz aus der Kühlwetterstraße noch befriedigende Verkehrs-
qualitäten (QSV C) auf. Lediglich die Qualität der Linksabbieger 
aus Richtung Ponttor in die Kühlwetter Straße ist „nur“ ausrei-
chend (QSV D). 

Der Grund für diese weiterhin akzeptable Verschlechterung resul-
tiert weniger aus den (überschaubaren) zusätzlichen Quell- und 
Zielverkehren durch das Bauvorhaben, sondern vielmehr aus der 
Ergänzung einer dritten Signalphase für die Fußgänger und Rad-
fahrer mit einer Gesamtdauer von 15 Sekunden. 

Bewertung der Nachmittagsspitze 

In der nachmittäglichen Spitzenstunde stellt sich durch die Anpas-
sung des Signalprogramms und der Mehrverkehre an dem Kno-
tenpunkt ein ähnliches Bild ein, wie in der Morgenspitze. Im Ver-
gleich zum Bestand verschlechtern sich die Qualitätsstufen des 
Verkehrsablaufes für alle Knotenpunktströme um jeweils eine Stu-
fe. Die Qualität des Linkseinbiegers von der Kühlwetter Straße auf 
die Roermonder Straße in Richtung Laurensberg verschlechtert 
sich sogar von der QSV B auf QSV D. In Summe besitzt der Kno-
tenpunkt jedoch auch in der Nachmittagsspitze eine größtenteils 
befriedigende und insgesamt ausreichende Verkehrsqualität. 

 

Abschließend lässt sich das Zwischenfazit ziehen, dass der Kno-
tenpunkt Roermonder Straße / Kühwetter Straße mit den zusätzli-
chen Ziel- und Quellverkehre durch das neue Wohnbauvorhaben 
sowie der Anpassung des Signalprogramms auch in Zukunft in 
den beiden Spitzenstunden die Mindestqualitätsstufe D aufweist. 
Bis auf zwei Linksabbiegerströme besitzen sogar alle anderen 
Knotenpunktströme eine befriedigende oder gute Qualität. 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

6 Fazit 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung für die geplante Wohnbe-
bauung an der Roermonder Straße wurden die verkehrlichen 
Auswirkungen der zukünftig zu erwartenden Ziel- und Quellverkeh-
re auf den Verkehrsablauf des angrenzenden Knotenpunkts Ro-
ermonder Straße / Kühlwetterstraße analysiert und bewertet. Zur 
Bewertung der Bestandssituation wurde eine Verkehrszählung an 
dem Knotenpunkt vormittags und nachmittags durchgeführt. Auf 
dieser Basis wurde die Leistungsfähigkeit und die Qualität der 
Verkehrsabläufe (QSV) in den beiden Spitzenstunden für den Kno-
tenpunkt nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenver-
kehrsanlagen (HBS) ermittelt. Dazu wurden die verkehrstechni-
schen Unterlagen der Signalanlage zu Grunde gelegt. 

Die Ergebnisse der Untersuchung von Juni 2018 sowie die zentra-
len Erkenntnisse zur Bewertung der bisherigen Bestandssituation 
können wie folgt zusammengefasst werden: 

• Fast alle Knotenpunktströme weisen in den beiden Spitzen-
stunden gute Verkehrsqualitäten auf (QSV B). Lediglich der 
Linksabbiegerstrom von der Innenstadt in die Kühlwetterstra-
ße besitzt eine befriedigende Qualität (QSV C). 

• Während der Erhebung sind nur wenige Kfz auf das Grund-
stück gefahren. In der Morgenspitze 15 Kfz/h und in der 
Nachmittagsspitze nur 3 Kfz/h. Auch der Quellverkehr war 
morgens mit 6 Kfz/h und nachmittags mit 7 Kfz/h sehr gering. 

• Vernachlässigt man die bisherige nicht signalisierte Grund-
stückszufahrt des Autohauses so handelt es sich bei dem 
Knotenpunkt um eine Einmündung, die mit (nur) zwei Signal-
phasen verkehrstechnisch gesteuert wird. 

Nach der Bewertung der bisherigen Bestandssituation wurde das 
Verkehrsaufkommen für die geplante Wohnbebauung berechnet. 
Die vorgesehene Bebauung setzt sich aus rund 139 Wohneinhei-
ten zusammen, von denen rund die Hälfte Studentenappartements 
sind. Aufgrund dieser Planung wurde auf Basis der Ergebnisse 
aus der Mobilitätserhebung für die Stadt Aachen aus dem Jahr 
2017 für die Personengruppe im Alter 18-29 Jahre ein reduzierter 
MIV-Anteil 9 angesetzt. Dieser lässt sich zum einen durch die 
Wohnungsgrößen und zum anderen durch die Nähe zur Universi-
tät und Innenstadt begründen. 

Insgesamt ist durch die Wohnbebauung mit 300 Kfz-Fahrten pro 
Tag im Ziel- und Quellverkehr zu rechnen. Verteilt man diese je-
doch über den Tag und berücksichtigt, dass die geplante Tiefgara-
ge aufgrund der baulichen Trennung der Roermonder Straße auf 
dieser Höhe nach dem Grundsatz „rechts rein – rechts raus“ er-
schlossen werden muss, so treten in den Spitzenstunden (insbe-
sondere morgens) nur überschaubare zusätzliche Kfz-Belastungen 
durch das Bauvorhaben auf. 

  

 
9 MIV = Motorisierter Individualverkehr 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Eine deutlich größere Auswirkung auf den Verkehrsablauf des 
Knotenpunktes hat, die geplante neue Radverkehrs- und Fußgän-
gerfurt an dem Knoten mit einer damit verbundenen Ergänzung 
des Signalprogramms um eine dritte Phase. 

Auslöser für diese Anpassung ist eine im Rahmen des Bauvorha-
bens zusätzlich durchgeführte neue Planung und Gestaltung des 
Bunkerwegs, der im Süd-Osten an das Grundstück des Bauvorha-
bens grenzt und bereits im Bestand eine fußläufige Verbindung 
von der Rütscher Straße zum Roermonder Straße darstellt. Mit der 
perspektivischen Fertigstellung des Radschnellweges auf der Rüt-
scher Straße sowie dem Campus West zwischen Süsterfeldstraße 
und den Bahngleisen wird der Verbindung über den Bunkerweg 
und der Kühlwetterstraße in Zukunft eine wichtige Bedeutung für 
den Fußgänger- und insbesondere für den Radverkehr zukom-
men. Dies wurde im Rahmen der (Freianlagen-)Planung durch den 
Ausbau des Bunkerwegs und im Zuge der Verkehrsuntersuchung 
durch die konzeptionelle Planung einer neue Rad- und Fußgänger-
führung über den Knotenpunkt berücksichtigt. 

Die Ergebnisse für den Planfall mit Wohnbebauung, mit ergänzter 
Rad- und Fußgängerführung an dem Knotenpunkt Roermonder 
Straße / Kühlwetterstraße sowie mit angepasster Signalisierung 
des Knotenpunktes können wie folgt zusammengefasst werden: 

• Es wurden zwei Varianten für eine neue Rad- und Fußgänger-
führung über den Knotenpunkt erarbeitet und mit der Stadt 
Aachen abgestimmt. Beide sehen die Führung des Radver-
kehrs entlang der neuen Verbindung zwischen Rütscher Stra-
ße (Radschnellweg) und dem Campus West in einer eigenen 
bzw. zusätzlichen dritten Signalphase an dem Knotenpunkt 
vor. Während zu der grundsätzlichen Umsetzbarkeit der bei-
den Varianten Einigkeit herrscht, sind im weiteren Planungs-
verlauf noch Details zu klären und abzustimmen. Dies betrifft 
u. a. die Notwendigkeit von baulichen Maßnahmen der Ne-
benanlagen sowie die erforderlichen verkehrstechnischen An-
lagen zur Signalisierung des Knotenpunktes. 

• Das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch die Wohnnutzung 
und die Anpassung bzw. Ergänzung der Knotenpunktsignali-
sierung aufgrund der neuen Rad- und Fußgängerführung füh-
ren zu einer verträglichen Verschlechterung der Qualitäten der 
Kfz-Verkehrsabläufe in den Spitzenstunden. Dennoch ist auch 
in Zukunft mit einer weitestgehend befriedigenden Verkehrs-
lage an dem Knotenpunkt zu rechnen. Die Prognose der Ver-
kehrsqualität für den Hauptstrom auf der Roermonder Straße 
stadtauswärts ist sogar gut. Die Mindestqualität wird von kei-
nem Verkehrsstrom und in keiner Spitzenstunde an dem Kno-
tenpunkt überschritten. 

 

Die Verkehrsuntersuchung kommt in Summe zu dem Ergebnis, 
dass durch die Wohnbebauung an der Roermonder Straße keine 
Verkehrsprobleme im angrenzenden öffentlichen Verkehrsnetz zu 
erwarten sind, welche nicht planerisch gelöst werden können. 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Anhang 

 

 Ergebnisse der Verkehrszählung am Knotenpunkt Roermonder Straße / Kühlwetter-
straße vom 7. Juni 2018 für die vor- und nachmittägliche Spitzenstunde 

 Definition der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs an Knotenpunkten ohne Lichtsignal-
anlage nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanalgen (HBS) 

 

 Verkehrstechnischen Nachweise nach dem HBS für den Knotenpunkt Roermonder 
Straße / Kühlwetterstraße im Bestand 

o Signalprogram und HBS-Nachweise für die vormittägliche Spitzenstunde 

o Signalprogram und HBS-Nachweise für die nachmittägliche Spitzenstunde 

 Verkehrstechnischen Nachweise nach dem HBS für den Knotenpunkt Roermonder 
Straße / Kühlwetterstraße im Planfall 

o Signalprogram und HBS-Nachweise für die vormittägliche Spitzenstunde 

o Signalprogram und HBS-Nachweise für die nachmittägliche Spitzenstunde 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Ergebnisse der Verkehrszählung an dem Knotenpunkt  
Roermonder Straße / Kühlwetterstraße vom 7. Juni 2018 

Morgenspitze (7:30 bis 8:30 Uhr) 

 

 

Nachmittagsspitze (17:30 bis 18:30) Uhr 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Qualität des Verkehrsablaufs 
 
Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage  
nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanalgen (HBS) 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Verkehrstechnischen Nachweise für den Knotenpunkt 
Roermonder Straße / Kühlwetterstraße im Bestand 

Übersicht der Kfz- und Fußgängerströme (Bestand) 

 

 

Signalzeitenplan für die vormittägliche Spitzenstunde (Bestand) 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Verkehrsqualitäten für die vormittägliche Spitzenstunde (Bestand) 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Übersicht der Kfz- und Fußgängerströme (Bestand) 

 

 

Signalzeitenplan für die nachmittägliche Spitzenstunde (Bestand) 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Verkehrsqualitäten für die nachmittägliche Spitzenstunde (Bestand) 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Verkehrstechnischen Nachweise für den Knotenpunkt 
Roermonder Straße / Kühlwetterstraße im Planfall 

Übersicht der Kfz- und Fußgängerströme (Planfall) 

 

 

Signalzeitenplan für die vormittägliche Spitzenstunde (Planfall) 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Verkehrsqualitäten für die vormittägliche Spitzenstunde (Planfall) 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Übersicht der Kfz- und Fußgängerströme (Planfall) 

 

 

Signalzeitenplan für die nachmittägliche Spitzenstunde (Planfall) 
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Verkehrsuntersuchung zur Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
durch die geplante Wohnbebauung an der Roermonder Straße in Aachen 

Verkehrsqualitäten für die nachmittägliche Spitzenstunde (Planfall) 
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21. Februar 2022

Baumbilanzplan
zum Bebauungsplan Nr. 992

- Roermonder Straße /
Rütscher Straße -

Darstellung der bestehenden Bäume
und der geplanten Anpflanzungen

ohne Maßstab

LISTE DER BESTANDSBÄUME IM PLANGEBIET BZW. ANGRENZEND

Nr. Bezeichnung Stammumfang  Kronen- fällt unter die Anzahl der
durch- Baumschutz- erh. Bäume
messer satzung

1 Laubbaum 1,4 14 x Erhalt (extern)
2 Birke 0,9 9 - -
3 Birke 1,1 9 - -
4 Laubbaum 3,9 11 x Erhalt (extern)
5 Kirsche 0,9 11 - Erhalt (extern)
6 Laubbaum   3,3 9 x Erhalt (extern)
7 Laubbaum 3,1 23 x Erhalt (extern)
8 Laubbaum (m-st.) 0,8 9 x Erhalt (extern)
9 Laubbaum 1,2 14 x Erhalt (extern)
10 Laubbaum 1,3 14 x Erhalt (extern)
11 Laubbaum 1,9 15 x Erhalt (extern)
12 Laubbaum   0,9 11 x Erhalt (extern)
13 Laubbaum   1,6 15 x Erhalt (extern)
14 Laubbaum 1,4 14 x Erhalt (extern)
15 Laubbaum   1,3 16 x Erhalt (extern)
16 Laubbaum (m-st.)   0,8+1,6 16 x Erhalt (extern)
17 Laubbaum 2,2 16 x Erhalt (extern)
18 Laubbaum (m-st.)   0,6+0,8 15 x Erhalt (extern)
19 Laubbaum 1,1 13 x Erhalt (extern)
20 Laubbaum 1,5 x x Erhalt (extern)
21 Laubbaum (m-st.)   0,2-0,6 13 - Erhalt (extern)
22 Laubbaum 1,5 12 x Erhalt (extern)
23 Laubbaum 2,1 14 x Erhalt (extern)
24 Laubbaum (m-st.) 0,6-1,5 13 x Erhalt (extern)
25 Laubbaum   3,1 21 x Erhalt (extern)
26 Laubbaum 1,5 13 x Erhalt (extern)
27 Laubbaum 2,3 9 x Erhalt (extern)
28 Obstbaum 0,5 10 - Erhalt (extern)
29 Laubbaum (m-st.) 0,4+0,8 x x Erhalt (extern)
30 Laubbaum 0,9 8 x Erhalt (extern)
31 Laubbaum 0,7+0,9 11 x Erhalt (extern)
32 Laubbaum Baums. 1,2 x - Erhalt (extern)
33 Laubbaum 1,1 5 x Erhalt (extern)
34 Laubbaum (m-st.) 0,4+0,9 12 x Erhalt (extern)
35 Laubbaum 1,3 12 x Erhalt (extern)
36 Laubbaum Baums.  2,0 x - Erhalt (extern)
37 Laubbaum 1,6 5 x Erhalt (extern)
38 Laubbaum 0,8 8 x Erhalt (extern)
39 Ahorn (m-st.) 0,9+1,2 12 x Erhalt (extern)
40 Laubbaum 1,6 12 x Erhalt (extern)
41 Ahorn 1,4 12 x Erhalt (extern)
42 Laubbaum (m-st.)  0,6+1,1 x x Erhalt (extern)
43 Laubbaum   1,1 10 x Erhalt (extern)
44 Laubbaum 2,5 22 x Erhalt (extern)
45 Laubbaum  1,8 14 x Erhalt (extern)
46 Laubbaum   1,4 14 x Erhalt (extern)
47 Laubbaum 2,8 20 x Erhalt (extern)
48 Laubbaum   1,3 10 x Erhalt (extern)
49 Ahorn (m-st.) 0,5 x - Erhalt (extern)
50 Laubbaum (m-st.) 1,0+1,7 18 x Erhalt (extern)
51 Laubbaum   2,2 14 x Erhalt (extern)
52 Laubbaum 0,9 10 x Erhalt (extern)
53 Laubbaum 1,7 14 x Erhalt (extern)
54 Ahorn 0,7 x - Erhalt (extern)
55 Laubbaum 1,0 10 x Erhalt (extern)
56 Laubbaum 1,3 16 x Erhalt (extern)
57 Laubbaum 0,9 8 x Erhalt (extern)
58 Laubbaum 0,8 8 x Erhalt (extern)
59 Laubbaum (m-st.) 0,8+1,0 x x Erhalt (extern)
60 Laubbaum 1,5 11 x Erhalt (extern)
61 Laubbaum 1,4 x x Erhalt (extern)
62 Laubbaum 1,7 x x Erhalt (extern)
53 Laubbaum 1,9 x x Erhalt (extern)
64 Laubbaum 0,8 17 x Erhalt (extern)
65 Laubbaum 1,6 x x Erhalt (extern)
66 Laubbaum 1,5 14 x Erhalt (extern)

58 64

Räumlicher Geltungsbereich des Plangebietes

Bestandslaub- bzw. -obstbaum, 
fällt nicht unter die Baumschutzsatzung

Bestandslaubbaum 
gemäß Baumschutzsatzung

entfallender Baum

BAUMBILANZ

Auszugleichende Anzahl Bäume gemäß Baumschutzsatzung (siehe Liste)          0

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung Bäume und Gehölze
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Grünordnungsplan (1)
zum Bebauungsplan Nr. 992

- Roermonder Straße /
Rütscher Straße -

Bestand

ohne Maßstab

Bestandsgebäude

Bestandslaub- bzw. Obstbaum 
gemäß Baumschutzsatzung

Räumlicher Geltungsbereich des Plangebietes

Bestandslaubbaum, 
fällt nicht unter die Baumschutzsatzung

sonstige versiegelte Flächen

FLÄCHENBILANZ

ZEICHENERKLÄRUNG

Flächen für Tiefgaragen

98,7 %

2.981 m²davon Gebäude

6.360 m²Fläche Plangebiet 100,0 %

6.280 m²versiegelte Flächen

46,9 %

467 m²davon Tiefgarage 7,3 %

80 m²unversiegelte Flächen 1,3 %

unversiegelte Grundstücksfläche

LISTE DER BESTANDSBÄUME IM PLANGEBIET BZW. ANGRENZEND

Nr. Bezeichnung Stammumfang  Kronen- fällt unter die Anzahl der
durch- Baumschutz- erh. Bäume
messer satzung

1 Laumbaum 1,4 14 x Erhalt (extern)
2 Birke 0,9 9 - -
3 Birke 1,1 9 - -
4 Laubbaum 3,9 11 x Erhalt (extern)
5 Kirsche 0,9 11 - Erhalt (extern)
6 Laubbaum   3,3 9 x Erhalt (extern)
7 Laubbaum 3,1 23 x Erhalt (extern)
8 Laubbaum (m-st.) 0,8 9 x Erhalt (extern)
9 Laubbaum 1,2 14 x Erhalt (extern)
10 Laubbaum 1,3 14 x Erhalt (extern)
11 Laubbaum 1,9 15 x Erhalt (extern)
12 Laubbaum   0,9 11 x Erhalt (extern)
13 Laubbaum   1,6 15 x Erhalt (extern)
14 Laubbaum 1,4 14 x Erhalt (extern)
15 Laubbaum   1,3 16 x Erhalt (extern)
16 Laubbaum (m-st.)   0,8+1,6 16 x Erhalt (extern)
17 Laubbaum 2,2 16 x Erhalt (extern)
18 Laubbaum (m-st.)   0,6+0,8 15 x Erhalt (extern)
19 Laubbaum 1,1 13 x Erhalt (extern)
20 Laubbaum 1,5 x x Erhalt (extern)
21 Laubbaum (m-st.)   0,2-0,6 13 - Erhalt (extern)
22 Laubbaum 1,5 12 x Erhalt (extern)
23 Laubbaum 2,1 14 x Erhalt (extern)
24 Laubbaum (m-st.) 0,6-1,5 13 x Erhalt (extern)
25 Laubbaum   3,1 21 x Erhalt (extern)
26 Laubbaum 1,5 13 x Erhalt (extern)
27 Laubbaum 2,3 9 x Erhalt (extern)
28 Obstbaum 0,5 10 - Erhalt (extern)
29 Laubbaum (m-st.) 0,4+0,8 x x Erhalt (extern)
30 Laubbaum 0,9 8 x Erhalt (extern)
31 Laumbaum 0,7+0,9 11 x Erhalt (extern)
32 Laumbaum Baums. 1,2 x - Erhalt (extern)
33 Laubbaum 1,1 5 x Erhalt (extern)
34 Laubbaum (m-st.) 0,4+0,9 12 x Erhalt (extern)
35 Laumbaum 1,3 12 x Erhalt (extern)
36 Laubbaum Baums.  2,0 x - Erhalt (extern)
37 Laubbaum 1,6 5 x Erhalt (extern)
38 Laubbaum 0,8 8 x Erhalt (extern)
39 Ahorn (m-st.) 0,9+1,2 12 x Erhalt (extern)
40 Laubbaum 1,6 12 x Erhalt (extern)
41 Ahorn 1,4 12 x Erhalt (extern)
42 Laubbaum (m-st.)  0,6+1,1 x x Erhalt (extern)
43 Laubbaum   1,1 10 x Erhalt (extern)
44 Laubbaum 2,5 22 x Erhalt (extern)
45 Laubbaum  1,8 14 x Erhalt (extern)
46 Laubbaum   1,4 14 x Erhalt (extern)
47 Laubbaum 2,8 20 x Erhalt (extern)
48 Laubbaum   1,3 10 x Erhalt (extern)
49 Ahorn (m-st.) 0,5 x - Erhalt (extern)
50 Laubbaum (m-st.) 1,0+1,7 18 x Erhalt (extern)
51 Laubbaum   2,2 14 x Erhalt (extern)
52 Laubbaum 0,9 10 x Erhalt (extern)
53 Laubbaum 1,7 14 x Erhalt (extern)
54 Ahorn 0,7 x - Erhalt (extern)
55 Laubbaum 1,0 10 x Erhalt (extern)
56 Laubbaum 1,3 16 x Erhalt (extern)
57 Laubbaum 0,9 8 x Erhalt (extern)
58 Laubbaum 0,8 8 x Erhalt (extern)
59 Laubbaum (m-st.) 0,8+1,0 x x Erhalt (extern)
60 Laubbaum 1,5 11 x Erhalt (extern)
61 Laubbaum 1,4 x x Erhalt (extern)
62 Laubbaum 1,7 x x Erhalt (extern)
53 Laubbaum 1,9 x x Erhalt (extern)
64 Laubbaum 0,8 17 x Erhalt (extern)
65 Laubbaum 1,6 x x Erhalt (extern)
66 Laubbaum 1,5 14 x Erhalt (extern)

58 64
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Bestandslaubbaum, fällt nicht unter die
Baumschutzsatzung

ZEICHENERKLÄRUNG

Grünordnungsplan (2)
zum Bebauungsplan Nr. 992

- Roermonder Straße /
Rütscher Straße -

Planung

ohne Maßstab

öffentliche Verkehrsflächen

begrünte, nicht versiegelte Flächen

überbaubare Flächen/
Gebäude mit Dachbegrünung

Räumlicher Geltungsbereich des Plangebietes

Bestandslaubbaum 
gemäß Baumschutzsatzung

entfallender Baum

Flächen für Tiefgaragen

Wege, versiegelte Flächen

Fahrradstellplätze

Böschung

Dächer der Hauptbaukörper

Dachflächen mit mehr als 100 m² Grundfläche 
sind extensiv zu begrünen und dauerhaft zu 
unterhalten. Die Stärke der Vegetationstrag- 
schicht muss im Mittel mindestens 10 cm 
betragen. Eine Kombination mit Photovoltaik- 
oder Solarthermieanlagen ist zulässig.
Ausnahmen können zugelassen werden, soweit 
die Dachflächen für Belichtungszwecke oder 
technische Aufbauten sowie im W3 zusätzlich 
auch für Dachterrassen benötigt werden.

Nebenanlagen

Terrassen, Balkone

Innerhalb des W2 und W3 sind 
Überschreitungen der nordöstlichen Baugrenzen 
durch Terrassen und Balkone nicht zulässig.

FLÄCHENBILANZ

6.360 m²Fläche Plangebiet 100,0 %

4.877 m²Versiegelte Flächen

947 m²- Straßen und Wege, Fahrradstellplätze
(ohne Flächen auf TG)

3.930 m²- überbaute Flächen

1.483 m²Unversiegelte Flächen

76,7 %

23,3 %

1.781 m²Dachbegrünung

1.592 m²davon TG mit 
Begrünung/Wegen/Terrassen

2.205 m²davon Gebäude 

942 m²Begrünung auf TG

133 m²davon Terrassen + Mauern 
(ohne Fl. auf TG)

28,0 %

14,8 %

61,8 %

14,9 %

433 m²auf TG

Flächen für BHKW

430 m²davon Schotterrasen

   davon Schotterrasen 270 m²

21. Februar 2022

Tiefgaragen

Nicht überbaute Tiefgaragen und sonstige 
bauliche Anlagen unterhalb der Gelände- 
oberfläche sind im Mittel in mindestens 60 cm 
Höhe mit Erdreich bzw. einer Substratschicht zu 
überdecken und bis auf Zuwegungen und 
Terrassen zu begrünen.

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
sowie Anlagen, die nach Landesrecht in den 
Abstandsflächen zulässig sind, sind auf der 
Tiefgarage ausgeschlossen.
Davon ausgenommen sind Stützmauern und 
Lichtschächte sowie Be- und Entlüftungsanlagen 
für Tiefgaragen.

Planung Bäume und Gehölze
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 992 

- Roermonder Straße / Rütscher Straße - 

Abwägungsvorschlag frühzeitige Behördenbeteiligung 
 

im Stadtbezirk Aachen-Mitte für den Bereich zwischen Roermonder Straße und Rütscher Straße 
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- Roermonder Straße / Rütscher Straße - Fassung vom 21.02.2022 
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Zusammenstellung der Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 

BauGB zum Bebauungsplan Nr. 991 mit den entsprechenden Stellungnahmen der Verwaltung 

 

1. LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland  (05.03.2019) 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 1: 

 

Gemäß dem derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass mit der Realisierung der Planung keine Be-

einträchtigung bodendenkmalpflegerischer Belange verbunden ist. Eine Aufklärung des Sachverhaltes ist auf-

grund der Bestandsbebauung nicht möglich. In die Begründung wird der Hinweis aufgenommen, dass bei Boden-

bewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde der Stadt als Untere Denkmalbehörde oder dem 

LVR-Amt unverzüglich zu melden sind. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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2. Regionetz GmbH  (07.03.2019) 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 2.: 

 

Die bereits bestehende Bebauung innerhalb des Plangebietes entbindet von der Pflicht, das Niederschlagswas-

ser gemäß § 44 Landeswassergesetz ortsnah zu versickern oder einem Gewässer zuzuführen. Daher ist eine 

Ableitung der Niederschlagswässer zusammen mit den Schmutzwässern in den Mischwasserkanal der angren-

zenden Roermonder Straße vorgesehen. Das Plangebiet liegt im Einzugsgebiet der Abwasserreinigungsanlage 

Aachen Soers, die an die Wurm angeschlossen ist. Am Unterlauf der Wurm besteht eine akute Hochwasserge-

fahr nach Starkregenereignissen, sodass bei neuen Baumaßnahmen, die eine zusätzliche Flächenversiegelung 

mit sich bringen können, gemäß dem Verursacherprinzip örtliche, dezentrale Maßnahmen zum Hochwasser-

schutz bezogen auf das 100-jährliche Ereignis ergriffen werden müssen. Die Flächen sind heute zu 98,7 % ver-

siegelt und das Grundstück zu ca. 70 % überbaut, sodass mit der geplanten zukünftigen Bebauung und Begrü-

nung eine Entsiegelung erfolgt. Die zukünftige Bebauung und Erschließung sieht eine Versiegelung von ca. 

76,7 % vor, so dass von einer Entsiegelung gegenüber dem heutigen Zustand von 22,0 % ausgegangen werden 

kann. Damit wird dem Hochwasser an der Wurm deutlich entgegen gewirkt. 

Für das gesamte Plangebiet ist eine Ableitung der Niederschlagswässer zusammen mit den Schmutzwässern in 

den Mischwasserkanal der Roermonder Straße vorgesehen.  

 

Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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3. Stadt Aachen, Bauverwaltung, Kampfmittelbeseitigung  (07.03.2019) 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3.: 

 

In der Begründung wird unter 5.4 ‚Bodenschutz‘ darauf hingewiesen, dass das Plangebiet in einem ehemaligen 

Bombenabwurf- und Kampfgebiet liegt und eine Untersuchung auf Kampfmittelfreiheit empfohlen wird. Da zwi-

schenzeitlich der Abriss erfolgt ist, kann nunmehr die empfohlene Untersuchung vorgenommen werden. 

In den Durchführungsvertrag wird ein entsprechender Passus aufgenommen. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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4. Regionetz GmbH (24.04.2019) 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 4.: 

 

Bei den betroffenen Grundstücksflächen handelt es sich um den heutigen Bunkerweg, der entlang der südöstli-

chen Grenze des Geltungsbereiches verläuft. Dieser Weg wird innerhalb des Bebauungsplanes als Verkehrsflä-

che mit der besonderen Zweckbestimmung ‚Fuß- und Radweg‘ festgesetzt. Der Weg soll durch Grünelemente 

und eine Wegeverbreiterung erheblich aufgewertet werden. Dabei werden die erforderlichen Abstände zu Leitun-

gen eingehalten. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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         Freiraumplanung Entwurf - 18.02.2022       Roermonder Straße, Aachen - 1 -studio grüngrau

Freiraumplanung
zum Vorhaben- u. Erschließungsplan
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 992
- Roermonder Straße / Rütscher Straße -
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Lageplan

Treppenanlage / Weg zum Rütscher Park

Quartiersplatz

Fahrradstellplätze

Spielplatz

kombinierter Rad- und Fußweg
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Sitzbank

Fahrradbügel

Abfallbehälter Fahrradüberdachung

Baumpflanzung

Platzbereich
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Pflaster Grau

Pflaster Sandfarbend

Pflaster Changierend

Bereich Weg

Pflaster

Schotterrasen (FLL-Aufbau) für die Feuerwehraufstellflächen

Stufen zur Verbindung beider Ebenen im Norden des Weges
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Amberbaum

Hartriegel 

Hainbuchen Hecke

Lockere Mischpflanzung

Lockere Mischpflanzung

Extensive Dachbegrünung

Vegetation
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Schnitt A

Lichtraumprofil

Fußweg Radweg
A

A
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Beleuchtung

         Freiraumplanung Entwurf - 18.02.2022       Roermonder Straße, Aachen - 7 -studio grüngrau

Baumstrahler

Lichtstelle
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Spielfläche ca. 126 m²

Spielfläche ca. 119 m²
Einfassung aus Holz

Lageplan mit Spielfläche
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Spielbreich

Sandspielfläche mit Holzpodest

Sitzbank

Drehspiel Spielpunkte
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